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„Es gibt genug in der Welt für die Bedürfnisse aller, 

aber es kann nicht genug für die Habgier aller geben“ 

Mahatma Gandhi 

1. Einleitung 

 

Die Frage nach den Möglichkeiten und Zielen allgemeiner Grundsicherung wird länger 

diskutiert als es den bürgerlichen Staat und industrielle Produktionsverhältnisse gibt. 

Die Ziele einer solchen Grundsicherung werden dabei unterschiedlich definiert: Für die 

einen ist es lediglich der Schutz der „nicht verwertbaren“ Arbeits- bzw. Erwerbslosen 

vor dem Hungertod, für die anderen ist sie ein Instrument zur Schaffung von individuel-

ler materieller Unabhängigkeit und damit die Grundvoraussetzung für tatsächliche Frei-

heit. So spricht bspw. einer der Protagonisten eines bedingungslosen Grundeinkom-

mens, der belgische Autor Philippe van Parijs davon, dass die Sicherung formaler 

Grundrechte eine notwendige, jedoch keine hinreichende Bedingung für wirkliche Frei-

heit darstelle, sondern eine reale, materielle Sphäre unabdingbar einbezogen werden 

muss. (van Parijs 1997, 23, nach Reitter 2004)   

 

Spätestens seit dem Fall der „Berliner Mauer“ und dem damit einhergehenden Ende der 

Systemkonkurrenz wird auch in Deutschland der seit den 1970ern im globalen Maßstab 

vorangetriebene neoliberale Vorstoß deutlich. Das Projekt der „nachholenden Entwick-

lung“, das den sozialen Ausgleich zwischen „Nord“ und „Süd“ erreichen sollte, scheint 

heute unwiderruflich gescheitert – die Schere zwischen Arm und Reich bewegt sich 

auch weltweit immer weiter auseinander. Im „Süden“ hat die mit dem Anschluss an 

den Weltmarkt erfolgte Zerstörung traditioneller Subsistenz eine „Verelendungsdynamik 

katastrophischen Ausmaßes“ (Seibert 2004) bewirkt.  

 

Die durch die Deregulierung der Kapital- und Finanzströme und die Internationalisie-

rung der Arbeitsteilung hervorgerufene Entwicklung von Sozialstaaten zu nationalen 

Wettbewerbsstaaten hat auch in den Industrieländern zu einer strukturellen Massener-

werbslosigkeit geführt, mit der die materielle Grundlage bisheriger Sozialstaatlichkeit 

(v.a. annähernde „Vollbeschäftigung“) nicht mehr gegeben ist. Die Folgen, vor denen 

die EuropäerInnen bisher Dank der Erfolge der Klassenkämpfe der vergangenen Jahr-

hunderte geschützt waren, sind unsichere Beschäftigungsverhältnisse, Existenzangst, 

Stress, Erwerbslosigkeit, Armut. Dass der Kapitalismus durch Reichtum Armut erzeugt, 

wird selbst in seinen Zentren immer deutlicher. (Vgl. z.B. Seibert 2004) 

 

Philipp Jacks
Rechteck
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Aus diesem Grund wird über Alternativen zur Lohnarbeit als dem zentralen Zugang zu 

den Ressourcen des gesellschaftlichen Lebens und den Systemen seiner solidarischen 

Sicherung nachgedacht. 

 

Gemeinsam ist allen in dieser Arbeit untersuchten Konzepten, dass sie eine Reaktion 

auf die Veränderungen innerhalb der kapitalistischen Arbeitswelt sind: v.a. die Auflö-

sung des Normalarbeitsverhältnisses, der Ausbau von prekären Arbeitsfeldern, das En-

de der „Vollbeschäftigung“ (im Sinne der Vollzeitarbeit) und systematischer Sozialab-

bau. (Rein 2005) 

 

Anstatt einem vordergründigen Realismus zu folgen, der die bestehenden kapitalisti-

schen Verhältnisse für unveränderlich erklärt, soll über neue Formen von Arbeit und 

Vergesellschaftung nachgedacht werden, um die Alternative zwischen „perspektivloser 

Reformhandwerkelei und abstrakter Revolutionsmetaphysik“ (Hirsch 2004) zu überwin-

den.  

 

Auch Karl Marx spricht von der Notwendigkeit einer grundsätzlichen Gesellschaftsver-

änderung: Er meint, dass das Kapital sich nicht mehr verwerten kann, wenn die not-

wendige Arbeit infolge des technischen Fortschritts auf ein Minimum reduziert wird. 

Dies käme nach Marx einer Selbstaufhebung des Kapitalismus und der Möglichkeit zur 

Schaffung einer kommunistischen Gesellschaft gleich. Diesem Zustand sind wir in tech-

nischer Hinsicht recht nahe gekommen, und tatsächlich kann sich die bestehende Pro-

duktionsweise nur noch durch planmäßig hergestellten Verschleiß, Verarmung und ver-

schiedenste Arten von Arbeitszwang aufrechterhalten werden. Vor diesem Hintergrund 

kann mensch verstehen, warum das kapitalistische System in vielfacher Hinsicht immer 

offener gewaltförmig wird. „Die von Marx erhoffte ‚wirkliche Bewegung’, die diesen Zu-

stand aufheben könnte, ist freilich nicht in Sicht. Der herrschende Vergesellschaf-

tungsmechanismus scheint dies umso mehr zu verhindern, je deutlicher seine Irrationa-

lität zu Tage tritt.“ (Hirsch 2003) 

 

 

1.1. Fragestellung 

 

Als eine Antwort auf die oben kurz umrissenen problematischen Entwicklungen wird ei-

ne allgemeine Grundsicherung, ein „Bürgergeld“ oder auch ein „Grundeinkommen“ dis-

kutiert. BefürworterInnen einer solchen allgemeinen Grundsicherung finden sich aller-

dings ebenfalls in fast allen politischen Strömungen. Wo also liegen die Unterschiede 
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der von Rechtsextremisten, (Neo-) Liberalen, Sozialdemokraten und Linksradikalen 

propagierten Konzepte?  

 

Diese Arbeit soll herausfinden, ob bestimmte Faktoren eine „allgemeine Grundsiche-

rung“ zu einer emanzipatorischen Reform in unserer entwickelten und technisierten Ge-

sellschaft machen können und welche Faktoren sie dagegen zu einem repressiven1 In-

strument einer Zwei-Klassen-Gesellschaft machen. Des Weiteren soll untersucht wer-

den, ob weitere verknüpfte Maßnahmen notwendig sind, um eine allgemeine Grundsi-

cherung als Instrument zur Erreichung einer fortschrittlichen Gesellschaft zu nutzen. 

Wie wirkten sich die verschienenden Konzepte auf die fortschreitende Spaltung der Ge-

sellschaft aus? Würde dies automatisch die Geschlechterverhältnisse emanzipatorisch 

beeinflussen oder womöglich Frauen aus der Erwerbsarbeit verdrängen? Würden sie 

vielleicht sogar den Kapitalismus abschaffen? Was ist das qualitativ Neue an diesen 

Forderungen? Ist der Unterschied zwischen dem Liberalen Bürgergeld und dem Bedin-

gungslosen Grundeinkommen tatsächlich nur das Prinzip der Negativ-Steuer2 oder spie-

len die Höhe der Auszahlungen und andere Faktoren eine viel entscheidendere Rolle? 

Und ist das „Arbeitslosengeld II (ALG II)“, das zum 1. Januar 2005 im Rahmen der 

Hartz-Gesetze eingeführt wurde, schon eine Form des Grundeinkommens?  

 

Grundlegende Aufgabe dieser Arbeit soll es sein, zu analysieren, worin sich die ver-

schiedenen Entwürfe unterscheiden, von welchen Zielen und Weltanschauungen sie 

geprägt sind und welche Wirkungen auf Gesellschaft, Arbeitsmarkt und Löhne zu er-

warten sind. 

 

 

1.2. Forschungsstand 

 

Die wissenschaftliche Theorie beschäftigt sich schon seit Jahrhunderten mit dem The-

ma „allgemeine Grundsicherung“. Die frühesten Quellen stammen vom Anfang des 16. 

Jahrhunderts, die Thematik zieht sich seitdem phasenweise durch die Geschichte. Von 

Beginn an unterschieden sich die Ziele der einzelnen Ansätze (siehe Kapitel 2.1: „Ge-

 
1 Der Ausdruck Repression (von lat.: reprimere v. primere drängen, drücken) bezeichnet allgemein Unterdrü-

ckung, Hemmung, Zurückdrängung. Der Begriff impliziert aber immer auch eine moralische Qualität: Repres-

sion ist ungerecht und mit Herrschaftsausübung verbunden. Eine als solche empfundene Repression ruft oft 

Protest hervor. (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Repression – zuletzt abgerufen am 20. August 2005) 
2 Beim Prinzip der Negativ-Steuer werden oberhalb einer bestimmten (Einkommens-) Grenze Steuern bezahlt, 

unterhalb dieser Grenze bekommt mensch vom Finanzamt Geld – eine negative Steuer. Weitere Erläuterun-

gen zur Negativ(en Einkommen-) Steuer finden sich in Kapitel 2.1.5: „USA in den 1960ern“ und Kapitel 6.2: 

„Liberales Bürgergeld (FDP)“. 
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schichte der staatlichen Grundsicherung“). In den 1960ern wurden in den USA ver-

schiedene Konzepte verstärkt diskutiert und haben sogar den Sprung in die etablierte 

Politik gemacht – dieser Vorstoß wurde aber mit Beginn der Reagan-Ära abrupt been-

det. In jüngster Zeit, d.h. seit den 1970er bzw. 1980er Jahren wird allgemeine Grundsi-

cherung zumeist aufgrund der Einsicht diskutiert, dass Vollbeschäftigung im Sinne von 

Vollzeitarbeit für alle auch langfristig nicht mehr realisierbar ist und dass die durch die 

Automation eingesparte Arbeit gerecht auf alle verteilt werden soll. Im (neo-) liberalen 

Kontext spielen spätestens seit den Vorstößen Milton Friedmanns in den 1960ern die 

Einsparung von Verwaltungskosten und die kostengünstige Verwaltung der Armut die 

Hauptrolle. 

 

Es gibt eine unüberschaubare Vielfalt von Literatur – allein zum Thema „Grundeinkom-

men“ finden sich zahllose Publikationen in deutscher Sprache. SozialpolitikerInnen, 

WirtschaftswissenschaftlerInnen, PhilosophInnen und AktivistInnen sind deren Autoren. 

 

 

1.3. Methode und Aufbau der Arbeit 

 

Um die verschiedenen Konzeptionen zu verstehen und einschätzen zu können, werden 

zuerst theoretische sowie praktische Hintergründe der Grundsicherung dargestellt. 

Hierbei wird auch ein Überblick über verschiedene theoretische Ansätze dargestellt.  

 

Anschließend werden einige beispielhafte Konzepte herausgegriffen und im Detail ver-

glichen. Vor allem Ziele, konkrete Ausgestaltungen und potentielle Folgen sollen vergli-

chen werden. Die Grundsicherung für Arbeitsuchende („Arbeitslosengeld II“) wird den 

Alternativ-Konzepten gegenüber gestellt. 

 

Die Definitionen und Konzepte der allgemeinen Grundsicherung sind vielfältig (siehe 

auch Kapitel 2: „Was ist ‚allgemeine Grundsicherung?’“). In den Vergleich dieser Arbeit 

einbezogen werden ausschließlich Grundsicherungsmodelle, die für die Allgemeinheit 

konzipiert sind. Nicht berücksichtigt werden Konzepte wie die Grundsicherung im Alter 

und bei Erwerbsminderung sowie Reformmodelle, die ebenso lediglich auf eine be-

stimmte Personengruppe zielen, wie Kindergrundsicherung, Grundrente, Erziehungsge-

halt etc. 

  

In dieser Arbeit wird sich die Definition der „allgemeinen Grundsicherung“ an Blaschkes 

Definition des „Grundtyps II“ orientieren, unter dem er (bedarfsorientierte) „Grundsi-

cherung“ und (bedingungsloses) „Grundeinkommen“ zusammenfasst. (siehe Blaschke 
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2005, 13f) Diese Definition schließt sowohl Leistungen aus, die als Lohnsubvention 

bzw. Kombi-Lohn gezahlt werden, als auch solche Entwürfe sozialer Sicherungssyste-

me, die auf dem Versicherungsprinzip beruhen, also von vorheriger Beitragszahlung 

(z.B. in Sozial-, Renten- oder Arbeitslosenversicherung, z.B. bei „ALG I“) oder Leistun-

gen (z.B. Berufstätigkeit) abhängig gemacht werden. Andererseits beinhaltet diese De-

finition bspw. die ‚Sozialhilfe’ bzw. das „Arbeitslosengeld II“ (ALG II), welche unabhän-

gig von vorherigem Status, Alter, Geschlecht und Einkommen gezahlt werden.  
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2. Was ist „allgemeine Grundsicherung“? 

 

In der Literatur werden dem Begriff „Grundsicherung“ unterschiedlichste Bedeutungen 

zugemessen. Richard Hauser versteht „die Begriffe ‚Soziale Grundsicherung’ oder ‚Min-

destsicherung’ als Oberbegriff für verschiedene, der Armutsvermeidung dienende Sys-

teme“. (Hauser 1996, 13) Dies ist wohl die am weitest greifende Definition. Für Ronald 

Blaschke hingegen ist die „Grundsicherung“ etwas sehr Spezielles: Er benutzt für steu-

erfinanzierte, also nicht beitragsfinanzierte, Modelle den Oberbegriff „Garantiertes Min-

desteinkommen“, welches er wiederum in zwei „Grundtypen“ unterteilt: „Grundtyp I“ 

zeichnet sich durch direkte ArbeitnehmerInnen-Subvention aus (Kombi-Lohn, Lohnsub-

vention), „Grundtyp II“ hingegen beinhaltet keine direkte Subventionierung der (Er-

werbs-) Arbeit. Diesen von ihm so genannten „Grundtyp II“ unterteilt er wiederum in 

„Grundsicherung“ und „Grundeinkommen“ (siehe Abbildung 1). „Grundsicherung“ ist 

hier eine bedarfsabhängige staatliche Unterstützung, „Grundeinkommen“ definiert er 

dadurch, dass es unabhängig von vorherigen Leistungen an jedeN ausgezahlt wird. 

(Blaschke 2005, 14) 

 

Ab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bildung 1: 

e: Blaschke 2005, 14 

s treten weitere Unschärfen auf: Die derzeit gängigen Begriffe sind „Mindestsiche-

rung“, „Grundsicherung“, „Bürgergeld“, „Existenzgeld“, „Negative Einkommensteuer“, 

ombilohn“, „Sozialdividende“, „Soziallohn“, „Mindesteinkommen“ (nicht zu verwech-

eln mit „Mindestlohn“),  „Grundeinkommen“ und viele mehr. Diese Begriffsvielfalt exis-

ert nicht nur in Deutschland – international werden Grundeinkommen als „Basic Inco-

me“, „State Bonus“, „Demogrant“, „Citizen’s Wage“, „Universal Benefit“, „Territorial“ 

 

 

Quell

 

E
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s
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nd“, „Allocation Universelle“, „Renda Basica“, „Reddito di Cittadi-

anza“, „Basisinkomen“, „Borgerlon“ u.v.m. diskutiert. 

ie im Titel dieser Arbeit benannte „allgemeine Grundsicherung“ muss also zuerst be-

(SBG XII, Viertes Kapitel), soll eine „allgemeine Grundsiche-

rung“ für alle sein, also nicht auf einen speziellen Personenkreis begrenzt. 

usammenfassen. Diese Grundsicherung ist also auch in der Höhe nicht 

mehr speziell auf ein Individuum oder eine Familie o.ä. zugeschnitten, ist we-

rleis-

 

Dieser 

des „Be

ven (BA

das in D

nis90/D

dieser A

 

Die Chancen eines bedingungslosen Grundeinkommens haben Giarini und Liedke in ih-

oder „National Divide

n

 

Auch unter dem Begriff „Grundeinkommen“ wird von unterschiedlichen Gruppierungen 

mit unterschiedlichen Menschen- und Weltbildern, unterschiedlichen Politikansätzen 

und unterschiedlichen Vorstellungen von Gerechtigkeit auch Unterschiedliches verstan-

den. Bei dem Begriff „Grundsicherung“ ist die Bedeutungsvielfalt noch viel ausgepräg-

ter, da darunter, wie Hauser darlegt, auch sämtliche sozialen Sicherungssysteme ver-

standen werden können. 

 

D

grifflich gefasst werden – dazu soll der Zusatz „allgemein“ im doppelten Sinne verstan-

den werden: 

 

• Im Unterschied zu der im Sozialgesetzbuch festgeschriebenen „Grundsicherung 

für Arbeitsuchende“ (SGB II) und der „Grundsicherung im Alter und bei Er-

werbsminderung“ 

• Zweitens soll eine „allgemeine Grundsicherung“ das Sozialsystem vereinfachen 

und (bis auf wenige Sonderfälle z.B. für „besondere Lebenslagen“) die Leistun-

gen z

der sach- noch zweckgebunden, sondern pauschaliert – „verallgemeinert“. So 

soll sie sowohl den Verwaltungsaufwand und die Missbrauchsmöglichkeiten mi-

nimieren als auch den EmpfängerInnen entwürdigende Bedürftigkeitsprüfungen 

ersparen und ihnen die Freiheit geben, über die Verwendung der Transfe

tungen nach ihren eigenen Vorstellungen selbständig bestimmen zu können.  

Definition einer „allgemeinen Grundsicherung“ entspricht sowohl das Konzept 

dingungslosen Grundeinkommens“ der Bundesarbeitsgruppe Sozialhilfeinitiati-

G-SHI) als auch das neoliberale Konzept der „Negativen Einkommensteuer“, 

eutschland meist als „Bürgergeld“ diskutiert wird (siehe Mitschke 2000, Bünd-

ie Grünen 2005, FDP 2005). Worin die Unterschiede der Konzepte liegen, soll in 

rbeit untersucht werden. 

rem Bericht an den „Club of Rome“ (1997) sehr treffend beschrieben, obwohl sie sich in 

ihrem Buch „Wie wir arbeiten werden“ für ein so extrem niedriges Grundeinkommens-

niveau aussprechen, dass viele der genannten Vorteile wegfallen würden: Sie umreißen 
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n, die „niemand je zuvor in der Industriellen Revoluti-

on genossen hätte – mit Ausnahme von Großgrundbesitzern." (Giarini/Liedke 1997) 

iarini und Liedke, dass 

s die individuelle Risikobereitschaft und die Innovationsfreudigkeit erhöhe. Die Ar-

ndeinkommens garantiert wären. 

uch nach Giarini und Liedke konzentrieren sich die Argumente gegen ein solches Sys-

 

 

2.1. 

 

 

s Menschen gibt. Arme, Schwache und Kranke wurden seit jeher von der Gemein-

ein allgemeines, uneingeschränktes Grundeinkommen, das vom Staat an jede Bürgerin 

und jeden Bürger ausgezahlt wird. Ein Grundeinkommen würde allen eine Form der 

materiellen Unabhängigkeit sicher

Frauen wären nach Giarini und Liedke in ihrer Existenz nicht länger von Männern ab-

hängig, ebenso wenig ArbeitnehmerInnen wegen ihrer Löhne von ArbeitgeberInnen 

oder die Arbeitslosen wegen der Arbeitslosengelder von einer Regierungsbehörde. Der 

Schock, der heutzutage auf jede radikale Veränderung der Familiensituation, wie den 

Tod des Ernährers oder die Entlassung, folge, würde gelindert. 

 

Sie schreiben weiter, dass ein allgemeines Grundeinkommen die gegenwärtig überaus 

komplexen Steuer- und Sozialversicherungssysteme zusammenfassen und vereinfachen 

würde. Zurzeit verteile der Staat mehr Geld in Form von steuerlichen Abschreibungs-

möglichkeiten als in Form von Sozialleistungen, aber nur wenige Menschen verstünden 

diese Tatsache.  

 

Der Hauptvorteil eines allgemeinen Grundeinkommens ist für G

e

beitsmotivation würde dann tendenziell das finanzielle Interesse als Hauptkriterium für 

die Auswahl einer Arbeitsstelle ablösen. Technologische Veränderungen wären leichter 

durchzusetzen, weil die ArbeitnehmerInnen weniger Gründe hätten, für den Erhalt der 

Stellen zu kämpfen, da ihr Grundeinkommen und ihre persönliche Würde mit Hilfe des 

Systems eines Gru

A

tem im Wesentlichen auf die Kosten und die Arbeitsanreize. Einige Experten haben an-

hand von aktuellen Zahlen kostenneutrale Schemata ausgearbeitet, indem sie die 

Grundeinkommen in der Nähe des gegenwärtigen Niveaus der Sozialhilfe ansiedeln und 

Steuerfreibeträge und –abschreibungen berücksichtigen. (Giarini/Liedke 1985, 192 ff) 

 

Ob diese vorgeschlagene Höhe allerdings all die genannten positiven Effekte überhaupt 

mit sich bringt, wird später behandelt. 

Geschichte der staatlichen Grundsicherung 

Es kann davon ausgegangen werden, dass es soziale (Grund-)Sicherung gibt, seitdem

e

schaft, d.h. z.B. der Großfamilie, vor dem Verhungern bewahrt, eine Teilnahme und 
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Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wurde gewährleistet. (Siehe z.B. Brangsch, 2000) 

In weiten Teilen der nicht-industrialisierten Welt ist dies nach wie vor der Normalfall. 

 

Als im Europa des 17. Jahrhunderts die industrielle Revolution begann und sich infolge 

is 

eit in die Arbeiterschicht hinein. Um dem entgegen zu wirken wurden in  Deutschland 

(„Neu-Atlantis“, 1638). Sie forderten zum ei-

sorgung von Bedürftigen, zum anderen aber ein Grundeinkommen 

für alle, weil jedeR (als Mitglied der Gesellschaft) das Recht auf Befriedigung der grund-

ne Gegenleistungs-Verpflichtung, als minimale Existenzsicherung oder Armutsbeihilfe 

                                               

dessen der bürgerliche bzw. kapitalistische Staat entwickelte, lösten sich traditionelle 

Familien- und somit auch Sozialstrukturen auf; die Großfamilie wurde von der für die 

industriellen Produktionsverhältnisse effektiveren Klein- bzw. Kernfamilie abgelöst (vgl. 

z.B. Toffler, 1980). Dadurch entstanden Unmut über unsoziale Verhältnisse und auch 

Widerstand; kommunistische Bestrebungen bzw. Überzeugungen verbreiteten sich b

w

repressive Maßnahmen wie das „Sozialistengesetz“, was eigentlich ein Anti-

SozialdemokratInnen-Gesetz war, aber auch eine erste staatliche Sozialversicherung 

durch Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts 

eingeführt.3 Das originäre Ziel von staatlicher sozialer Grundsicherung ist es demnach, 

Kapitalismus und Demokratie zu versöhnen, bzw. Kommunismus und die damit einher-

gehende Enteignung von Kapitalisten und Großgrundbesitzern zu verhindern. Sozialpoli-

tik war also von Anfang an ambivalent: Für die einen kam sie den ArbeiterInnen und 

Armen zu sehr entgegen, indem sie Existenzchancen neben dem kapitalistischen (Ar-

beits-) Markt sicherte; die anderen sahen in ihr nur ein Instrument der Herrschenden, 

das vom eigentlichen Ziel einer sozialistischen oder kommunistischen Revolution ab-

lenkt. (vgl. z.B. Opielka 2004a; Rätz 2005) 

 

2.1.1. Vordenker der allgemeinen Grundsicherung 

 

Wesentliche Vordenker der Idee der allgemeinen Grundsicherung waren beispielsweise 

Juan Luis Vives (1526), Thomas More („Utopia“, 1517), Thomaso Campanella („Son-

nenstaat“, 1623) oder auch Francis Bacon 

nen umfassende Ver

legenden Lebensbedürfnisse hat. (vgl. Blaschke 2004, 9) 

 

Ende des 18. bzw. Anfang des 19. Jahrhunderts beschäftigten sich Thomas Paine 

(1796), der zuerst ein bedingungsloses Grundeinkommen forderte, aber auch Charles 

Fourier (1863) und sein Schüler Victor Considerant (1845) mit spezifischen Formen des 

Grundeinkommens – jeweils ausgelegt für verschiedene Personengruppen, mit und oh-

 
3 Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialistengesetz 
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 der Verhinderung von Armut 

 Sinne hatte, sondern seinen Ansatz so begründete: Die Armen seien für den Verlust 

 

. Dem-

ach wurde jedem Arbeiter Geld für einen Vier-Kilo-Laib Brot pro Woche plus Geld für 

einen halben Laib pro weiteres Familienmitglied ausgezahlt – wenn er dies nicht selbst 

ntuell vorhandenen (Land-) 

Besitz verwerten, womit sie in die völlige Lohnabhängigkeit abrutschen und so die aus-

ühungen spielten dagegen nur eine sekundäre Rolle. (Füllsack 

002, 108) Da die aktuellen Früchte des technologischen Fortschritts aber in erster Li-

oder auch als Startkapital für wirtschaftliche Aktivitäten. Bemerkenswert ist an dieser 

Stelle, dass Charles Fourier nicht nur den sozialen Aspekt

im

des direkten Zugangs zu den natürlichen Ressourcen zu entschädigen –  durch eine Be-

teiligung an den Gewinnen der jeweiligen Genossenschaft („Phalanstères“) und zwar 

ohne dafür eine Gegenleistung bringen zu müssen. (vgl. Füllsack 2003, 103ff.) 

 

2.1.2. Erste Versuche: Speenhamland, England 

In England, wo auch die Industrielle Revolution früher begann, fanden schon früh Ver-

suche mit sozialem Grundeinkommen statt. Bereits 1795 wurde dort die „Konvention 

von Speenhamland“ umgesetzt, (Polanyi 1978 nach Büchele/Wohlgenannt 1985) die als 

Vorbote eines bedarfsorientierten Grundeinkommens verstanden werden kann

n

finanzieren konnte. Arbeiter mussten also zuerst ihren eve

beuterische kapitalistische Produktionsweise überhaupt erst ermöglichen. Dieses 

Grundeinkommen wurde nach knapp 40 Jahren, also im Jahre 1834, wieder abge-

schafft, da die Arbeitgeber es mit Hilfe der Gesetzgeber auch in anderer Hinsicht 

zweckentfremdet hatten: Es gab weder einen gesetzlichen Mindestlohn noch eine ge-

setzliche Arbeitszeitbegrenzung. Es gab aber die 1799/1800 beschlossenen Antikoaliti-

onsgesetze, die es den ArbeiterInnen verboten, sich zu Interessensgemeinschaften zu-

sammenzuschließen. Aufgrund dieser gesetzlichen Rahmenbedingungen drückten die 

Arbeitgeber mit dem Verweis auf die Grundsicherung die Löhne ins Bodenlose, wodurch 

die ArbeiterInnen keine Veranlassung mehr hatten, gut oder überhaupt zu arbeiten: Sie 

bekamen so oder so gleich wenig. Als das Grundeinkommen 1834 abgeschafft wurde, 

folgte die Zeit des größten Massenelends in der Geschichte Englands. (Büche-

le/Wohlgenannt , 1985) 

 

2.1.3. Social Credit Movement 

 

Einen anderen Ansatz verfolgte die in den 1920er-Jahren von Major Clifford H. Douglas 

vertretene Konzeption einer „Sozialdividende“: Die gesamte gesellschaftliche Produktion 

habe ihren Ursprung in einem gemeinsamen kulturellen Erbe früherer Erfindungen, ak-

tuelle gegenwärtige Bem

2
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fina Kapitaleignern zugute kommen würden, sollten 

ie Zinsen, die der Staat aus Anleihen und Krediten an Unternehmen erhält, als direkte 

2.1.4. Sozialdividende / Lady Rhys-Williams 

ie 1953 in erweiterter Fassung als Buch veröffentlichte („Taxation and In-

, London 1953). Das darin vorgeschlagene Konzept kommt in seinem An-

spruch der heutigen Forderung nach Bedingungslosem Grundeinkommen sehr nahe. 

ot/E rgerInnen eines Landes sollten 

n dem durch die Gesamtgesellschaft erwirtschafteten Sozialprodukt beteiligt werden. 

g

ozialdividende für unbezahlbar hielten und 

ußerdem negative Arbeitsanreize befürchtet wurden, schwächte Rhys-Williams ihren 

nie den nziellen Interessen und den 

d

Dividende an seine BürgerInnen ausgezahlt werden. (Füllsack 2002, 109) 

 

Die mit Douglas’ Unterstützung in Kanada gegründete „Social Credits Party“ wollte allen 

EinwohnerInnen des Bundesstaates Alberta eine monatliche Sozialdividende von 25 

Dollar bezahlen: damit gewann die Partei 1935 die lokalen Wahlen. Das Konzept wurde 

allerdings noch vor seiner Ausführung von der Föderationsregierung gestoppt. (Füllsack 

2002, 109) 

 

 

 

Inspiriert von Douglas und dem Ökonom Dennis Milner (Füllsack 2002, 110) stellte Ju-

liet Rhys-Williams 1943 eine Broschüre vor („Something to Look Forward To“, London 

1943), die s

centives“

(Tinteln mmler 2004, 10; Mitschke 2000, 15) Alle Bü

a

(Rhys-Williams 1943 nach Mitschke 2002, 15) Diese Vorstellung der „Sozialdividende“ 

wurzelt auf einem Gesellschaftsvertrag Rousseauscher Prägung, die allerdings nicht nur 

Teilhabe am wirtschaftlichen Wohlstand, sondern auch die Teilhabe an den anderen 

esellschaftlichen Qualitäten und Einrichtungen einschließt. (Rousseau 1966 nach 

Mitschke 2000, 15) Diese heute als „Soziale Integration“ (oder auch „Soziale Infrastruk-

tur“, siehe Kapitel 6.5: „Soziale Infrastruktur (AG links-netz)“) bezeichneten Bestrebun-

gen gehen auch auf das Aristotelische Staatsverständnis zurück, das den Staat als Kol-

lektiv und Solidargemeinschaft sieht und sich auch explizit im bundesdeutschen Grund-

gesetz wieder findet. (Mitschke 2000, 15) 

 

Technisch kann das Modell von Rhys-Williams als ein erster Entwurf der Negativen (Ein-

kommens)Steuer gesehen werden:  Sie wollte den Transfer bzw. die Steuern nach dem 

jeweiligen Einkommen berechnen. Freibeträge und steuerliche Pauschalen sollten ent-

fallen, so dass die Besteuerung bereits ab der ersten Einkommenseinheit begänne. 

(Pelzer/Fischer 2004, 3; Tintelnot/Emmler 2004) Aufgrund diverser Kritik von anderen 

WissenschaftlerInnen, die die Höhe der S

a

Entwurf stark ab, so dass sie in ihrem Buch von 1953 eine wesentlich niedrigere Sozial-

dividende vorschlug. (Tintelnot/Emmler 2004, 10) 
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zsammlung mit dem Titel „The Gua-

nteed Income“. Ihm ging es um mehr als darum, das Armutsproblem in den Griff zu 

bekommen, die damit verbundene soziale Sprengkraft zu kanalisieren und die Behinde-

igen. Er sah ein neues Zeitalter heraufkom-

en: Das Computerzeitalter der automatisierten Fabriken und der Überproduktion, die 

Einklang mit dem Produktivitätszu-

achs sollte das Basiseinkommen erhöht werden und immer weitere Kreise ziehen. Sei-

85, 120) Trotz seiner anfängli-

hen Idee einer Komplett-Anrechnung zusätzlicher Einkommen schloss er sich im Laufe 

 

2.1.5. USA in den 1960er-Jahren 

 

Der „Hauptvertreter des garantierten Einkommens in den Vereinigten Staaten“ (Büche-

le/Wohlgenannt 1985, 119) war Robert Theobald. Er veröffentlichte 1963 das Buch 

„Free men and free markets“ und 1966 eine Aufsat

ra

rung wirtschaftlichen Wachstums zu beseit

m

Zeit der nutzlosen Arbeitskräfte, eine Ära grundlegender Transformation der westlichen 

Gesellschaften. (Büchele/Wohlgenannt 1985, 119)  

 

Statt nun als oberstes Ziel (nicht benötigtes) Wirtschaftswachstum zur Schaffung von 

Arbeitsplätzen zu setzen, erschien es Theobald sinnvoller, die Überkapazitäten aus der 

Wirtschaft den EmpfängerInnen direkt als Einkommen zukommen zu lassen. Da er mit 

stetig wachsender Arbeitslosigkeit durch Rationalisierung, Technisierung und Kybernetik 

rechnete, plädierte er für eine schrittweise Einführung des Grundeinkommens. Sie sollte 

bei den WohlfahrtsempfängerInnen beginnen, im 

w

ne langfristige Strategie zielte auf die vollständige Abkopplung der Einkommen von der 

Arbeit. (Büchele/Wohlgenannt 1985, 120f) Theobald schlug außerdem vor, das Grund-

einkommen durch eine Reduktion der Militärausgaben und durch umverteilende Kör-

perschaftssteuern zu finanzieren. (Füllsack 2002, 112f) 

 

Er argumentierte bereits mit dem, was ab den 1980ern „autonomer Sektor“ (siehe auch 

Kapitel 2.2.7: „Die Vision einer solidarischen Gesellschaft“) genannt wird. (Büche-

le/Wohlgenannt 1985, 120)  

 

Theobald stellte sich ein Basiseinkommen in Höhe einer amtlichen Armutsgrenze vor, 

das jährlich wachsen könnte. (Büchele/Wohlgenannt 19

c

der Diskussion der Vorstellung abgestufter Transfers im Sinne der von Friedmann und 

Tobin vertretenen „Negativen Einkommensteuer“ an. (Büchele/Wohlgenannt 1985, 

120)  

 

Milton Friedmann schlug sein erstes Konzept der „Negativen Einkommensteuer“ in sei-

nem Buch „Captalism and Freedom“ von 1962 vor (also 20 Jahre nach dem ersten Ent-
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Blickhäuser/Molter 1986, 109) Hauptinteresse war eher eine Rationalisierung des 

nübersichtlich gewordenen und kostenaufwändigen Wohlfahrtssystems. (Büche-

nn siedelte die Transferleistungen bzw. die Einkommensgrenze auf sehr niedri-

em Niveau an, damit die Menschen schlecht bezahlte Jobs annehmen – damit also der 

Büche-

/Wohlgenannt 1985, 118) Wie Friedmann betont auch Tobin die Notwendigkeit, den 

 

wurf von Lady Juliet Rhys-Wiliams). Als wesentliches Ziel seines Konzepts nennt er 

zwar auch die Verhinderung von Armut, die Ernsthaftigkeit dieses Ziels wird aber in An-

betracht der konzeptuellen Ausformung (v.a. Höhe) des Modells angezweifelt. (vgl. 

bspw. 

u

le/Wohlgenannt 1985, 134) "keinesfalls eine einkommensunabhängige und von Arbeit 

abgekoppelte Leistung. Denn sie wird ja gezielt kompensativ zum vorhandenen Ein-

kommen zugeteilt. Eine ideologische wie praktische Abkopplung von Arbeiten und Es-

sen ist folglich weder notwendig noch wird sie dadurch geleistet" (Opielka 1984, S. 

113.).  

 

Um Arbeitsanreize zu schaffen, sollte SozialhilfeempfängerInnen zusätzlicher Zuver-

dienst nicht mehr wie bisher zu 100% angerechnet werden, sondern nur noch zu 50%, 

da seinerzeit fast sämtliche von TransferempfängerInnen selbst verdienten Einkünfte 

angerechnet wurden und somit der Nettolohn und damit der Arbeitsanreiz minimal wa-

ren. Die Armut sollte durch die Schaffung von mehr Niedriglohnjobs beseitigt werden. 

Friedma

g

„Arbeitsanreiz“ gegeben ist. (Siehe bspw. Büchele/Wohlgenannt 1985, 116) Dement-

sprechend sah Friedmann die Aufhebung der Mindestlöhne vor, da nach seiner Meinung 

die hohe Arbeitslosenrate, „z.B. unter farbigen Jugendlichen, auf die zu hohen gesetzli-

chen Löhne zurückzuführen sei“. (Büchele/Wohlgenannt 1985, 117) Weiteres Hauptziel 

neben der Schaffung von hohem „Arbeitsanreiz“ für TransferempfängerInnen war die 

Einsparung von Verwaltungskosten. (Vgl. z.B. Büchele/Wohlgenannt 1985, 116) 

 

Auch der spätere Nobelpreisträger James Tobin (derzeit durch die „Tobin-Tax“ bekannt, 

die ursprünglich mit der Idee der Negativen Einkommensteuer verknüpft war – siehe 

Füllsack 2002, 115) entwarf ein Konzept für die Einführung einer Negativen Einkom-

mensteuer. Er wollte einer vierköpfigen Familie ein garantiertes Einkommen von 2500 

US-Dollar jährlich zugestehen – gegenüber 1500 US-Dollar bei Friedmann –, was aber 

immer noch ein Sechstel unter dem staatlich definierten Existenzminimum lag. (

le

WohlfahrtsempfängerInnen Freiheit, Selbstbestimmung und Würde wieder zu geben 

und es erschien ihm – im Gegensatz zu Friedmann – falsch, völlige Besitzlosigkeit zur 

Voraussetzung einer Unterstützung zu machen. Lediglich Einkünfte aus Besitz, nicht der 

Besitz selbst, sollten nach Tobin zur Berechnung herangezogen werden, da sonst jeder 

Anreiz, zu sparen oder in ein eigenes Heim zu investieren, verloren gehe. (Büche-

le/Wohlgenannt 1985, 118) 
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lgen einer breiten Einführung rückschließen ließen. Die 

Gründe hierfür lagen nicht nur in der geringen Teilnehmerzahl, sondern auch in den ei-

s sämtliche o.g. Gruppen ihre Arbeitsleistung je nach Anreiz einschränkten 

der ausweiteten. Ein hohes Grundeinkommen einerseits, aber auch hohe Abzüge bei 

                                               

In Folge der breiten Diskussion in den USA, die auch aufgrund der Angst vor „Urban 

Riots“ und ziviler Unordnung4 auf relativ breite öffentliche Zustimmung traf, wurden in 

den USA und in Kanada einige Experimente mit der Negativen Einkommensteuer 

durchgeführt. (Füllsack 2002, 114; Reitter 2004) Zuerst wurde ein kleineres Experiment 

mit einigen hundert Haushalten in New Jersey durchgeführt, dessen Ergebnisse jedoch 

nicht auf zu erwartende Fo

ner Betreuung gleich kommenden intensiven begleitenden Sozialforschungen und auch 

im Wissen der TeilnehmerInnen um die zeitliche Begrenzung. (Büchele/Wohlgenannt 

1985, 124) 

 

Das später durchgeführte „Seattle and Denver Income Maintainance Experiment“ war 

weitaus breiter angelegt – nicht nur in der Anzahl der TransferempfängerInnen, son-

dern auch in der Verschiedenheit der Familienformen. Untersucht wurde die Verände-

rung der Arbeitsbemühungen von allein stehenden Frauen mit Kindern, von Hausfrauen 

und von Familienvätern. (Büchele/Wohlgenannt 1985, 124) Im Schlussbericht wird re-

sümiert, das

o

zusätzlichem Verdienst, die also das Grundeinkommen im Falle eigener zusätzlicher Ar-

beitsbemühungen nur wenig – unter Umständen überhaupt nicht – ansteigen ließen, 

seien wenig motivierend. (Büchele/Wohlgenannt 1985, 124) Anreiz zu zusätzlicher Ar-

beit müsse dann entweder aus entsprechend hohen Verdienstmöglichkeiten oder aber 

aus nichtmaterieller Motivation entstehen. (Büchele/Wohlgenannt 1985, 124) 

 

Die beste Quelle zu diesen und weiteren Experimenten stellt nach Karl Reitter (2004) 

eine Arbeit von Karl Widerquist dar5, deren allgemeiner Tenor war, dass keine wirklich 

weitreichenden Schlüsse gezogen werden konnten. (Reitter 2004) Einige Momente lie-

ßen sich allerdings herausarbeiten: Die Schulleistungen der Kinder verbesserten sich, 

die Scheidungsrate stieg an und die Menschen verweilten länger in Arbeitslosigkeit, 

wenn sie ihren Job verloren. (Reitter 2004) 

 

In die Realität umgesetzt wurden allerdings keines der genannten Konzepte: Der Bera-

ter Präsident Kennedys, Daniel B. Moynihan, der später unter Präsident Nixon den „Fa-

 
4 Im Jahre 1966 hielt auch der Bürgerrechtskämpfer und Nobelpreisträger Martin Luther King einen Vortrag 

vor US-amerikanischen Senatoren, in dem er für ein garantiertes Einkommen eintrat. (Büchele/Wohlgenannt 

1985, 115) 
5 Widerquist analysierte insgesamt 345 zu diesen Experimenten veröffentlichte Artikel. Seine Arbeit ist zu fin-

den unter http://www.etes.ucl.ac.be/BIEN/Files/Papers/2002Widerquist.pdf – zuletzt abgerufen am 29. Au-

gust 2005 
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2 ein jährliches Grundeinkommen von 1000 

S-Dollar versprach, verlor die Wahl. Die unter Präsident Carter angestrebte Wohl-

urch-

etzen. Ein Teil der Gewinne aus bestimmten staatlichen Ölquellen wird dort unter allen 

tändigen EinwohnerInnen aufgeteilt. (Füllsack 2002, 116) Die jährlich ausbezahlten 

Summen betrugen anfangs 1000 US-Dollar, fielen zunächst ein wenig und stiegen dann 

ent llsack 2002, 117) Moralisch wurde 

as Grundeinkommen damit begründet, dass die Erdölvorkommen als Gemeinschaftsei-

zwei bis drei Prozent gestiegen sind, somit die Kaufkraft 

ngehoben wurde und in der Folge dessen die Sozialdividende für zirka zwei bis drei 

mily Assistence Plan“ erarbeitete, dessen Kern ein garantiertes Einkommen bildete, 

scheiterte mit seinen Vorschlägen ebenso wie ein unter Präsident Johnson vorgelegtes 

Papier. (Gorz 1983; Büchele/Wohlgenannt 1985, 122) Auch Präsidentschaftskandidat 

McGovern, der in seiner Wahlkampagne 197

U

fahrtsreform fand in der vorgeschlagenen umfassenden Form nicht statt: Das Misstrau-

en der US-amerikanischen WählerInnen und VolksvertreterInnen gegenüber Sozialleis-

tungen, die an keinerlei Arbeitsverpflichtung gebunden sind, war zu tief verwurzelt. 

(Büchele/Wohlgenannt 1985, 122) Außerdem gefährdete der Plan aus Sicht  der Kon-

servativen den Familienzusammenhalt, die Liberalen fanden, dass der Süden der USA 

überproportional begünstigt würde und die Vertretungsinstanzen der Wohlhabenden 

hatten verschiedenste Vorbehalte, während die Armen einfach zu schlecht organisiert 

waren. (vgl. Chancer 1998, 87f, nach Füllsack 2002, 115) Mit der Wahl Ronald Reagans 

und seiner Politik der Steuererleichterung für Reiche bei drastischer Kürzung der sozia-

len Sicherungen fand die Diskussion ihr Ende. (Büchele/Wohlgenannt 1985, 125) 

 

 

2.1.6. Der „Alaska Permanent Fund“ 

 

Im US-Bundesstaat Alaska konnte sich eine Grundeinkommensidee aufgrund der reich-

haltigen Bodenschätze und der niedrigen Gesamtbevölkerungszahl schon 1977 d

s

s

perman an, auf 1800 US-Dollar im Jahre 1999. (Fü

d

gentum anzusehen seien und die EinwohnerInnen zu TeilhaberInnen gemacht werden 

sollten. (Füllsack 2002, 117) 

 

Hauptgrund war das ökonomische Ziel der Stabilisierung der Konjunkturzyklen: Die Öl-

einnahmen der vorhergehenden Jahre waren von der Regierung innerhalb kurzer Zeit 

verbraucht worden und hatten so kurze, unkontrollierbare „Boom-Zyklen“ herbeige-

führt, die die Wirtschaft Alaskas immer wieder aus dem Ruder geworfen hatten. (Füll-

sack 2002, 117) Es wird davon ausgegangen, dass die persönlichen Einkommen der 

BewohnerInnen Alaskas um 

a

Prozent der Arbeitsplätze in Alaska verantwortlich ist. (Füllsack 2002, 117) 
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 in Brasilien 

ben, ein bedingungsloses, Armut bzw. Hunger verhinderndes Grundeinkommen ga-

ntiert. Die finanzielle Unterstützung, die monatlich und ohne Unterschiede von arm 

und reich, alt oder jung, Mann oder Frau gleichermaßen ausgezahlt werden soll, hat die 

ie Lebensmittel, Erziehung und Gesundheit zu befrie-

igen. (Zimmermann 2004) Außerdem soll es gegen Kinderarbeit wirken. (Otto 2005, 

tehende Steuersystem zu überprüfen. Diese 

chlug daraufhin vor, eine allgemeine Grundsicherung („Basic Income Grant“, BIG) in 

Höhe von monatlich 100 Namibia-Dollar (81 Euro) einzuführen. (Beisiegel 2005) Ziel 

ilung der Einkommen über Steuern sein6, die auch die 

rößten Probleme des Landes, Armut und AIDS, wirksam bekämpft: In Namibia sind 

                              

 

2.1.7. Aktuell: Brasilien 

 

In Brasilien hat Präsident Luiz Inácio Lula da Silva („Lula“) am 8. Januar 2004 ein 

Grundeinkommensgesetz unterzeichnet, das allen, die länger als fünf Jahre

le

ra

Aufgabe, die Grundbedürfnisse w

d

42) 

 

Die Einführung des Grundeinkommens („Renda Básica de Cidadania“) soll allerdings 

schrittweise erfolgen, beginnend bei den besonders Betroffenen. (Zimmermann 2004) 

Da diese Formulierung viel Spielraum und Definitionsfreiheit lässt und die Einführung 

auch von der Haushaltslage des Landes abhängig gemacht wurde, bleibt abzuwarten, 

wie und wann das Projekt realisiert wird. 

 

2.1.8. Aktuell: Namibia 

 

Ein weiteres aktuelles Beispiel zur praktischen Einführung eines Grundeinkommens fin-

det man in Namibia. Im Jahre 2002 forderte das namibische Parlament die nationale 

Steuervereinigung Nam-Tax auf, das bes

s

sollte eine realisierbare Umverte

g

23,5 % der Bevölkerung HIV-infiziert und die Erwerbslosigkeit beträgt 35%. (Beisiegel 

2005) 

 

                  
6 Derzeit zahlen Einkommensschwache in Namibia zwanzig Prozent Steuern, Einkommenss e dagegen nur tark

zehn Prozent; nach Angaben der National Planning Commission (NPC) leben 75 Prozent der Bevölkerung in 

Armut. Nach Angaben des Namibia Tax Consortium könnte das BIG durch eine 6,5-prozentige Mehrwertsteu-

ererhöhung finanziert werden. (Quelle: „The Namibian“ vom 29. April 2005, Windhoek, zu lesen auf 

http://www.namibian.com.na/2005/April/national/05AD824D8B.html – zuletzt abgerufen am 29. August 

2005) 
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5; The Namibian vom 29. April 2005) 

ativen sind gegen das Grundeinkommen, 

eil dadurch "die Trägheit gefördert" würde. (nach Beisiegel 2005) 

 

 den letzten Jahren haben sich weltweit Netzwerke für die Einführung von Grundein-

kommen gegründet, von denen an dieser Stelle das deutsche Netzwerk Grundeinkom-

 

7

as Netzwerk Grundeinkommen wurde im Juli 2004 von WissenschaftlerInnen, Studie-

renden, Mitgliedern der Erwerbslosen- und Sozialhilfeinitiativen, kirchlicher Verbände 

u edene uf dem 10. Kon-

ress des „Basic Income Earth Network“ (BIEN) im September 2004 wurde es offiziell 

Mangels an Arbeitsplätzen“. 

ww.netzwerk-grundeinkommen.de)  

• existenzsichernd sein im Sinne der Sicherung einer basalen gesellschaftlichen 

Teilhabe, 

                                               

Das BIG soll bis zum 60. Lebensjahr gezahlt werden, da ab diesem die allgemeine Min-

destrente in Höhe von 500 N$ (405 Euro) die Grundsicherung garantieren soll. (Beisie-

gel 200

 

Die aktuelle Debatte um BIG sei im Land sehr kontrovers. Neben den engagierten Kir-

chen sind es linksliberale Parteien, Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen, 

die dieses Projekt unterstützen. Die Konserv

w

 

2.1.9. Aktuell: Netzwerke für ein Grundeinkommen 

In

men und das weltweite BIEN-Netzwerk vorgestellt werden. 

2.1.9.1. Das deutsche „Netzwerk Grundeinkommen“  

 

D

nd verschi r Parteien sowie weiteren BürgerInnen gegründet. A

g

als deutsches Grundeinkommensnetzwerk anerkannt.  

 

Das „Netzwerk Grundeinkommen“ befürwortet ein „bedingungsloses, garantiertes 

Grundeinkommen als grundlegende Alternative zur gegenwärtigen Politik einer forcier-

ten Druckausübung auf Arbeitslose trotz des 

(w

 

Auf dem Gründungstreffen wurden vier Bedingungen formuliert, die das bedingungslo-

se, garantierte Grundeinkommen erfüllen soll. Es soll 

 

• einen individuellen Rechtsanspruch darstellen, 

 
7 Sämtliche Informationen und Zitate dieses Abschnitts (Kapitel 2.1.9.1: „Das deutsche „Netzwerk Grundein-

kommen“) entstammen der Homepage des „Netzwerk Grundeinkommen“ www.netzwerk-

grundeinkommen.de – zuletzt abgerufen am 29. August 2005 
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Das Net

konkret  des Grundeinkommens zum Ziel gesetzt, sondern lediglich die Ver-

net g

 

2.1.9.2. Das „Basic Income Earth Network BIEN“8 

nes Grundeinkommens verpflichtet sehen oder 

n ihr interessiert sind und sie international diskutieren wollen. Das Grundeinkommen 

soll bedingungslos garantiert sein, auf einer individuellen Basis funktionieren und nicht 

m gkeits ein. 

l der Lösung der 

ozialen Probleme fortschrittlicher Gesellschaften gesehen. „Grundeinkommen, begrif-

chen aus zuletzt 

0 Staaten Informationen austauschen und das Grundeinkommen und ihm verwandte 

eändert wurde. 
                                               

• ohne Bedürftigkeitsprüfung ausgezahlt werden und 

• keinen Zwang zur Arbeit bedeuten. 

 

zwerk hat sich über diese Eckpunkte hinaus bewusst nicht die Erarbeitung eines 

en Modells

zun  von Interessierten. 

 

Das „Basic Income Europe Network“ wurde 1986 gegründet und soll Individuen und 

Gruppen verbinden, die sich der Idee ei

a

it Bedürfti prüfungen oder Arbeitsverpflichtung verbunden s

 

Mitglieder sind WissenschaftlerInnen, Studierende, in der Sozialpolitik Tätige und in po-

litischen, sozialen oder religiösen Gruppen engagierte Menschen. Sie teilen die Über-

zeugung, dass es eine Art von ökonomischem Recht („economic right“) aufgrund des 

Bürgerstatus gibt – anstatt aufgrund der Beziehung zum Produktionsprozess oder dem 

Status der Familie. Das Grundeinkommen wird allerdings nur als ein Tei

s

fen als universeller und bedingungsloser, obgleich bescheidener, durchgehender und 

lebenslanger Einkommensfluss, der allen Mitglieder einer politischen Gemeinschaft zu-

gestanden wird“, sei das einfachste und durchschlagendste Element einer Reihe von 

sozialpolitischen Forderungen. (www.basicincome.org  About BIEN) 

 

Auf der BIEN-Homepage finden sich Grundeinkommensnetzwerke aus aller Welt, unter 

anderem aus Belgien, Irland, den Niederlanden, Spanien, der Schweiz, Großbritannien, 

aber auch aus Australien, Brasilien, Kanada, Neuseeland und den USA. 

 

Das BIEN-Netzwerk organisiert zweijährlich Kongresse, auf denen Mens

2

Themen diskutieren. Der 10. Kongress fand im September 2004 in Barcelona statt, wo 

auf Vorschlag eines anwesenden brasilianischen Senators der Name des Netzwerks den 

gegebenen Realitäten entsprechend in „Basic Income Earth Network“ g
 

8 Sofern sie nicht anders gekennzeichnet sind, entstammen sämtliche Informationen und Zitate dieses Ab-

schnitts (Kapitel 2.1.9.2: „Das ‚Basic Income Earth Network BIEN’“) der Homepage des „Basic Income Earth 

Network“ www.basicincome.org – zuletzt abgerufen am 29. August 2005 
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abei wurde zu bedenken gegeben, dass damit der Charakter des BIEN als Ansprech-

 

2.2. 

stellt werden, vor welchem 

theoretischen Hintergrund die verschiedenen aktuellen Konzepte entwickelt wurden 

nd weshalb sie befürwortet oder kritisiert werden.  

 

9

 Nettovermögen10 in Deutschland 

wischen 1998 und 2003 um knapp 20% von 4,2 Billionen Euro auf rund fünf Billionen 

Euro gestiegen ist, ist der Anteil, den die Mehrheit daran hat, gesunken: 1998 besaßen 

overmögens – 2003 ist diese 

ahl um weitere 2% auf 47% gestiegen, während die ärmsten 10% der Haushalte 

s 

ermögens gesunken ist (siehe Tabelle 1). 

                                               

D

partner für Grundeinkommensfragen auf EU-Ebene verwässert worden wäre. (Jahn 

2004, 9f) Schließlich sei es ein Unterschied, ob ein Grundeinkommen als Alternative zur 

Zerschlagung bestehender Sozialstaaten gefordert würde, wie z.B. in Europa, oder ob 

ein Grundeinkommen in die Diskussion gebracht würde, um überhaupt erstmalig Struk-

turen in Ländern wie denen der Dritten Welt und Schwellenländern zu schaffen, die 

verhindern, dass BürgerInnen verhungern. (Jahn 2004, 10) 

 

Theoretischer Hintergrund 

 

Nachdem gezeigt wurde, wie sich die allgemeine Grundsicherung in Politik bzw. Gesell-

schaft historisch und politisch entwickelt hat, soll nun darge

u

2.2.1. Aktueller sozialpolitischer Hintergrund  

 

Zwischen 1998 und 2003 hat sich die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland 

weiter auseinander bewegt. Während das gesamte

z

die reichsten 10% der Haushalte 45% des gesamten Nett

Z

Schulden in Höhe von 0,6% (1993: 0,2%) des gesamten Nettovermögens haben. Die 

Verschuldung der ärmsten 10% hat sich also innerhalb von zehn Jahren verdreifacht. 

 

Insgesamt ist die Gesellschaft in Bezug auf das Nettogesamtvermögen höchst gespal-

ten. Die reichsten 50% besaßen mit knapp 96,0% im Jahr 1993 bereits fast alles, die 

unteren 50% mit 4,1% fast nichts. Zehn Jahre später sieht es noch drastischer aus: Die 

obere, reiche Hälfte der Haushalte hat ihren Anteil noch einmal erhöhen können auf 

96,3%, während die untere, ärmere Hälfte auf einen Anteil von nur noch 3,8% de

V

 
9 Sämtliche Zahlen in diesem Unterpunkt (Kapitel 2.2.1: „Aktueller Sozialpolitischer Hintergrund“) stammen 

aus dem 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung 2005 „Lebenslagen in Deutschland“. 
10 Zum gesamten Nettovermögen gehören alle Spar- und Bausparguthaben, Wertpapiere, Termingelder, Le-

bensversicherungen und Immobilien, abzüglich der Schulden. 
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Tabelle 1: Mittelwerte und Anteile von Zehnteln der Haushalte am gesamten Nettovermögen 

Quelle: EVS, ZEW-Berechnungen. Nach „Lebenslagen in Deutschland“ – 2. Armuts- und Reichtumsbericht der 

Bundesregierung 2005, Seite 31 

 

In Deutschland leben im Jahre 2003 rund 13,5% der Bevölkerung in Armut (West: 

12%, Ost: 19%): also fast jedeR Achte – in den neuen Bundesländern sogar jedeR 

Fünfte. Bei der Kinderarmut sehen die Daten besonders bedrohlich aus: Jedes fünfte 

Kind wächst (in Gesamtdeu  

Alleinerziehenden liegt der Anteil der Armen so-

ar bei über einem Drittel. Die verbreitete Armut in Ein-Eltern-Haushalten ist auch ein 

mehr denkbar wäre. Des Weiteren gibt es ca. 300.000-500.000 freie 

tellen (siehe z.B. Netzeitung vom 5. Februar 2005) für 5 Millionen Arbeitslose (wobei 

auszugehen ist – vgl. 

.B. Netzeitung vom 5. Februar 2005). Nach dem Prinzip „fordern“ aus dem Grundsatz 

tschland) in Armut auf. Gegenüber 1998 ist das ein Anstieg

von fast einem Drittel. In Familien von 

g

wesentlicher Grund für die höhere Armut von Frauen, da über 90% der Alleinerziehen-

den Frauen sind. 

 

Am drastischsten ist der Anstieg der Armut allerdings bei Arbeitslosen: Während 1998 

bereits über ein Drittel in Armut lebten, sind es 2003 sogar 41%. 

 

Es gilt zu bedenken, dass die heutige Welt ohne die reproduktive Arbeit der (Allein-) 

Erziehenden nicht 

S

hier eigentlich noch diejenigen in ABM-Maßnahmen, Weiterbildungen etc. dazugerech-

net werden müssten, so dass eher von einer Zahl von 8 Millionen 

z

„fördern und fordern“ wird also durch Leistungsreduzierungen bei Nicht-Arbeit, wie 

beim ALG II oder dem Liberalen Bürgergeld, der Versuch unternommen, Erwerbslose in 

Beschäftigungsverhältnisse zu drängen, die gar nicht vorhanden sind. 

 

Bei den Einkommen liegen die vergleichbaren Prozentzahlen natürlich niedriger als bei 

den Vermögen: Der Anteil der Wohlhabenden (gemessen an einer Schwelle von 200% 
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eiten Hälfte der 

990er Jahre gestiegen. Unter der „ausländischen“ Bevölkerung schwankt der Anteil 

1995 in Deutschland 

ht viele Einkommensmillionäre: Von allen Steuerpflichtigen sind es nur 0,09%, 

r Anteil an allen Einkommen war hingegen mit 3,8% überproportional. 

4,8%) wurde 

on den Beziehern höherer Einkommen erzielt; Selbstständige: 9,9%, abhängig Be-

ch 2002) In den USA wurde die im Jahre 1958 innerhalb einer 

tunde produzierte Automenge im Jahre 2000 in weniger als 18 Minuten hergestellt. 

(US Bureau of Labor Statistics) Die Forderung nach vermehrtem Wachstum bedeute in 

                                               

des durchschnittlichen Nettoäquivalenzeinkommens11) ist unter der deutschen Bevölke-

rung von knapp 5% Mitte der 1980er Jahre auf bis zu 6% in der zw

1

der in Reichtum Lebenden lediglich um 1%. 

Das reichste Prozent bei der Verteilung der Nettoäquivalenzeinkommen verfügte 1992 

und 1995 über 8,4% aller Einkommen und hat diesen Anteil bis 1998 auf „rund 10%“ 

erhöht.  

 

Auf der Grundlage des Bruttoeinkommens gemessen gab es 

27.230 Einkommensmillionäre, davon waren 76% selbstständig und 24% abhängig be-

schäftigt. Das mittlere Jahreseinkommen der Millionäre lag bei 2,7 Mio. DM. Es gab 

damit nic

ih

 

Wurde das Doppelte des durchschnittlichen Bruttoeinkommens als Abgrenzung gewählt 

(133.646 DM), stieg die Anzahl der Bezieher höherer Einkommen sprunghaft an: Etwa 

2 Mio. Steuerpflichtige zählten dazu, wobei nun die abhängig Beschäftigten mit 74% 

die dominierende Gruppe waren. Ein Viertel des Gesamteinkommens (2

v

schäftigte: 14,9%.  

 

Des Weiteren ging die Zahl der ArbeiterInnen von 1991 bis 2000 in der Industrie in 

Westdeutschland von 4,9 auf 3,6 Millionen zurück. (vgl. Rein 2005) Die Produktivität 

von IndustriearbeiterInnen stieg in Deutschland in diesem Zeitraum um über 70%. 

(Statistisches Jahrbu

S

 
11 Die Ermittlung der nationalen Armutsgrenze (relative Einkommensarmut) erfolgt über die Nettoäquivalenz-

einkommen aller Haushalte in einem Land. "Äquivalenzskalen ermöglichen es, das Haushaltseinkommen im 

Zusammenhang mit der Haushaltgröße zu analysieren. Größere Haushalte haben gegenüber kleineren relati-

ve Einsparmöglichkeiten, weil beispielsweise bestimmte Ausstattungsgegenstände im Haushalt von allen Mit-

gliedern genutzt werden können und nicht für jedes Mitglied separat angeschafft werden müssen. Um den 

gleichen Lebensstandard wie ein Alleinstehender zu erreichen, reicht für ein Paar bereits ein etwas geringeres 

als das doppelte Einkommen aus... Die [neue OECD-Skala misst, P.J.] den einzelnen Haushaltmitgliedern fol-

gende Gewichte bei: Bezugsperson 1, Person ab 15 Jahre 0,5, Person unter 15 Jahre 0,3. Um das Äquiva-

lenzeinkommen zu erhalten, werden die o. g. Gewichte addiert und das Einkommen durch diese Summe ge-

teilt" (1. Nationaler Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, Bundesministerium für Arbeit und 

Sozialordnung, Berlin 2001, S. 20). Beispiel: Ein Haushalt (2 Erwachsene, ein Kind 4 Jahre) hat ein Gesamt-

nettoeinkommen monatlich von 4.000 Euro. Das Nettoäquivalenzeinkommen dieses Haushaltes nach neuer 

OECD-Skala beträgt hier 2.222,22 Euro, denn 4.000 Euro wird durch 1,8 (1,0 + 0,5 + 0,3) geteilt. 
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 – Entscheidung für ein Recht auf mate-

rielle Absicherung getroffen, und die Grundsicherung dementsprechend hoch angesetzt 

 können. (Opielka 2004, 

083f) Die häufigsten Vorschläge zu dieser Problematik bestehen darin, die Höhe der 

 

              

ihrer Konsequenz den systematischen Abbau von existenzsichernden Erwerbsarbeits-

plätzen, und nicht das Gegenteil. (Rein 2005) 

Vor dem Hintergrund dieser aussagekräftigen Zahlen und Fakten ist es das Anliegen 

vieler BefürworterInnen eines Grundeinkommens, dass dieses eben nicht „kostenneut-

ral“ eingerichtet wird, sondern die umverteilende Folgewirkung einer Einführung eines 

ausreichenden Grundeinkommens bewusst in Kauf genommen bzw. forciert wird. D.h., 

dass eine politische – und keine ökonomische

wird. Allerdings soll die Umverteilung nur der zweite Schritt sein: Nachdem in einem 

politischen Verfahren die Höhe der Grundsicherung festgelegt wurde, kann die Finan-

zierung (und damit das Ausmaß der Umverteilung) festgelegt werden. Dieses Verfahren 

ist notwendig um eine adäquate Höhe erreichen zu können.  

 

Wenn die Sozialleistungen nicht ausreichen, um „den Leistungsberechtigten die Füh-

rung eines Lebens zu ermöglichen“, „das der Würde des Menschen entspricht“ (§1 (1) 

des neuen SGB XII), ist das Leben in einer (Konsum-)Gesellschaft voller Zwänge. 

Mensch ist dazu gezwungen, die eigene Arbeitkraft auf dem Markt anzubieten, und 

muss auch unterbezahlte Jobs annehmen, um überleben zu

1

Grundsicherung „armutsfest“12 oder „existenzsichernd“13 zu setzen, wobei diese Begrif-

fe nicht eindeutig und allgemein definiert sind. 

Ein wichtiges Argument für die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums über ein 

Grundeinkommen ist, dass der Wert, den die verschiedenen Tätigkeiten für die Gesell-

schaft haben, d.h. der Anteil der Arbeitsleistung der einzelnen Beschäftigten am Ge-

samtwert der gesellschaftlichen Produktion, schlecht zu ermitteln und zu errechnen ist. 
                                  
12 Die „Armutsrisikogrenze“ lag 2003 bei 938 Euro Nettoeinkommen. Sie beträgt per EU-Definition 60% des 

Nettoäquivalenzeinkommens (Erklärung siehe weiter oben). 

haftlichen und kulturellen Leben sichern soll, al-

13 Das „soziokulturelle Existenzminimum“ unterscheidet sich vom „physischen Existenzminimum“ dadurch, 

dass es neben dem Überleben auch die Teilhabe am gesellsc

so je nach kulturellen bzw. wirtschaftlichen Gegebenheiten des jeweiligen Landes definiert wird. Das physi-

sche Existenzminimum, unterhalb dessen man in „absoluter Armut“ lebt, liegt nach der Definition der Welt-

bank bei einem US-Dollar pro Tag. Das soziokulturelle Existenzminimum, unterhalb dessen von „relativer Ar-

mut“ gesprochen wird, wird vom Sozialhilfegesetz definiert: Es soll „insbesondere Ernährung, Unterkunft, 

Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens“ sichern. „Zu den 

persönlichen Bedürfnissen des täglichen Lebens gehören in vertretbarem Umfang auch Beziehungen zur Um-

welt und eine Teilnahme am kulturellen Leben.“ (SGB XII, §27) Diese Definition lässt den Gesetzgeber derzeit 

zu einem Existenzminimum von 345 Euro plus Miete kommen. Eine andere Definition des „soziokulturellen E-

xistenzminimums“ nimmt z.B. die BAG-SHI vor, siehe Kapitel 6.4: „Bedingungsloses Grundeinkommen (BAG-

SHI)“ 
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Dies wäre viel zu kompliziert und kostspielig, wenn nicht überhaupt unmöglich. (Füll-

ntInnen die Art der Finanzierung der entscheidende Faktor in 

er Debatte um eine allgemeine Grundsicherung ist, soll der Punkt in dieser Arbeit aus 

verschiedenen Gründen bewusst vernachlässigt werden: 

rstens haben diverse Studien belegt, dass ein Grundeinkommen bzw. eine Negative 

rbarkeit zur Sachzwang-Logik, 

as heißt, dass bei politischen Entscheidungen nicht der politische Wille maßgeblich ist, 

inige Vorschläge für die Finanzierung einer allgemeinen Grundsicherung sind: Automa-

              

sack 2002, 99; Hardt/Negri 2003, 409; Hirsch 2004) Die bestehenden Arbeitsverhältnis-

se verlangen daher zumindest eine relative Entkopplung von (Lohn-)Arbeit und Ein-

kommen. (Hirsch 2004) 

 

2.2.2. Finanzierbarkeit 

 

Obwohl für viele Diskuta

d

 

E

Einkommensteuer auf heutigem Sozialhilfeniveau ohne größere Umstellungen des 

Steuersystems finanzierbar wäre (vgl. bspw. Pelzer/Fischer 2004, DIW 1996, Füllsack 

2002, 165ff.) Zweitens führt die Priorisierung der Finanzie

d

sondern die möglichst kostenneutrale Realisierbarkeit. Wie im vorangegangenen Kapitel 

dargelegt wurde, ist ausreichend Geld vorhanden, jedoch ist es falsch verteilt. Eine all-

gemeine Grundsicherung, die allen das Menschenrecht auf Teilhabe am gesellschaftli-

chen Reichtum gewährt, muss also in erster Linie nicht „kostenneutral“ finanzierbar 

sein, sondern politisch gewollt. 

 

Dass auch eine hohe allgemeine Grundsicherung finanzierbar ist, zeigt die BAG-SHI 

(Bundesarbeitsgemeinschaft Sozialhilfeinitiativen) in ihren Berechnungen (vgl. Otto 

2005). Aber auch etliche andere Finanzierungskonzepte sind denkbar. (vgl. bspw. 

Hirsch 2004) 

 

Es gibt mindestens so viele Finanzierungsmodelle wie Grundsicherungs-Konzeptionen, 

jedoch kann es nicht Aufgabe dieser gesellschaftswissenschaftlichen Arbeit sein, diese 

auf Realisierbarkeit zu prüfen. 

 

E

tionssteuer, Wertschöpfungsabgabe/Maschinensteuer14, Kürzung der Militärausgaben, 

                                  
14 Die Wertschöpfungsabgabe soll die Arbeitgeber/Arbeitnehmer-Beiträge partiell ersetzen. Die Wertschöp-

fungsabgabe wurde auch unter dem Stichwort Maschinensteuer diskutiert, diese ist jedoch nicht ganz präzise, 

de.wikipedia.org/wiki/Wertschöpfungsabgabe – zuletzt abgerufen am 20. August 2005) 

da es sich um die Berechung des Pro-Kopf-Cash-Flows handelt. (Quelle: 

http://
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olidarische Einfachsteuer15, neuartige Besteuerung von Gewinneinkommen (für Haus-

Im Jahr 1981 lebten 60% der Frauen in der Bundesrepublik Deutschland ohne eigene 

ut oder in Abhängigkeit von einem anderen 

enschen (meistens einem Mann). (Blickhäuser / Wohlgenannt, 1986) Dabei leisten 

ie Wohlfahrtssysteme nicht nur auf geschlechtshierar-

hischen Verhältnissen beruhen, sondern diese auch reproduzieren. (Pimminger 2000) 

regelt oder sozialversicherungstechnisch relevant ist: Hausarbeit, Erziehungsarbeit, 

              

S

halte und Betriebe), drastische Erhöhung der Mehrwertsteuer oder auch die „Take-

Half“-Abgabe (siehe Kapitel 6.4: „Bedingungsloses Grundeinkommen (BAG-SHI)“). 

 

Die Finanzierungskonzepte der verschiedenen Grundsicherungs-Konzeptionen werden 

in Kapitel 6: „Die verschiedenen Modelle im Einzelnen“ und im Anhang dargelegt. 

 

2.2.3. Geschlechterverhältnisse 

 

Existenzgrundlage, d.h. entweder in Arm

M

Frauen zwei Drittel der weltweit verrichteten Arbeit: Als Hausfrauen, Mütter, Erwerbstä-

tige, als Pflegerinnen für Alte und Kranke usw. Sie erhalten aber nur ein Zehntel aller 

Einkommen und besitzen nur ein Hundertstel aller Produktionsmittel. (UNO 1980, nach 

Blickhäuser/Wohlgenannt 1986) 

 

Bei den international unterschiedlich gestalteten Sozialsystemen fällt eine Gemeinsam-

keit auf, die darin besteht, dass d

c

Die besondere Armutsgefährdung für Frauen und ihre Bedrohung durch höhere und 

vielschichtigere Armutsrisiken im Vergleich zu denen von Männern lassen sich auf ge-

schlechtsspezifische Benachteiligungen im Erwerbs- und Sozialsystem zurückführen. 

(Böckmann-Schewe 1998) Über das Aufzeigen faktischer Schlechterstellung „weiblicher 

Lebenswege“ wurde deutlich, dass der Ausgestaltung von Wohlfahrtssystemen norma-

tive Vorstellungen zugrunde liegen, die das hierarchische Verhältnis zwischen den Ge-

schlechtern festschreiben und davon abweichende Lebensformen diskriminieren. Zwar 

werden neuerdings sozialstaatliche Regelungen geschlechtsneutral formuliert, aber das 

macht sie nur formal, nicht faktisch geschlechtsneutral: Traditionell ist soziale Siche-

rung an den Arbeitsmarkt bzw. das beitragsrelevante Lohneinkommen gekoppelt. Frau-

en leisten derzeit jedoch den größten Teil der informellen Arbeit bzw. „private“, „auto-

nome“ oder Familienarbeit, also diejenige Arbeit, die weder bezahlt noch vertraglich ge-

Pflege, Beziehungsarbeit usw. Die häufig für die Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse 

verwendete Bezeichnung „Hausfrauisierung der Arbeit“ bedeutet dementsprechend, 

                                  
15 Zur Erläuterung siehe http://www.attac.de/presse/presse_ausgabe.php?id=318 – zuletzt abgerufen am 15. 

August 2005 
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artnerein-

ommen selten – vgl. Opielka 2004, 1090), sondern führt auch zu weiteren Diskriminie-

duktionsarbeit; die sozialpolitische O-

entierung am „Normalarbeitsverhältnis“ setzt die Versorgung von Männern (und ihren 

                                               

dass die typischen Merkmale der Hausarbeit immer häufiger auch in anderen Arbeits-

verhältnissen anzutreffen sind: Durchgängiges Zur-Verfügung-Stehen, fehlender Ar-

beitsvertrag, kein (gesicherter) Lohn, Isolation, keine gewerkschaftliche Organisierung, 

keine gesellschaftliche Anerkennung usw. (Blickhäuser / Wohlgenannt 1986) 

 

Der „männliche Familienernährer“ wird im Normalfall (noch) über die durch Erwerbsar-

beit erlangten Ansprüche eigenständig sozial abgesichert, während die Betreuungs- und 

Versorgungsarbeit leistende Hausfrau über die eheliche Unterhaltspflicht sowie ehelich 

abgeleitete sozialstaatliche Ansprüche als versorgt gilt. Dies bedeutet nicht nur die di-

rekte Abhängigkeit von den Ehemännern (Männer trifft die Anrechnung von P

k

rungen von Frauen, da viele Frauen keine solchen Absicherungen haben oder diese 

verloren haben und keine (ausreichende) durch Erwerbsarbeit erlangen konnten. 

(Pimminger 2000) Ihnen bleibt nur das schlechtere untere soziale Netz eines zweige-

teilten Sozialstaates, der zwischen einer Politik der Absicherung für Erwerbstätige – und 

ihre Familien – (Arbeitslosengeld/ALG I) und einer Armutspolitik für Bedürftige (Sozial-

hilfe/ALG II) unterscheidet. (Gerhard 1995) Während die aus Erwerbstätigkeit sozial-

versicherungsrechtlich erworbenen Ansprüche eigenständige Rechtsansprüche darstel-

len, unterliegt Sozialhilfe/ALG II einer Bedürftigkeitsprüfung und dem Subsidiari-

tätsprinzip16: Sie ist mit Kontrolle und Stigmatisierung verbunden, welche bei einem 

voraussetzungslosen Grundeinkommen entfielen. 

 

Zu bedenken gilt auch, dass die „männliche Normalbiographie“ ohne den „weiblichen 

Lebenszusammenhang“ nicht möglich wäre und die sozialstaatlichen Standards (Ver-

sorgung, Betreuung und Pflege von Kindern, Alten und Kranken) kaum aufrecht zu er-

halten wäre. Die angebliche individuelle Unabhängigkeit des erwerbstätigen Mannes 

beruht also auf der von Frauen erbrachten Repro

ri

Angehörigen) durch Frauen voraus. (Neyer 1998) 

 

Das gegenwärtige System sozialer Sicherung diskriminiert nach Pimminger (2000) drei-

fach durch  

 

 
16 Subsidiaritätsprinzip – Der Begriff stammt aus der Enzyklika „Quadragesimo Anno“ von Pius XI. aus dem 

Jahre 1931. Das Prinzip besagt: Benötigt jemand Hilfe, so sollen und müssen ihm zunächst seine Nächsten 

helfen; wenn die nicht können, dann die „Näheren“, das sind nicht-staatliche soziale Einrichtungen. Und 

wenn die nicht können, endlich, der Staat. Im Falle der Sozialhilfe bzw. ALG II heißt das, dass zuerst die Fa-

milie oder die „Bedarfsgemeinschaft“ für Bedürftige aufkommen muss und sie somit abhängig macht. (Quel-

le: http://de.wikipedia.org/wiki/Subsidiarität – zuletzt abgerufen am 20. August 2005) 
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• die am männlichen Normalarbeitsverhältnis orientierte Erwerbsarbeitszentriert-

Rekurrierung auf normative Geschlechtsleitbilder und Normalitätsannah-

men.  

Die Kris sstaates liegt also nicht nur im Strukturwandel der Arbeitswelt 

beg d

form zu e entstehende Pluralisierung der Lebensfor-

men als

normati  faktische diskriminierende Gestaltung des Sozialsystems. (Pimminger 

2000) 

pflichtungen) wird zwar dadurch nicht aufgehoben, sie würde aber nicht mehr in 

er sozialen Sicherung fortgeschrieben. Gegenwärtige soziale Lücken bzw. Benachteili-

tik muss also 

uch gesellschaftliche Integration und öffentliche Teilhabe im Blickpunkt haben. Sie 

rkt biete.  

• die unterschiedliche Qualität der sozialen Sicherung von Erwerbsarbeit und Fa-

milienarbeit, 

heit der sozialen Sicherung und 

• die 

 

e des Wohlfahrt

rün et, sondern ist auch auf die zunehmende Auflösung der traditionellen Lebens-

rückzuführen. Allerdings ist nicht di

 Ursache des Problems zu sehen, sondern die immer weniger realitätsgerechte, 

ve und

 

Durch ein bedingungsloses Grundeinkommen in existenzsichernder/armutsfester Höhe 

würden familienarbeitende Frauen den erwerbsarbeitenden Männern hinsichtlich der E-

xistenzsicherung gleichgestellt und von diesen unabhängig. Schlechterstellung von 

Frauen am Arbeitsmarkt (aufgrund der Zuschreibung und/oder Übernahme von familiä-

ren Ver

d

gungen (nicht nur) für Frauen würde ein Grundeinkommen aufheben. „In pragmati-

scher Perspektive ist ein Reformmodell Grundeinkommen zur Existenzsicherung von 

Frauen deshalb uneingeschränkt positiv zu bewerten.“ (Pimminger 2000) 

 

Sicherlich würde auch ein existenzsicherndes Grundeinkommen nicht von sich aus das 

kulturelle Verständnis von Geschlechterrollen und das Geschlechterverhältnis verän-

dern. Es würde zwar die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums gerechter organi-

sieren, aber nicht automatisch die Produktion von zentralen gesellschaftlichen Ressour-

cen (Geld, Macht, Solidarität). Eine emanzipatorische Gleichstellungspoli

a

muss nicht nur geschlechts-unspezifische Wahlmöglichkeiten zwischen Erwerbs- und 

Familienarbeit im Blick haben, sondern die Möglichkeit ihrer gleichzeitigen Übernahme 

für Männer und Frauen. (Pimminger 2000) 

KritikerInnen warnen vor einer Unterschätzung der Verfestigung von geschlechtsspezi-

fischer Arbeitsteilung (Beer 1987) und der Verwendung des Grundeinkommens als de-

ren Alimentierung (Schreyer 1987). Dabei könnte die konzeptuelle Ausblendung von 

faktischen Geschlechtsunterschieden diese nicht aufheben, sondern im Gegenteil wird 

deren Verfestigung befürchtet, da ein Grundeinkommen einen finanziellen Anreiz für 

den verstärkten Rückzug aus dem Arbeitsma
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tizipation) um persönliche 

Autonomie, im Besonderen durch die Auflösung von familiären Abhängigkeiten. 

 

• Die Umverteilung von Erwerbsarbeit und Familienarbeit und ihre Neuorganisa-

 

Frau  

vor die terbrechung, zeitli-

che d

von nich

2000) 

kel engt einerseits die Universalität des Grundeinkommens ein, das eben vor-

ussetzungslos ist, andererseits stellt es eben nur ein Existenzminimum zur Verfügung 

7) Frauen werden vielfach aus ökonomischer Not auf einen diskriminierenden 

rbeitsmarkt gezwungen. (Opielka/Stalb 1986, 77)  

Pluralisierung der geschlechtlichen Rollenverständnisse zu schaffen. (Pimminger, 2000) 

 

Nach Pimminger (2000) lassen sich aus feministischer Perspektive folgende Anforde-

rungen an eine gleichstellungsorientierte Sozialpolitik formulieren: 

 

• Die Erweiterung des Konzepts der Dekommodifizierung (nach Pimminger: Ent-

flechtung von sozialer Sicherung und Arbeitsmarktpar

• Die Auflösung von Geschlechtsleitbildern und die Entkopplung sozialer Siche-

rung von der Erfüllung normativer Sozial- und Sexualrollen.

tion in einer Weise, die die gleichzeitige Übernahme beider Verantwortungsbe-

reiche durch beide Geschlechter ermöglicht. 

en hätten allerdings, wenn auch unter Sicherung des Existenzminimums, nach wie 

Nachteile reduzierten beruflichen Engagements (Aufgabe, Un

 Re uktion) zu tragen: Den Verlust von Einkommens- und Karrierechancen sowie 

t-monetären Vorteilen der Berufsarbeit (Anerkennung, Macht etc.). (Pimminger 

 

Die Argumentationslinie von Grundeinkommen-BefürworterInnen, die mit diesem Mo-

dell vor allem die finanzielle Honorierung von gemeinschaftlicher bzw. Familienarbeit 

verbinden, rückt das Grundeinkommen in die Nähe eines Hausfrauenlohns – ein Aspekt, 

der feministische KritikerInnen besonders skeptisch macht. (Pimminger 2000) Dieser 

Blickwin

a

und kann deshalb nicht als „Lohn“ für soziale Dienste verstanden werden. (Pimminger 

2000) 

 

Auch die häufig aus feministischer Sicht befürchtete Entwicklung, dass Frauen durch 

ein garantiertes Grundeinkommen dazu veranlasst würden, sich aus der Erwerbsarbeit 

zurückzuziehen, wäre angesichts der sich verschärfenden Arbeitsmarktsituation für 

Frauen und ihrer häufigen Doppelbelastung tatsächlich verständlich: (Opielka/Stalb 

1986, 7

A

 

Diese Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen: Zwar verändert die allgemeine 

Grundsicherung nicht von selbst die traditionellen Geschlechterrollen, aber sie ist als 

geschlechtsneutrale Sozialleistung eine geeignete Grundlage, um Möglichkeiten für die 
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.2.4. Unterschiede zwischen „rechter“ und „linker“ Grundsicherung17 

rbeitsmarkt unterteilte: Auf der einen Seite ein stabiler Kern von qualifizierten, ge-

werkschaftlich organisierten ArbeiterInnen und Angestellten, die durch Tarifverträge 

ert -

n „ZeitarbeiterInnen“ auf unsicheren Stellen, die nur für eine begrenzte Dauer be-

              

 

2

 

Um den Unterschied zwischen „Rechts“ und „Links“ in Bezug auf das Grundeinkommen 

zu verstehen, muss auf die 1970er Jahre zurückgeblickt werden. Seit Beginn des Jahr-

zehnts hat das Großunternehmertum auf die Rentabilitätskrise reagiert, indem es den 

A

abgesich sind, auf der anderen Seite eine fluktuierende Belegschaft von so genann

te

schäftigt werden und deshalb von den Vorrechten der Tarifverträge, der Urlaubsrege-

lungen, der Entlassungsprämien usw. ausgeschlossen sind. (Gorz 1986, 54) Manche er-

klären diesen Paradigmenwechsel von festen zu flexiblen Arbeitsplätzen als Wechsel 

vom Fordismus18 zum Postfordismus19

                                  
17 Der Begriff der politischen „Linken“ entstammt der Sitzordnung der Abgeordneten im französischen Parla-

ment. Dort war der traditionell "ehrenvollere" Sitz rechts vom Parlamentspräsidenten dem Adel vorbehalten, 

so dass das Bürgertum, welches im Vergleich zum Adel als progressiv galt, links saß. Seitdem sitzen konser-

vative Fraktionen meist rechts und progressive Fraktionen meist links, und auch außerhalb des Parlaments 

werden die beiden Attribute zur groben Klassifizierung der Parteien verwendet. Der Gegensatz links – rechts 

steht im allgemeinen Verständnis stellvertretend für die folgenden beispielhaften Gegensätze: Egalitär — Eli-

tär, Progressiv — Konservativ, Internationalistisch 

und z.T. auch sozia tische und grüne P

— Nationalistisch. Während kommunistische, sozialistische 

ldemokra arteien und Gruppierungen sich selbst als links bezeichnen, 

wird der Begriff rechts von der Mehrheit der Medien derart negativ assoziiert, so dass, wenn überhaupt nur 

beruht sie auf den Entwicklungen des New Deals, d.h. soziale Siche-

ngssystemen, lebenslange Anstellung bei einem Arbeitgeber und eine weitgehende Vollbeschäftigung. Die 

extreme Gruppierungen sich selbst als rechts bezeichnen und von den Medien ebenso als rechts bezeichnet 

werden, obwohl sich das bürgerlich-konservative Lager oder zumindest ein Teil davon per Definition auch 

rechts der imaginären Mitte befinden müsste. (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Politisches_Spektrum – 

zuletzt abgerufen am 10. August 2005) 

 
18 Als den Fordismus bezeichnen vor allem Neo-Marxisten ein nach dem Ersten Weltkrieg etabliertes Gesell-

schaftsmodell. Geprägt wurde der Begriff von Antonio Gramsci. Benannt ist es nach dem industriellen Henry 

Ford, dessen Organisation von Arbeit und Kapital als typisch für die gesamte Epoche angesehen wird. Mit der 

Theorie des Fordismus soll ausgehend von marxistischen Grundsätzen erklärt werden, wie es zur Entwicklung 

des Sozialstaats anstelle des eigentlich zu erwartenden krisenhaften Zusammenbruchs des Kapitalismus kam. 

Fordismus basiert auf stark standardisierter Massenproduktion und -konsumption von Konsumgütern, in wis-

senschaftlich optimierter Fließbandarbeit, dem Taylorismus, sowie einer gewissen Partnerschaft zwischen Ar-

beiter und Unternehmer. Weitergehend 

ru

Entwicklungen des Sozialstaats werden als Abkommen zwischen Arbeitern und Kapital verstanden: Die Arbei-

ter werden am Wohlstand beteiligt, Frauen leisten die notwendige Reproduktionsarbeit, durch beides steigt 

der Absatz und die kapitalistische Akkumulation kann sich fortsetzen. Die fordistische Organisation der Gesell-

schaft wurde seit Ende der 1960er abgelöst. Neuere Entwicklungen bezeichnet die Theorie als Toyotismus 

oder Postfordismus. Die dystopische Zukunftsvision im Roman Brave New World baut auf dem Fordismus auf. 

(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Fordismus – zuletzt abgerufen am 20. August 2005) 
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einer Institutionalisierung der gesellschaftlichen Spaltung gelegen ist (vgl. Gorz 1986, 

              

 

Je nachdem, ob diese Spaltung der Arbeitenden auf die eine oder andere Weise akzep-

tiert oder sie sogar gefestigt wird, oder aber, ob nach Mitteln und Wegen gesucht wird, 

sie zu überwinden, betreibt mensch rechte oder linke Politik. (Gorz 1986, 54) Dabei fin-

den sich rechts nicht nur ArbeitgeberInnen- und TechnokratInnenschichten20, denen an 

                                                                                                                              

 
19 Merkmale des Postfordismus sind: Individualisierung der Produktion, De-Hierachisierung, zunehmende Be-

deutung geistigen Eigentums gegenüber materiellen Ressourcen und Produktionsmitteln, die umfassende In-

anspruchnahme des Arbeiters, Wegfall der staatlichen Sicherungssysteme und Privatisierung der Absiche-

rung, allgemein eine Individualisierung aller Bereiche der Lebensorganisation und dadurch die Grundlage der 

zunehmenden "privaten Landnahme". Unter dem Vorzeichen der Sicherung der Vorherrschaft der Triade war 

eine weitere Steigerung der Akkumulation nur durch eine Steigerung der Massenproduktion nach dem Vorbild 

von Ford auf der Basis normierter Lohnarbeit und der Ausbeutung von Naturressourcen nicht mehr möglich. 

uf die Krise durch Überakkumulation in den 1980er Jahren folgte die neoliberale Restrukturierung, sowie die 

tfordismus – zuletzt abgerufen am 20. August 2005) 

 von politischen Insti-

tionen in ausschließlich fachgebunden arbeitende Zirkel, die mit Technokraten besetzt sind ("Experten-

A

Globalisierung, welche als Versuch anzusehen ist, die ökonomische und wirtschaftliche Vorherrschaft des 

Westens zu wahren. In diesem Rahmen wurden immer mehr staatliche Sicherungssysteme abgebaut und 

durch privatwirtschaftliche ersetzt. Klassische Arbeitsverhältnisse wurden durch Modelle selbstständiger Arbeit 

ersetzt (Scheinselbstständigkeit). Als Folge war eine Trennung zwischen Produktionssphäre und Privatsphäre 

nicht mehr möglich, worauf die Tendenz zur "inneren Landnahme" sowie zur Vergrößerung der Ausbeutungs-

rate (Lohnsenkung, Rationalisierung, Arbeitsintensivierung) folgte. Zugleich führten der Wegfall der staatli-

chen Sicherungssysteme sowie die Deregulierung im Handel (Internationaler Finanzhandel), aus wirtschaftli-

cher Sicht zu einer Rationalisierung, welche die Profitabilität des westlichen Kapitalismus sicherte. Die Aus-

beutung und Zerstörung von Naturressourcen war eine wichtige Grundlage des Fordismus, wodurch dieser 

jedoch auch begrenzt wurde. Nachdem immer deutlicher wurde, wie begrenzt die natürlichen Ressourcen wie 

Boden, Energie (Öl), Wasser und Wälder sind, ist eine grenzenlose Wertschöpfung durch eine weitere Aus-

beutung nicht mehr möglich. 

Im Postfordismus findet eine Inwertsetzung von Naturressourcen durch die Überführung in private Eigen-

tumsrechte statt. (Gen-Patente, Bio-Piraterie). Die Sicherung von geistigem Eigentum an natürlichen Res-

sourcen gewinnt zunehmend an Bedeutung, je kostspieliger die Gewinnung von realen Naturressourcen wird. 

Ähnlich verhält es sich mit Wissen und geistigem Eigentum. Im Fordismus nach keynesscher Prägung war das 

Produktionswissen in der Maschine eingebaut und diese wurde vom "Arbeiter" "nur" bedient (Klassische 

Fließbandarbeit, Nachfolge der Manufaktur, Auflösung des Handwerks). Die Maschine war das Investitionsob-

jekt, welchem mechanisch das Wissen um die Produktion eingeschrieben war. (Quelle: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Pos

 
20 Technokratie: Die Technokratie (griechisch τεχνοκρατία - Herrschaft durch / der Technik) bezeichnet ein 

Interaktions- bzw. Gesellschaftsmodell, in dem nicht die Bedürfnisse von Individuen und Kollektiven über 

Handlungsabläufe entscheiden, sondern einzig die vorhandenen technischen Möglichkeiten. Technokratische 

Elemente finden sich in ausgeprägter Form in Gesellschaften westlicher Prägung. Die theoretischen Konzepte 

der Technokratie bezeichnet man als Technokratismus. Eines der Merkmale des Technokratismus sind auf 

Sachzwängen aufgebaute Argumentationsmuster, bei denen Sozial- und Bedürfnisorientierungen außer acht 

gelassen werden. Weitere Merkmale des Technokratismus sind: Verlagerung der Macht

tu

Kommissionen") und allgemeine Rationalisierung und Verwissenschaftlichung politischer und ökonomischer 

Prozesse. (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Technokratie – zuletzt abgerufen am 20. August 2005) 
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ach Meinung der Grundsicherungs-Befürworter von „rechts“ (z.B. Milton Friedmann 

rklärtes Ziel der Rechten ist die „Stärkung des Niedriglohnsektors“, das heißt aber, 

Welt sieht sich heute in den industrialisierten Ländern eine wachsende Anzahl von Men-

schen dazu gezwungen, sich untereinander um das „Privileg“ zu streiten, ihre persönli-

54), sondern auch jene Gewerkschaftsorganisationen, denen es lediglich darum geht, 

die Interessen der ArbeitnehmerInnen mit Dauer- und Vollzeitbeschäftigung zu sichern 

– zum Nachteil von Arbeitslosen und anderen nicht abgesicherten Gesellschaftsmitglie-

dern. (Gorz 1986, 54) Wenn folglich die Gewerkschaften die Interessenvertretung der 

relativ kleinen, privilegierten Gruppe der BesitzerInnen eines stabilen Arbeitsplatzes zu 

ihrer einzigen Aufgabe machen, riskieren sie – wie in einigen lateinamerikanischen Län-

dern –, zu einer neo-korporativen und konservativen Kraft zu werden. (Gorz 1998, 318) 

Sie verhalten sich ebenfalls wie Rechte, wenn sie die Fiktion aufrechterhalten, dass 

immer noch eine „Arbeitsgesellschaft“, einer „Lohngesellschaft“ existiert, während Teile 

der Bevölkerung aus dem Arbeitsmarkt ausgestoßen werden in Bereiche ohne soziale 

Sicherheit. (Gorz 1986, 54f) Vor diesem Hintergrund schlägt Gorz ein Bürgerrecht auf 

Grundversorgung vor. (Gorz 1986, 55) 

 

N

als einem der ersten rechten Vordenker, aber auch bei dem FDP-Konzept des „Libera-

len Bürgergeldes“ und in den Hartz-IV-Gesetzen) soll die Spaltung zwischen Arbeiten-

den und Arbeitslosen abgelöst werden von einer Spaltung zwischen Gut-Verdienenden 

und Niedriglohn-ArbeiterInnen. Die Grundversorgung soll diese Spaltung der Gesell-

schaft in zwei Sektoren sozial verträglich und quasi-institutionell machen: Auf der einen 

Seite ein sehr leistungsfähiger Sektor, der dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt 

ist und qualifizierte, motivierte, stabile und gutbezahlte Arbeitskräfte beschäftigt; auf 

der anderen Seite ein Niedriglohnsektor, der im wesentlichen Dienstleistungen und 

handwerkliche Tätigkeiten umfasst. (Gorz 1986, 55) Hierbei handelt es sich vorwiegend 

um unsichere, sehr schlecht bezahlte Arbeiten, die keine Qualifikation verlangen und 

keine Aussicht auf berufliches Fortkommen bieten: Arbeitsstellen bei Wach- und Reini-

gungsdiensten, in Schnellrestaurants und anderen Gaststättengewerben, als Kassiere-

rIn, Hilfspersonal in der Krankenpflege oder VerkäuferInnen. (Gorz 1986, 55)  

 

E

mehr Menschen in niedrig bezahlte und perspektivlose Jobs zu bewegen. (Gorz 1998, 

316) Wie dereinst in den Kolonien und wie noch heute in vielen Ländern der dritten 

chen Dienstleistungen denjenigen verkaufen zu dürfen, die über ein behagliches Ein-

kommen verfügen. (Gorz 1998, 317) Der Interessengegensatz zwischen Arbeit und Ka-

pital wird also zunehmend von einem Interessenwiderspruch zwischen Stammarbeite-

rInnen einerseits und „RandarbeiterInnen“ bzw. Arbeitslosen andererseits überlagert. 

(Lecher 1986 nach Gorz 1986)  
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lätze von der staatlichen Grundsicherung indirekt sub-

entioniert werden. (Gorz 1986, 55; FDP 2005) Die Grundversorgung würde so zu ei-

 

edeR arbeiten kann und nur wenig arbeiten muss.21 (Gorz 1986, 56) Diese Position 

ro Arbeitspflicht hat Gorz allerdings revidiert, da wohltätige Arbeit entwertet würde. 

 

rteidigungshaltung weder eine starke Verhandlungsposition ver-

pricht, noch dafür geeignet ist, die neoliberale ideologische Hegemonie infrage zu stel-

len. (Hirsch 2004) 

                                               

Nach Auffassung der (Neo-)Liberalen wird die Zahl dieser Niedriglohn-Job-Angebote 

seitens der Unternehmen umso höher sein, je niedriger die Bezahlung ist (siehe z.B. 

FDP 2005, Mitschke 2000). Würden die Unternehmen des Dienstleistungssektors und 

die kleinen Fertigungsbetriebe ihre ArbeitnehmerInnen nach den üblichen Tarifen be-

zahlen, wären sie entweder nicht mehr rentabel oder ihr Kundenkreis wäre auf extrem 

Wohlhabende begrenzt. Die Idee ist, dass die vom Leistungssektor Ausgeschlossenen 

Arbeiten annehmen, die zu schlecht bezahlt werden, als dass mensch davon leben 

könnte, und dass diese Arbeitsp

v

nem Mittel, durch das die duale Schichtung der Gesellschaft gefestigt wird. (Gorz 1986, 

56) 

 

Diese Darlegungen helfen zu erkennen, wie die linke Alternative aussehen kann: „Die

Grundversorgung muss einen normalen Lebensstandard ermöglichen, und das Recht 

auf Grundeinkommen muss unauflöslich mit dem Recht auf Arbeit verbunden werden.“ 

(Gorz 1986, 56) Letzteres deshalb, da ein Grundeinkommen nicht als Entgelt für Ar-

beitslosigkeit oder gesellschaftliche Ausgrenzung gesehen werden darf: Dies würde e-

benfalls zu einer Spaltung der Gesellschaft führen. (Gorz 1986, 56) Die langfristige Al-

ternative der Linken zu einer gespaltenen, „dualen“ Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in 

der j

p

(Gorz 2000, 179)  

2.2.5. Grundeinkommen als radikale Reform 

 

Weitere Argumente für die Einführung eines neuen Sozialsystems sind neben dem Zer-

fall der fordistischen Arbeitsgesellschaft einerseits die Einsicht, dass die traditionellen 

sozialen Sicherungssysteme mit ihren disziplinierenden, kontrollierenden und ausgren-

zenden Wirkungen nicht mehr verteidigungswürdig erscheinen, und andererseits, dass 

eine defensive Ve

s

 

 
21 André Gorz stellte sich hierbei eine Arbeitszeit von 10 Tagen im Monat oder 25 Wochen im Jahr vor. (Gorz 

1986, 56) Verwaltet werden sollten diese von einer elektronischen Arbeitsbörse, die bei Nicht-Einhaltung der 

verpflichtenden Arbeitszeit automatisch Mahnungen verschickt und bei Nicht-Nachkommen den Stopp der 

Grundeinkommenszahlungen veranlasst. (Gorz 1986, 60) 



2. Was ist „allgemeine Grundsicherung“? 

2.2 Theoretischer Hintergrund 

 

 34

Zugang zum allgemeinen Reichtum regelt, und nicht nur die (politi-

che) Verteilung des Reichtums. (Rätz 2005, 1) 

 verdienen muss, das nicht von Arbeit 

der Wohlverhalten und Anpassung abhängig sein darf, zielt mitten in den Kern des 

ülle entgegen (und der daraus folgenden ge-

ellschaftlich vermittelten freien Entscheidung der Einzelnen). (Rätz 2005, 2) Sie stellt 

er auch deshalb von grund-

ätzlicher Bedeutung, weil es eine Bresche in die angeblich so unbestrittenen gesell-

richt einer „Ge-

irnwäsche“, die mittels „materieller Not, Druck und psychologischem Gewäsch“ Men-

Bürgerliche Volkswirtschaft begreift jegliche Ökonomie als Verwaltung des Mangels, 

obwohl der heute produzierte materielle Reichtum durchaus allen Menschen ein gutes 

Leben ermöglichen könnte. (Siehe z.B. Rätz 2005, 1) Allerdings erfolgt im Kapitalismus 

die Verteilung nicht willkürlich, sondern nach den Möglichkeiten und Notwendigkeiten 

der kapitalistischen Produktionsordnung, also jenen der Kapitalverwertung. Das Prob-

lem sind also die Produktionsverhältnisse, die Art und Weise, wie Gesellschaft herge-

stellt wird und den 

s

 

Dass ein emanzipatorisches, ausreichendes Grundeinkommen (wie jede andere Errun-

genschaft der sozialen Bewegungen) gegen die Interessen der Profiteure einer gespal-

tenen Gesellschaft durchgesetzt werden muss, scheint offensichtlich. Welche Rolle kann 

die Forderung im sozialen Kampf spielen? 

 

Wer darauf besteht, dass die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und am allgemeinen 

Reichtum ein Menschenrecht ist, das man nicht

o

theoretischen und praktischen Selbstverständnisses der neoliberalen bzw. kapitalisti-

schen Gesellschaft. (Rätz 2005, 1) Die Forderung nach einem existenzsichernden, be-

dingungslosen Grundeinkommen setzt dem Diskurs des Mangels (und den daraus fol-

genden Sachzwängen) einen Diskurs der F

s

die Produktionsverhältnisse und die Verteilungslogik des Kapitalismus in Frage, ohne 

das ausdrücklich zu sagen oder zu wollen. (Rätz 2005, 2) 

 

Zwar wurde im vorhergehenden Abschnitt bereits gezeigt, dass es auch Grundeinkom-

mensmodelle gibt, die systemimmanent sind, die Marktdynamik erhöhen und die Indi-

viduen zwingen, ihr Überleben durch Erwerbsarbeit zu sichern. (Rätz 2005, 2) Sein e-

manzipatorisches Potential kann ein Grundeinkommen jedoch erst dann entfalten, 

wenn es selbst schon soziokulturell existenzsichernd ist. (Rätz 2005, 2) 

 

Die Forderung nach dem garantierten Einkommen sei ab

s

schaftlichen Ziele wie Vollzeit-Vollbeschäftigung oder „Karriere“ schlägt: Es setzt dem 

„Totschlag-Argument“ des Machbaren und der Sachzwänge ein politisches Wollen ent-

gegen, das sich nicht nur in den Methoden, sondern vor allem auch in den Zielen vom 

verordneten neoliberalen Konsens unterscheidet. (Reitter 2004) Die verbreitete Ideolo-

gie, es sei besser irgendeine Arbeit zu haben als gar keine Arbeit, entsp

h
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un-

angreifbar. (Rätz 2005, 3) Die Forderung nach weltweit zeitgleicher Einführung ist al-

 

men, die Arbeitsplätze entste-

hen lassen sollen, hat die Forderung nach einem bedingungslosen existenzsichernden 

schen dazu bringt, „jeden Scheißjob anzunehmen“ (Reitter 2004): Die Menschen sollen 

sich nach den Bedürfnissen des Kapitals richten. Der Sozialstaatsapparat setzt also 

nicht ganz allgemein Lohnarbeitswilligkeit durch, denn diese ist ja bei den meisten vor-

handen, sondern eine bedingungslose Akzeptanz von Erwerbsarbeit. (Reitter 2004) 

Ein hohes Grundeinkommen könnte auch als soziale Befriedungsstrategie genutzt wer-

den, wie die von Bismarck eingeführten ersten Sicherungssysteme in Deutschland. Dies 

wäre allerdings nur dann denkbar, wenn die Regelung räumlich und auf Personengrup-

pen eng umgrenzt wäre. (Rätz 2005, 3) Eine solche Regelung wäre jedoch moralisch 

kaum zu begründen. Da die Forderung aber, wie dargelegt, auch politisch-strategische 

Qualität hat, wäre ihre Etablierung in dem Sinne, dass wirklich alle Menschen auf dem 

Globus gemeint sind, für die Gegenseite praktisch kaum integrierbar und moralisch 

lerdings kaum realisierbar bzw. käme einem revolutionären Bruch gleich – und würde 

außerdem in der Marginalität scheitern. (Dittmar 2000, 82) 

 

Die internationalistische Perspektive einer Grundeinkommensforderung sei aber nicht 

nur in moralischer und strategischer Hinsicht notwendig, sondern auch in ökonomi-

scher: Es könne, angesichts des real existierenden Weltmarktes, keine nationalen Lö-

sungen grundsätzlicher sozialer Probleme mehr geben. (Rätz 2005, 3) Die nationalen 

Spielräume seien zwar keineswegs gleich null, wie es Regierungen häufig behaupten, 

aber im Rahmen weltweiter Konkurrenz sei eine irgendwie geartete Deregulierung der 

Arbeitsmärkte tatsächlich unvermeidlich. (Rätz 2005, 3)  

Das Grundeinkommen thematisiert in umfassender Weise das Verhältnis von Indivi-

duum und Gesellschaft und stellt klare Orientierungspunkte für die gesellschaftliche 

Auseinandersetzung dar. (Reitter 2004) Im Vergleich zu Konzepten, die den (fordisti-

schen) Sozialstaat lediglich bewahren oder ausbauen wollen, wie bspw. das der „be-

darfsgerechten Grundsicherung“, bei der die Prüfung des Bedarfs bzw. der Bedürftig-

keit und damit auch die Bereitschaft zur wie auch immer gearteten Lohnarbeit akzep-

tiert wird, oder zu Forderungen nach Konjunkturprogram

Grundeinkommen einen entscheidenden Vorteil: Sie stellt die kapitalistische Ausrich-

tung auf die Lohnarbeit in Frage. (Reitter 2004) Die neuen Arbeitsformen wie 

Scheinselbständigkeit, freie DienstleisterInnen, Werkverträge, Leiharbeit usw. bedeuten 

durchweg eine finanzielle, rechtliche und versicherungstechnische Verschlechterung im 

Vergleich zum fordistischen Normalarbeitsverhältnis. (Reitter 2004) Durch das Unterlau-

fen der arbeitsrechtlichen Errungenschaften durch die postfordistischen Arbeitsverhält-

nisse mehrt zugleich die Attacken des Kapitals auf die „gesicherten“ Arbeitsplätze im 
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n Alltagserfahrungen der Menschen 

emerkbar macht, sind gute Voraussetzungen für die Realisierung eines Grundeinkom-

 

rt werden 

soll, wird die diesbezügliche Aufgabe des Staates auf eine rein „administrative Maschi-

ne“ reduziert. (Reitter 2004) Die staatlichen Interventionsmöglichkeiten sind z.B. im 

n Grundsicherungen minimal. 

                                               

fordistischen Sektor (Stichworte: Lohnkürzungen, Verlängerung der Tages-, Wochen-, 

Lebensarbeitszeit, Flexibilität, etc). (Reitter 2004)  

 

Während im Fordismus die Grenzen zwischen Erwerbsarbeit und Freizeit (bzw. repro-

duktiver Arbeit) klar gezogen waren, verschwimmt und verschwindet diese Trennung 

nun immer mehr. (Reitter 2004) Antonio Negri und Michael Hardt sprechen vom Prole-

tariat, das „in seiner Gesamtheit überall den ganzen Tag lang“ produziert. (Hardt/Negri 

2003, 409) Dass die Unterscheidung zwischen Arbeitszeit und Freizeit immer weniger 

möglich wird, sich ein einzelner Arbeitsvorgang nicht mehr exakt dem einen oder ande-

ren Bereich zuordnen lässt und sich dies auch in de

b

mens: All jene, die praktisch erfahren haben, dass befriedigende Tätigkeit bzw. Arbeit 

nicht mit Erwerbsarbeit gleichgesetzt werden muss, können das Subjekt bzw. die Be-

wegung darstellen, das/die ein Grundeinkommen verwirklicht. (Reitter 2004) 

2.2.6. Staat und Geld 

 

Eine linke Minderheit erhebt den Einwand gegen das Grundeinkommen, dass es Staat 

und Geld als wesentliche Momente der Vergesellschaftung voraussetze und damit ak-

zeptiere.22 (Reitter 2004) Doch obwohl das Grundeinkommen nach der Vorstellung fast 

aller seiner BefürworterInnen aus den Steuereinnahmen des Staates finanzie

Vergleich zu bedarfsorientierte

 

An dieser Stelle muss auch der neoliberalen Mär vom „Rückzug des Staates“ oder dem 

„schlanken Staat“ entgegengehalten werden, dass der staatliche Zugriff weder unter 

den neoliberalen WegbereiterInnen Reagan und Thatcher noch unter deren Nachfol-

gern wie Schröder, Blair, Schüssel oder Berlusconi gesunken ist – im Gegenteil: Der 

Staat tritt als machtvolle, intervenierende Instanz auf, nur „die Sozialprogramme sind 

durch Kriegsprogramme [bzw. innenpolitisch durch „Sicherheitspakete“, Anm. P.J.] er-

setzt worden.“ (Reitter 2004) 

 

An der existierenden Kritik zur Geldform des Grundeinkommens ist bemerkenswert, 

dass sie gerade an dieser Stelle erhoben wird. Würde dieser Einwand konsequent 
 

22 Die Mehrheit der Linken hat keinerlei Probleme, einen Staat als Hebel und Werkzeug emanzipatorischer Po-

litik zu akzeptieren, und sieht auch die Überwindung des Geldes nicht als möglichen nächsten Schritt, sofern 

sie denn überhaupt eine geldlose Gesellschaft für möglich erachtet. (Reitter 2004) 
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wäre, sondern auch außerhalb radikal geldloser Kommu-

enprojekte nicht lebbar. (Reitter 2004) Außerdem stellt das Grundeinkommen den 

lschaft, das Maß der Verteilung keineswegs ausschließlich durch 

olitische Entscheidungen, sondern auch anhand geleisteter Arbeit mittels Stundenzet-

m arbeitende Gesellschaft Buch und Rechnung führte.“ (MEW 42; 89 nach Reit-

r 2005) 

hkeit der Messungen in Frage stellt. (Reiter 2005) Auch bestünde das Risiko, 

ass die Stundenzettel zu Tauschobjekten werden und damit zu Geldersatz. (Reitter 

                                               

durchgesetzt, bedeute dies, keine Lohnerhöhungen, eigentlich auch keinen Lohn zu 

fordern, ebenso keine Transferleistungen, Unterstützungen, Subventionen oder Stipen-

dien. (Reitter 2004) Konsequent gedacht muss der Verzicht auf Forderungen in Geld-

form den vollkommenen Rückzug aus dem Feld des Ökonomischen bedeuten – eine 

Haltung, die nicht nur absurd 

n

Status des für den Kapitalismus bezeichnenden Merkmals in Frage: Die Arbeitskraft als 

Ware. Denn würde es das Grundeinkommen geben, besäße das Proletariat23 eben 

mehr als nur seine Arbeitskraft, nämlich auch das gesellschaftlich durchgesetzt Recht 

auf Grundeinkommen. 

 

Während höhere Löhne und Arbeit für alle nicht einmal an der Oberfläche des Zwangs 

zur Arbeit kratzen, beseitigt das Grundeinkommen zwar auch die Lohnarbeit nicht, es 

relativiert sie aber – und zwar je höher das Grundeinkommen ist, desto stärker. (Reitter 

2004) 

 

Auch Karl Marx sagte, dass in einer sozialistischen Gesellschaft, also der Vorstufe zur 

kommunistischen Gesel

p

teln bestimmt wird. (MEW 19; 20 nach Reitter 2005) Diese würden von einer zentralen 

Bank verwaltet, die „entweder despotische Regierung der Produktion und Verwalterin 

der Distribution [wäre], oder sie wäre in der Tat nichts als ein Board, was für die ge-

meinsa

te

 

Gegen das Konzept der Stundenzettel diverse Gründe, von denen hier nur die Frage der 

Messbarkeit hervorgehoben werden soll: So müsste nicht nur die individuell geleistete 

Arbeit errechnet, sondern auch die zur Produktion eines jeden Gutes geleistete Arbeits-

zeit bestimmt werden, und diese beiden müssen gesamtgesellschaftlich gleiche Größen 

ergeben. (Reitter 2005) Da aber die unterschiedlichen Arbeiten unterschiedlich produk-

tiv sind, müssten die Stundenzettel in unterschiedlicher Höhe ausgestellt werden, was 

die Sachlic

d

 
23 Proletariat ist im Marxismus als diejenige Klasse definiert, die ihre Arbeitskraft verkauft bzw. verkaufen 

muss. Der erfolgreiche Verkauf dieser Ware Arbeitskraft (an die besitzende Klasse, die Bourgeoisie) ist für sie 

nötig, um zu überleben. Der Marxismus setzt große Hoffnungen in sie und geht davon aus, dass die Selbstbe-

freiung des Proletariats zur Befreiung der gesamten Gesellschaft führe. (Quelle: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Proletariat – zuletzt abgerufen am 20. August 2005) 
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 Die Vision einer solidarischen Gesellschaft 

r Gemeinschaft zuträgliche Tätigkeiten auch freiwillig und 

nentgeltlich zu verrichten. Die verschiedenen Modelle sprechen von „Tätigkeitsgesell-

schaft“ (Gorz 2000), „ProsumentInnen“ (eine Mischung aus ProduzentInnen und Kon-

nne  Gesellschaft“ (Büche-

/Wohlgenannt 1985), Einheiten von Solidarität/Solidargemeinschaften (Haushalt, Be-

he-

/Wohlgenannt 1985, 81) wird in der Ersetzung der Macht-Konkurrenz-Beziehungen 

ale 

Netze) – Diese „autonomen“ Lebensbereiche, in denen nicht unter fremdem Befehl 

2005) Marx hatte offenbar selbst gewisse Zweifel, ob das überhaupt realisierbar sei. 

(MEW 42; 87 nach Reitter 2005) 

 

Das Prinzip der Stundenzettel könnte durch ein Grundeinkommen in maximal möglicher 

Höhe ersetzt werden: Während die Stundenzettel auf scheinbarer Objektivität beruhen, 

ist klar, dass ein Grundeinkommen, sowohl überhaupt als auch in seiner Höhe, einer 

gesellschaftlichen Willensentscheidung bedarf und außerdem in Rechtsform verwirklicht 

werden kann. (Reitter 2005) 

 

2.2.7.

 

Viele BefürworterInnen einer allgemeinen Grundsicherung verbinden damit die Vision 

einer neuen Gesellschaftsform, in der die Menschen nicht aus Geldmangel bzw. –gier 

arbeiten, sondern die Sicherheit der Grundsicherung nutzen, um soziale, politische, 

künstlerische oder sonstige de

u

sumentI n – Toffler 1980), der „kommunikativen

le

triebe – AG links-netz 2003, 6) oder auch der „Bürgerarbeit“ (Beck 1997). Diese Kon-

zepte unterscheiden sich selbstverständlich mehr oder weniger voneinander, vor allem 

in der Frage, ob solche sozialen Tätigkeiten verpflichtend oder freiwillig sein sollen. 

 

Büchele und Wohlgenannt kritisieren die von Konkurrenz zwischen den Individuen ge-

prägten bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse. Um zu verhindern, dass mensch 

von andere durch schnelleres Anhäufen von Mitteln aus dem Wettbewerb verdrängen, 

muss mensch selber schneller die Mittel anhäufen. (Büchele/Wohlgenannt 1985, 74) 

 

Der Ausweg aus „der negativen Eigengesetzlichkeit der Mittel und dem Beziehungssys-

tem gegnerisch bis feindlich konkurrierender Menschen, Gruppen und Staaten“ (Büc

le

durch ein Gefüge von Kommunikations- und Kooperationsbeziehungen gesehen. (Bü-

chele/Wohlgenannt  1985, 81) Darunter verstehen sie drei Hauptelemente: 

 

1. Ausbau der primären Sozialsysteme (Haushalt, Nachbarschaft und kleine sozi

und nicht gegen Lohn gearbeitet wird, sondern in Selbst- und Mitbestimmung, sol-

len ausgebaut bzw. gefördert werden. Vor allem hier ließen sich „Eigenarbeit und 
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 lernen und 

einüben. 

D

g

 auch wechseln könnten. „Erst eine solche Formenvielfalt ermöglicht, 

2. 

 seien in ihm notwendig begrenzt. Trotzdem schlagen Büchele und Wohlge-

n

3. 

 

ng – wie sich heute schon zunehmend abzeichnet – in einen 

R

Selbstversorgung, solidarisches Handeln, gemeinschaftlich dezentrales Arbeiten“ 

(Büchele/Wohlgenannt 1985, 82), sowie soziale und sachliche Kompetenz durch 

neue Weisen des alltäglichen Lernens (Büchele/Wohlgenannt 1985, 83)

urch diese Maßnahmen könnte die bestehende „Fremdarbeit und Fremdversor-

ung“ (Büchele/Wohlgenannt 1985, 82) durch Eigenarbeit und Selbstversorgung 

ergänzt und teilweise sogar abgeschafft werden. 

Solidarischen Gemeinschaften gäben die Möglichkeit, eine Vielfalt an mehr oder 

weniger begegnungsintensiven sozialen Netzen, Lebensgemeinschaften und Le-

bensstilen zu entwickeln, die überschaubar und begrenzt, d.h. von den beteiligten 

Menschen gemeinsam gestaltbar und kontrollierbar seien, und zwischen denen 

Menschen

dass Öffentliches und Privates, Geschäft und Gemeinschaft, Arbeitswelt und Le-

benswelt gleichermaßen zu ihrem Recht kommen.“ (Büchele/Wohlgenannt  1985, 

85) 

Wandel der sekundären Sozialsysteme (Markt, Großindustrie, Verbände, Staat) – in 

diesem „formellen“ Sektor laufen die Beziehungen zwischen Menschen vor allem in 

formalisierter, indirekter Weise ab, Rollen und Funktionen werden rechenbar, d.h. 

in Leistungen, in monetären Größen definiert und gemessen, das Kosten-Nutzen-

Kalkül ist alles entscheidend. (Büchele/Wohlgenannt  1985, 86) Dieser Sektor be-

dürfe der Hierarchisierung und Disziplinierung und könne deshalb nicht in ein soli-

darisch-autonomes Handeln überführt werden – demokratisch-kommunikative Pro-

zesse

annt eine Demokratisierung aller Lebensbereiche vor (Gemeinde, Land, Staat, so-

wie „Wirtschaftsdemokratie“, „Konsumentengewerkschaften“, „Technologiekommis-

sion“), welche sie als „Chance größerer Freiheit für alle“ (Büchele/Wohlgenannt 

1985, 88) werten. 

Positive Verzahnung der primären und sekundären Sozialsysteme – Positiver Ver-

zahnung findet nach Büchele/Wohlgenannt dann statt, wenn die primären Sozial-

systeme „den Wandel und die neuen Strukturen der sekundären Sozialsysteme tra-

gen, und die gewandelten sekundären Sozialsysteme den primären Sozialsystemen 

nicht nur ausreichenden Freiraum gewähren, sondern auch günstige Rahmenbe-

dingungen für ihre Entwicklung und ihren Ausbau schaffen.“ (Büchele/Wohlgenannt 

1985, 88) Gelingt diese positive Integration der beiden Grundsysteme nicht, „so 

wird die Bevölkeru

eichtumssektor (der Erwerbsarbeit) und einen Armutssektor (der autonomen Tä-

tigkeiten) gespalten.“ (Büchele/Wohlgenannt  1985, 88) Zusätzlich bestehe die Ge-

fahr, dass der formelle Sektor die primären Sozialsysteme verdrängt bzw. absor-
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rsorgerInnen und Fremdversorgte zu verhindern. (Bü-

 

Um

men

(Bü

Stig

irge

zu n zt so Energien für den Ausbau des autonomen und 

des Wandels des formellen Sektors frei.“ (Büchele/Wohlgenannt  1985, 94) 

 der Einzel-

en mit neuen Formen der sozialen Ebene ermöglicht werden. (Büchele/Wohlgenannt 

2.3. 

ert“ eines Grundeinkommens, seinen Risiken und den 

enschlichen Problemen, die mit einem solchen Einkommen entstehen können. 

biert, und zwar durch Monetarisierung der autonomen Tätigkeiten. (Büche-

le/Wohlgenannt  1985, 89)  

„Verzahnung und Mischung der beiden Sozialsysteme wird in dem Maße positiv ver-

laufen, wie es gelingt, dass sich beide Sektoren gegenseitig entlasten und ihren 

Freiraum erweitern und stärken.“ (Büchele/Wohlgenannt  1985, 90) Es geht also 

nicht um die Isolierung der einzelnen Bereiche, sondern um eine konstruktive Zu-

sammenarbeit der verschiedenen Sektoren – mit flexiblen Grenzen und Kombinati-

onsmöglichkeiten zwischen Erwerbsarbeit und kommunikativer Eigentätigkeit, um 

so eine Spaltung in Selbstve

chele/Wohlgenannt  1985, 92) 

 diese Freiräume zu öffnen, schlagen Büchele und Wohlgenannt ein Grundeinkom-

 vor: Es schaffe materielle „Unabhängigkeit (wenn auch auf niedrigem Niveau)“ 

chele/Wohlgenannt  1985, 94), baue Angst vor sozialer Armut und gesellschaftlicher 

matisierung ab, entschärfe den Druck auf den Arbeitsmarkt und den „Zwang, sich 

ndwelchen Instanzen der Herrschaft unterwerfen zu müssen; es vergrößert den Mut 

euen Lebensentwürfen und set

 

Die Sicherung durch ein Grundeinkommen wäre insofern gerade nicht die Stabilisierung 

des Bestehenden, sondern sie hätte eine befreiende, eine emanzipatorische Funktion, 

u.a. da „der Akt der ökonomischen Selbstbestimmung […] notwendig angemessene 

Selbst- und Mitbestimmungsräume“ bedürfe. (Büchele/Wohlgenannt 1985, 97) Da die 

Menschen von entmündigender Abhängigkeit befreit würden und ein „Selbstschutz“ ge-

gen Risikofaktoren materieller Art gewährleistet wäre, würden Experimente

n

1985, 95) Dieser gesellschaftliche Freiraum sei die Voraussetzung für „relevante sozial-

innovatorische Impulse“, die sich am ehesten im autonomen Sektor herausbilden. (Bü-

chele/Wohlgenannt 1985, 96) 

 

 

Psychologischer Hintergrund 

 

Dieses Kapitel basiert auf dem Text „Psychologische Aspekte eines garantierten Ein-

kommens für alle“ von Erich Fromm, der zuerst 1966 in New York veröffentlicht wurde. 

Er beschäftigt sich mit dem „W

m
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2. gels 

r war, 

ass bei Verstoß gegen die auferlegten Bedingungen in Bezug auf Arbeit und soziale 

Existenz der Hungertod drohte. Diese Drohung zwang den Menschen nicht nur zum an-

en H passten Denken und Fühlen, so dass er 

icht mal in die Versuchung kam, sich anders zu verhalten. 

hierbei allerdings nicht die 

abgier der „Regierenden“ ausschlaggebend, sondern das niedrige Niveau der mate-

iche Arbeitsbedingungen ein-

ssen. Berufe könnten problemlos gewechselt werden, wenn man merkt, dass der Be-

ruf einem nicht gefällt. Frauen könnten ihren Ehemann verlassen und Jugendliche ihre 

reiem Handeln würde das garantierte 

inkommen nicht nur aus dem Schlagwort „Freiheit“ eine Realität machen, es würde 

3.1. Die Psychologie des Man

 

Auch Fromm ist überzeugt, dass ein garantiertes Einkommen für alle vor allem die Frei-

heit der Einzelnen entschieden erweitern kann. In der Geschichte der Menschheit wa-

ren die Menschen nicht nur durch die Anwendung von – häufig tödlicher – Gewalt 

durch die Herrschenden in ihrer Handlungsfreiheit beschränkt. Schwerwiegende

d

gepasst andeln, sondern auch zum ange

n

 

Die Ursache dafür, dass die Geschichte auf der Angst vorm Verhungern beruht, sieht 

Fromm letzten Endes darin, dass der Mensch – von bestimmten primitiven Gesellschaf-

ten abgesehen – auf einem wirtschaftlich wie psychologisch niedrigen Existenzniveau 

lebte. Es waren niemals genügend materielle Güter vorhanden, mit denen die Bedürf-

nisse aller hätten befriedigt werden können. Gewöhnlich war es so, dass eine kleine 

Führungsschicht alles, was ihr Herz begehrte, an sich nahm, und dies mit Gottes Willen 

oder dem Gesetz der Natur rechtfertigte. Für Fromm ist 

H

riellen Produktivität, anders gesagt: die Unterversorgung. 

 

2.3.2. Die Psychologie des Überflusses 

 

Ein garantiertes Einkommen, das im Zeitalter des wirtschaftlichen Überflusses möglich 

wird, könne zum ersten Mal den Menschen von der Drohung des Hungertodes befreien 

und ihn auf diese Weise „von wirtschaftlicher Bedrohung wahrhaft frei und unabhängig“ 

machen. (Fromm, 1966) Er müsse sich nicht mehr auf jegl

la

Familie. In der Einheit mit Meinungsfreiheit und f

E

auch der religiösen und humanistischen Tradition und Ansprüchen des Westens gerecht 

werden, dass der Mensch unter allen Umständen das Recht hat zu leben – unabhängig 

davon, ob er für die Gesellschaft „von Nutzen ist“. 

 

Der Übergang von einer Psychologie des Mangels zu einer Psychologie des Überflusses 

ist nach Fromm einer der wichtigsten Schritte in der menschlichen Entwicklung. Eine 

Psychologie des Mangels erzeugt Angst, (Sozial-) Neid und Egoismus (was man in der 
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urch zu dem psychologischen Über-

ang nicht imstande. Sie könnten neue Ideen wie die eines garantierten Grundein-

ntierten Einkom-

ens leben würden, sich frustriert und minderwertig fühlten, und dass die welche mehr 

“ etc. Wenn er nicht mehr 

usschließlich von seiner Arbeit in Anspruch genommen wäre, würde es ihm entweder 

ganzen Welt am intensivsten in Bauernkulturen beobachten könne). Eine Psychologie 

des Überflusses hingegen erzeuge „Initiative, Glauben an das Leben und Solidarität“. 

Aber die meisten Menschen wären psychologisch immer noch in den ökonomischen Be-

dingungen des Mangels befangen und wären dad

g

kommens nicht begreifen, denn traditionelle Ideen würden gewöhnlich von Gefühlen 

bestimmt, die ihren Ursprung in früheren Gesellschaftsformen haben. 

 

Allerdings würde der oder die Gierige immer Mangel leiden, da sie nie genug bekom-

men, ganz gleich, wie viel sie haben. Außerdem möchten sie alles, was die anderen ha-

ben, auch besitzen und sehen in ihnen ihre Konkurrenten. „Daher ist er im Grunde iso-

liert und voller Angst. Er kann Kunst und andere kulturelle Anregungen nie wirklich ge-

nießen, weil er immer mehr haben möchte.“ (Fromm 1966) 

 

Das bedeute aber, dass diejenigen, welche auf dem Niveau des gara

m

verdienen, Gefangene der Umstände bleiben würden, weil sie Angst hätten, die Mög-

lichkeit zu einem maximalen Konsum einzubüßen. Aus diesen Gründen nimmt Fromm 

an, dass das garantierte Einkommen nur gewisse (wirtschaftliche und soziale) Probleme 

lösen würde, dass es aber nicht die erwünschte radikale Wirkung hätte, wenn wir nicht 

gleichzeitig das Prinzip des maximalen Konsums aufgäben. 

 

Dies bringt uns auf eine weitere positive Auswirkung eines garantierten Einkommens: 

In Verbindung mit einer wesentlich kürzeren Arbeitszeit für alle wäre nach Fromm die 

Folge, dass die geistigen, religiösen und philosophischen Probleme des menschlichen 

Daseins „real und bestimmend“ (Fromm, 1966) würden. Bisher war der Mensch mit 

seiner Arbeit zu sehr beschäftigt (oder er war nach der Arbeit zu müde), um sich ernst-

haft mit tiefsinnigen Problemen abzugeben: „Was ist der Sinn des Lebens?“, „Woran 

glaube ich?“, „Welche Werte vertrete ich?“, „Wer bin ich?

a

freistehen, sich ernsthaft mit diesen Problemen auseinanderzusetzen, oder, so Fromm, 

er würde „aus unmittelbarer oder kompensierter Langeweile halb verrückt werden“. 

(Fromm, 1966) „Prinzipiell kann also der wirtschaftliche Überfluss die Befreiung von der 

Angst vor dem Hungertod den Übergang von einer vormenschlichen zu einer wahrhaft 

menschlichen Gesellschaft kennzeichnen.“ (Fromm 1966) 
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eeinträchtigen würde. Fromm 

agt dazu, dass der materielle Anreiz keineswegs das einzige Motiv ist, um zu arbeiten 

nd sich anzustrengen: Als erstes Argument führt er an, dass es auch noch andere Mo-

tive wie z.B. Stolz, soziale Anerkennung, Freude an der Arbeit selbst usw. gebe. In wel-

sma  die Mitbestimmung über die Ar-

eitsabläufe selbst ein Antrieb zur Arbeit sein können, habe zuerst Professor Mayo in 

 des 20. Jahrhunderts in Lateinamerika), so taucht noch ein 

heiten lieferten eine Fülle Daten hierfür, so 

2.3.3. Die Frage nach der Faulheit 

 

Eine häufig auftauchende Frage, wenn es um das Thema garantiertes Grundeinkom-

men geht, ist, ob ein solches nicht die Arbeitsmotivation b

s

u

chem Au ß das Interesse am Arbeitsprozess und

b

seiner Untersuchung in den Chicagoer Hawthorne-Werken der „Western Electric Com-

pany“ nachgewiesen (Mayo 1933 nach Fromm 1966). Die Tatsache, dass man unge-

lernte Arbeiterinnen bei dem Experiment, das ihre Arbeitsproduktivität betraf, selbst he-

ranzog und sie durch ihre Beteiligung zu interessierten, aktiven und gestaltenden Teil-

nehmerinnen wurden, führte zu einer höheren Produktivität und sogar zu einem besse-

ren Gesundheitszustand. 

Weitere Beispiele dafür, dass der Lohn nicht der einzige Leistungsanreiz ist, fände 

mensch in der Tüchtigkeit und Unbestechlichkeit der traditionellen preußischen Beam-

ten – und das, obwohl sie sehr schlecht bezahlt wurden; in diesem Fall seien Begriffe 

wie Ehre, Treue und Pflichterfüllung die entscheidenden Antriebe zu guten Arbeitsleis-

tungen gewesen. (Vgl. Fromm 1966) Betrachtet mensch vorindustrielle Gesellschaften 

(wie zum Beispiel die mittelalterliche europäische Gesellschaft oder die halbfeudalen 

Gesellschaften zu Anfang

anderer Faktor auf. In diesen Gesellschaften wollte beispielsweise ein Zimmermann nur 

so viel verdienen, dass er sich das leisten konnte, was zu seinem traditionellen Lebens-

standard gehörte. Er hätte sich geweigert, mehr zu arbeiten und zu verdienen, als er 

zum leben brauchte. (Vgl. Fromm 1966) 

Ein zweites Argument dafür, dass der Mensch nicht nur aus materiellem Anreiz arbeiten 

und sich anstrengen will, ergibt sich aus der Tatsache, dass der Mensch unter den Fol-

gen von Untätigkeit leidet und eben gerade nicht von Natur aus träge ist. Fromm sieht 

es als selbstverständlich an, dass viele Leute gerne für ein oder zwei Monate nicht ar-

beiten würden, die allermeisten würden aber (danach) dringend darum bitten, arbeiten 

zu dürfen, selbst wenn sie nichts dafür bezahlt bekämen. Erkenntnisse über die kindli-

che Entwicklung und über Geisteskrank

Fromm. 

Wenn nun Geld nicht der Hauptanreiz ist, müsste die Arbeit in ihren technischen oder 

gesellschaftlichen Aspekten so attraktiv und interessant sein, dass sie eher in Kauf ge-

nommen wird als Untätigkeit. Der moderne, entfremdete Mensch sei (meist unbewusst) 

apathisch und sehne sich daher mehr nach Nichtstun als nach Betätigung. (vgl. Fromm 

1966) Diese Sehnsucht ist jedoch ein Symptom der „Pathologie der Normalität“. 
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lette Niederlegung der Arbeit, nach kurzer Zeit wieder verschwinden, „genau-

rch-

us produktiv und existent ist, kann bspw. das Computer-Betriebssystem „Linux“24 an-

“25, eine freie Enzyklopädie, an der alle mitarbei-

n können und die ständig erneuert und erweitert wird. 

nd von der Produkti-

n von Gütern für den individuellen Verbrauch zur Produktion von Gütern für den öf-

fentlichen Verbrauch übergehen - zum Beispiel Schulen, Theater, Bibliotheken, Parks, 

 sollte al-

o den Schwerpunkt auf die Produktion von Dingen legen, die der Entfaltung der inne-

                                               

(Fromm 1966) Vermutlich würde der Missbrauch des garantierten Einkommens, also 

die komp

so wie auch die Leute, wenn sie für Süßigkeiten nichts zu bezahlen brauchten, sich 

nach ein paar Wochen nicht mehr daran überfressen würden“. (vgl. Fromm 1966) 

 

Eine andere Erklärung (nach BAG-SHI 2000, 61) sieht das befürchtete „Blaumachen“ 

als Reaktion auf den Mangel an selbstbestimmter Zeit. Erst wenn der aus dem vielen 

fremdbestimmten Arbeiten resultierende Stress abgebaut ist, könne mensch sich wie-

der positiv für die Arbeit entscheiden. 

 

Als Beispiel dafür, dass schon heute freiwillige Arbeit jenseits der Erwerbsarbeit du

a

geführt werden, das in einer weltweiten Zusammenarbeit von freiwilligen EntwicklerIn-

nen geschaffen wurde und kostenlos verbreitet wird (lediglich für den Support und die 

Materialkosten werden bei einigen AnbieterInnen Zahlungen fällig). Ein weiteres Bei-

spiel ist das Online-Lexikon „Wikipedia

te

 

Falls sich diese Prognosen trotz allem als falsch herausstellen, könnte die übermäßige 

Beanspruchung des Grundeinkommens immer noch in der Weise vermieden werden, 

„dass sich das Gefälle zwischen garantierten Minimaleinkommen [d.h. Grundeinkom-

men, Anm. PJ] und den am Arbeitsmarkt erzielten Einkommen ja ohne Schwierigkeiten 

… fein regulieren ließe“. (Offe 1983 nach Wohlgenannt 1985, 46) 

 

2.3.4. Psychologische Wege zu einem garantierten Einkommen 

 

Um einem garantierten Einkommen psychologisch den Weg zu bereiten, sieht Fromm 

die Notwendigkeit, unser System des maximalen Konsums in ein System des optimalen 

Konsums zu verwandeln: Mensch müsse in der Industrie weitgehe

o

Krankenhäuser, öffentliche Verkehrsmittel und Wohnungsbau fördern. Mensch

s

ren Produktivität und Aktivität der/des Einzelnen dienen. Es könne nachweisen werden, 

dass die Gier sich hauptsächlich auf den individuellen Konsum von Dingen bezieht, die 
 

24 Eine Übersicht über die verschiedenen Linux-Distributionen gibt es bspw. auf 

http://distrowatch.com/dwres.php?resource=major – zuletzt abgerufen am 29. August 2005  
25 Siehe http://de.wikipedia.org 
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ahlen.). Ein gieriger Mensch wür-

e dann zunächst mehr nehmen, als er gebrauchen könnte, aber nach kurzer Zeit wür-

 irgendeinem 

ystem könnte jedeR ohne Bezahlung etwa einen Anzug, drei Hemden, sechs Paar So-

mensch isst (sich einverleibt), während die Benutzung kostenloser öffentlicher Einrich-

tungen keine Gier und Unersättlichkeit erzeuge. Ein solcher Übergang vom maximalen 

zum optimalen Konsum würde drastische Veränderungen in den Produktionsmustern 

und außerdem eine radikale Verminderung der Werbung erforderlich machen, da diese 

durch die künstliche Erzeugung eines Bedarfs unsere Gier immer weiter treibt. Eine sol-

che Einschränkung der Werbung und vor allem die Steigerung der Produktion für den 

öffentlichen Bereich sind allerdings, so auch Fromm, kaum ohne staatliche Intervention 

denkbar. Außerdem müssten kulturelle Veränderungen geschehen: Es müsse zu einer 

Renaissance der humanistischen Werte des Lebens, der Produktivität, des Individualis-

mus usw. kommen, die den Materialismus des Organisationsmenschen und den un-

menschlichen Arbeitseifer überwindet. (Fromm 1966) 

 

Abschließend schreibt Fromm, dass es sehr wichtig sei, außer der Idee eines garantier-

ten Einkommens und einer sozialen Infrastruktur noch einen anderen Gedanken zu un-

tersuchen: den des kostenlosen Konsums gewisser Gebrauchswaren. Dazu würden zum 

Beispiel Brot, Milch und Gemüse gehören. Fromm benutzt das Beispiel, jedeR könnte in 

irgendeine Bäckerei gehen und sich soviel Brot nehmen, wie sie/er wollte (Der Staat 

würde der Bäckerei alles von ihr hergestellte Brot bez

d

de dieser „Konsum aus Gier“ sich ausgleichen und die Leute würden sich nur soviel 

nehmen, wie sie wirklich bräuchten. (Fromm 1966) Ein solcher kostenloser Konsum 

würde, so Fromm weiter, eine neue Dimension im menschlichen Leben schaffen (sofern 

darin keine Wiederholung - wenn auch auf höherer Ebene - von Konsumgebräuchen in 

primitiven Gesellschaften gesehen würde). Der Mensch würde sich dann von dem 

Grundsatz befreit fühlen: „Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen.“  

 

Fromm schreibt weiter, dass sogar schon Anfänge dieses freien Konsums ein ganz neu-

es Erlebnis der Freiheit bedeuten könnten. Es sei leicht einzusehen, dass die kostenlose 

Versorgung aller mit Brot vom Staat bezahlt werden könnte, wenn der diese Ausgabe 

mit einer entsprechenden Steuer decken würde. Ein weiterer Schritt wäre nach Fromm, 

nicht nur alle minimalen Bedürfnisse nach Nahrung mit Brot, Milch, Gemüse und Obst 

zu befriedigen, sondern auch die minimalen Bedürfnisse an Kleidung (nach

S

cken usw. jährlich erhalten) und auch die Verkehrsmittel könnten kostenlos benutzt 

werden. Dies setze allerdings stark verbesserte Einrichtungen von öffentlichen Ver-

kehrsmitteln voraus, während Privatwagen teurer würden. Fromm stellt sich weitere 

infrastrukturelle Einrichtungen vor, die  der damaligen Zeit entsprachen, heute aber 

überholt sein dürften (z.B. große Wohnungsbauprojekte mit Schlafsälen für die Jünge-
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riff von Freiheit gründe sich weitgehend 

uf die Freiheit zu Privateigentum und seine Nutzung, solange nicht legitime Interessen 

anderer davon bedroht werden. Allerdings solle mensch bedenken, dass der Begriff der 

e nicht so sehr gleichbedeutend mit der 

reiheit sei, etwas zu besitzen und seinen Besitz (sein Kapital) nutzbringend anzulegen, 

ren, einem kleinen Raum für ältere oder verheiratete Paare, die jedeR „nach Belieben 

kostenlos benutzen“ (Fromm, 1966) könne).  

 

2.3.5. Neuer Freiheitsbegriff 

 

Fromm untersucht noch ein weiteres philosophisches, politisches und psychologisches 

Problem: das der Freiheit. Der westliche Beg

a

Freiheit für den Durchschnittsmenschen heut

F

als mit der Freiheit, alles, was das Herz begehrt, zu konsumieren. Viele sehen es heute 

als einen Eingriff in ihre Freiheit an, wenn der unbegrenzte Konsum eingeschränkt wird, 

obgleich nur die ganz Reichen wirklich frei wählen können, was sie haben möchten. Der 

Konkurrenzkampf zwischen den verschiedenen Marken der gleichen Gebrauchswaren 

und den verschiedenen Arten von Gebrauchswaren erzeuge die Illusion persönlicher 

Freiheit, während die Einzelnen in Wirklichkeit das haben wollen, worauf sie jeweils 

konditioniert wurden. (Fromm 1966) 

 

Eine neue Sicht des Problems der Freiheit sei notwendig: Nur mit der Umwandlung des 

konsumorientierten Menschen in eine produktiv-tätige Persönlichkeit würde der Mensch 

Freiheit als echte Unabhängigkeit erleben und nicht als unbegrenzte Möglichkeit, unter 

den Konsumgütern zu wählen. (Fromm 1966) 
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3. Chancen und Risiken allgemeiner Grundsicherung 

 

Wie nun gezeigt wurde, werden mit einer allgemeinen Grundsicherung viele, teils sehr 

unterschiedliche, Hoffnungen und auch Ängste verbunden. Im folgenden Abschnitt sol-

len die herausstechendsten kategorisiert und knapp zusammengefasst werden. Da die 

Gewichtungen nicht nur nach Politikansatz unterschiedlich sind, kann die Reihenfolge 

nicht die Gewichtigkeit der einzelnen Ziele und Risiken widerspiegeln, sondern kann nur 

eine Auflistung sein. 

 

3.1. Chancen und Ziele 

 

Die Chancen und Ziele einer allgemeinen Grundsicherung sind folgende: 

 

• Armutsbekämpfung: Dieses Ziel wird von sämtlichen VertreterInnen formuliert. 

In Anbetracht des ALG II und des Liberalen Bürgergeldes, dessen Höhe unter-

halb der Armutsgrenze liegt, muss die Ernsthaftigkeit dieser Zielsetzung teil-

weise infrage gestellt werden. 

• Eine solidarische(re) Gesellschaft (vgl. z.B. Büchele/Wohlgenannt 1985, Hirsch 

2004, Rein 2005 u.v.a.) 

• Umweltfreundliche bzw. nachhaltige Produktionsweisen durch Eigenproduktio-

nen in der Freizeit (vgl. z.B. Toffler 1980, Büchele/Wohlgenannt 1985, u.a.) 

• Abschwächung des Zwangs zur Lohnarbeit, dadurch Abschwächung der (entso-

lidarisierenden) Konkurrenz zwischen den Arbeitenden und Verbesserung der 

Arbeitsplatzqualität: Unattraktive Arbeit kann verweigert werden, notwenige 

Arbeit kann durch bessere Bezahlung oder Steigerung der Arbeitsplatzqualität 

attraktiv gemacht werden. (vgl. z.B. Büchele/Wohlgenannt 1985, Hirsch 2004) 

Werden die Löhne zu hoch, ist wiederum Anreiz geschaffen, diese lästigen Ar-

beiten durch Maschinen erledigen zu lassen. (Büchele/Wohlgenannt 1985, 46) 

Durch die derzeitigen, Arbeit erzwingenden Regelungen bei Hartz IV fehlt jegli-

cher Anreiz für die ArbeitgeberInnen die Arbeitsplätze menschenwürdig zu ges-

talten. (Vgl. z.B. Büchele/Wohlgenannt 1985, 44) 

• Ermöglichung von eigenverantwortlichem und selbstbestimmtem Handeln, oh-

ne es zu erzwingen: JedeR kann sich nach ihren/seinen Besonderheiten und 

unterschiedlichen Fähigkeiten, Wünschen und Lebensstilen entfalten. (Vgl. z.B. 

Rein 2005) Ein Autonomer Sektor würde geschaffen. (Büchele/Wohlgenannt 

1985, 120) 
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• Absicherung von reproduktiver Arbeit und damit Schaffung von Unabhängigkeit 

z.B. der Frauen von (Ehe-) Männern o.ä.) 

• Reduzierung sozialer Ächtung bzw. Stigmatisierung von HilfeempfängerInnen, 

die psychologische Hürde überhaupt Hilfen zu beantragen würde wegfallen. 

• Veränderung gesamtgesellschaftlicher Werthaltungen und Zielsetzungen. (vgl. 

z.B. Rein 2005)  

• Einer (weiteren) Spaltung der Gesellschaft soll entgegengewirkt werden. (Vgl. 

z.B. Gorz 1998, 315; Opielka/Stalb 1986, 73) 

• Befreiung von Existenzängsten und so ein Leben in Würde ermöglichen. (Rein 

2005) Die künstlich herbeigeführte Verknappung von Einkommen in den unte-

ren Einkommensschichten und die daraus resultierenden Ängste, Konkurrenz-

kämpfe, Neid und die Gewaltbereitschaft könnten bei ausreichender Transfer-

höhe verhindert werden. Diese, bisher auf privilegierte Schichten beschränkte 

Existenzsicherheit soll allen garantiert werden, um so eine solidarische Gesell-

schaft zu ermöglichen. (Rein 2005) 

• Gewährleistung der Freiheit zur demokratischen Teilhabe auch für Arbeitende, 

die häufig politisch interessierte Menschen sind, aber zumeist keine Zeit oder 

Energie haben, sich politisch oder kulturell zu engagieren. Aber auch z.B. bei 

Protesten bzw. Streiks entfiele der Druck, dass das Gehalt für die Dauer des 

Streiks nicht gezahlt wird. Da die Streikenden derzeit schon nach kurzer Zeit 

Angst um ihre Existenz im aktuellen Monat haben müssen, entwickeln sie ein 

Interesse, den Streik zu beenden – auch wenn dadurch ihre Existenz langfristig 

gefährdet wird. Dieser Effekt ist nur bei einem „ex-ante“-Grundeinkommen (al-

so einem Grundeinkommen das vor allen anderen Einkommen gezahlt wird) in 

ausreichender Höhe garantiert, da bei einem „ex-post“-Grundeinkommen (ei-

nem nachträglich berechneten Grundeinkommen) ggf. die Verrechnung auf das 

reguläre Gehalt o.ä. ausgelegt ist bzw. sich die Auszahlung durch die nötige 

Neuberechnung des Grundeinkommens verzögern könnte. 

• Gewährleistung des fundamentalen und individuellen Bürgerrechts auf Teilhabe 

am gesellschaftlichen Reichtum und gleiche soziale Sicherung. (Engler 2005) 

• Viele wirtschaftsorientierte Vertreter der Grundeinkommensidee erhoffen sich 

durch die bedingungslose soziale Absicherung eine höhere Flexibilisierung der 

ArbeiterInnen und dadurch auch weniger Widerstand bei z.B. Firmenschließun-

gen und Kündigungen. Allerdings propagieren dies meist genau diejenigen, die 

sich für ein Grundeinkommen auf niedrigem Niveau aussprechen (siehe Giari-

ni/Lidke 1997; Mitschke 2000), so dass dieser Effekt aufgehoben wird. 

• Außerdem wird ein enormer Innovationsschub erwartet, v.a. wegen der nun 

möglichen angst- und stressfreien Beschäftigung mit Dingen ihrer selbst willen 
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(Neugier und Naivität sollen gefördert werden), das Entwickeln von Ideen wäre 

nicht von ihrer Marktgängigkeit abhängig (vgl. z.B. Heckel/Liebermann 2004).  

• Vorbeugung von Sozialmissbrauch: Da eine allgemeine Grundsicherung an alle 

ausgezahlt wird, ist Missbrauch unmöglich. 

• Abschaffung der Bedarfsprüfung: Diese bevorteilt bisher Menschen, die auf 

Grund ihres Bildungsstandes und ihrer kommunikativen Kompetenz problemlos 

die bürokratische Prozedur handhaben können. Die wirklichen sozialen Härte-

fälle hingegen sind benachteiligt. Immer noch werden Menschen obdachlos, 

weil sie bürokratischen Prozeduren nicht gewachsen sind. (Kipping 2004) 

• Entbürokratisierung der sozialen Sicherung: Derzeit verwalten in Deutschland 

38 Sorten von Behörden und Quasibehörden 155 steuer- und beitragsfinanzier-

te Sozialleistungen. (Mitschke 2000, 34f) Hier könnte eine pauschal ausgezahl-

te Grundsicherung, die weder Bedürftigkeitsprüfungen noch individuelle Be-

rechnungen benötigt, beträchtliche Einsparungen für den Staat und erhebliche 

Erleichterungen für die Betroffenen ermöglichen. 

 

Hier muss deutlich gemacht werden, dass ein garantiertes Grundeinkommen nicht au-

tomatisch alle hier aufgeführten gesellschaftlichen Probleme lösen wird, dazu gehören 

bestimmte Voraussetzungen: Ein Bewusstseinwandel hin zur Notwendigkeit eines ga-

rantierten Grundeinkommens, Veränderung unserer alltäglichen Lebensverhältnisse 

(Konsumorientierung, soziale Beziehungen etc.). Arbeitszeit muss aufhören, gesell-

schaftlich vorrangige Zeit zu sein, neue Formen der Gesellschaftlichkeit, neue Koopera-

tionsverfahren, die jenseits der Lohnarbeit soziale Bindungen und sozialen Zusammen-

halt schaffen, müssen entwickelt werden und vielleicht muss überhaupt erst wieder ge-

lernt werden, außerhalb der Lohnarbeit tätig zu sein. Dazu gehört auch solidarisches 

Handeln jenseits von egoistischen Rangeleien. (Rein 2005) 

 

 

3.2. Risiken 

 

Eine allgemeine Grundsicherung birgt verschiedenartigste Gefahren, von denen hier ei-

nige genannt werden sollen: 

 

• Das offensichtlichste Risiko einer hohen allgemeinen Grundsicherung sind die 

hohen Kosten, die entweder zu Umverteilungskämpfen oder Reduzierung der 

Leistungen führen. 



3. Chancen und Risiken allgemeiner Grundsicherung 

3.2 Risiken 

 

 50

• Bestehende Sozialsysteme werden abgebaut bzw. ersetzt. Wenn das System 

der allgemeinen Grundsicherung bei seiner Einführung nicht ausgereift ist, 

kann dies verheerende soziale Folgen haben. 

• Eine Grundsicherung ohne das Recht auf Arbeit und das Recht auf Einkommen 

würde zu einer Spaltung der Gesellschaft führen, da Erwerbslose mit dem Hin-

weis auf die Grundsicherung vertröstet werden könnten. 

• Es bestehen Zweifel, ob auch ein hohes Grundeinkommen als Lohnsubvention 

(und damit als Förderung des Niedriglohnsektors) wirkt. Hierzu muss gesagt 

werden, dass derzeitige Sicherungssysteme nicht nur die Möglichkeit zur Nied-

riglohnsubvention bieten, sondern dies durch den Zwang zur Arbeit gesetzlich 

vorschreiben. Es wäre eine Frage der Berechnung und der (dann leichter mög-

lichen, weil materiell abgesicherten) sozialen Kämpfe, dem entgegenzuwirken. 

• Eine weitere Sorge ist die Benachteiligung von Arbeitenden, die für ihre Leis-

tung (im Vergleich zu nicht-arbeitenden Grundeinkommen-EmpfängerInnen) 

nicht mehr angemessen bezahlt würden. Dem kann durch vernünftige Anrech-

nungsverfahren entgegengewirkt werden. 

• Bei einer geringen oder nicht bedingungslos ausgezahlten Grundsicherung, die 

nicht das Recht auf Arbeit beinhaltet, ist mit einer Spaltung der Gesellschaft in 

wohlhabende LeistungsträgerInnen und „working poor“ zu rechnen. Außerdem 

wird ohne Recht auf Arbeit vielen Menschen ihre (soziale) Identität genommen, 

da sie diese auf ihren Beruf aufbauen. 

• Die bedingungslose Übernahme der Mietkosten führt zu einer indirekten Sub-

vention von VermieterInnen. (vgl. Opielka 2004, 1088) Eine Lösung könnte hier 

eine Begrenzung der Miethöhe (Hartz IV) oder eine Mietpauschale (z.B. 1000-

für-alle-Kampagne) sein. 
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4. Verknüpfte Voraussetzungen 

 

Damit eine allgemeine Grundsicherung gegen die genannten Risiken gewappnet ist, 

werden unterschiedliche Voraussetzungen mit der Forderung verknüpft. Diese sind 

(u.a.): 

 

Arbeitszeitverkürzung / Recht auf Arbeit 

Um eine weitere Spaltung der Gesellschaft zwischen Arbeitenden und Grundeinkom-

men-EmpfängerInnen zu verhindern, fordern viele BefürworterInnen des Grundein-

kommens die Verknüpfung vom „Recht auf Einkommen“ mit dem „Recht auf Arbeit“. 

(vgl. z.B. Gorz 1998, 315; Opielka/Stalb 1986, 73) So soll eine Umverteilung der Arbeit 

auf alle erfolgen, wobei vorläufig eine 20-Stunden-Woche für alle angestrebt werden 

könnte. (Opielka/Stalb 1986, 73) 

 

André Gorz spricht sich sogar für eine Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich aus, 

da nur so die verfügbaren Erwerbsarbeit auf alle, die arbeiten wollen, aufgeteilt werden 

könne. (Gorz 1998, 315) Dies sei außerdem eine notwendige Bedingung für eine faire 

Aufteilung von unbezahlter Arbeit in der Privatsphäre. (Gorz 1998, 315) 

 

Mindest(stunden)lohn 

Viele BefürworterInnen eines Grundeinkommens sind davon überzeugt, dass ein ar-

mutsverhinderndes Grundeinkommen für alle nur dann nicht zweckentfremdet werden 

kann (siehe z.B. Kapitel 2.1.2: „Erste Versuche: Speenhamland“), wenn für Erwerbstä-

tige lohnseitige Mindestarbeitsbedingungen definiert sind. (vgl. z.B. Allex 2005) Vor al-

lem sei ein gesetzlicher Mindestlohn erforderlich, der die Grenze des Grundeinkommens 

nicht unterschreitet. Auf dieser Basis müssten sich Erwerbsfähige sich nicht auf jegliche 

Arbeitsbedingungen einlassen und könnten entsprechend ihrer Qualifikation ein Entgelt 

einfordern. Dann würde sich auch die jetzige Zumutbarkeitsdefinition in ihr Gegenteil 

verkehren: Erwerbslose müssten nur noch Beschäftigungen annehmen, die aus ihrer 

Sicht zumutbar sind. 

 

Einige VertreterInnen treten für einen gesetzlich garantierten Mindeststundenlohn ein 

(vgl. z.B. BAG-SHI 2000, 54), damit auch Teilzeitjobs und zeitweises/stundenweises Ar-

beiten in die Regelung eingeschlossen sind. 

 

Hierzu sei angemerkt, dass die Höhe des Mindest(stunden)lohns bei veränderten ge-

sellschaftlichen Kräfteverhältnissen ebenso abgesenkt werden könnte wie die Höhe des 
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Grundeinkommens, und somit ebenfalls keine garantierte Sicherung der Existenz gebo-

ten wäre. Außerdem wären die Interessen von Erwerbsarbeitenden und Erwerbslosen 

gespalten, da letzteren ein Mindestlohn nichts nützt. 

 

Umdenken der Gewerkschaften 

Als VertreterInnen der Arbeitskräfte mit fester Arbeitsstelle vertreten die Gewerkschaf-

ten bei den heutigen Arbeitsmarktentwicklungen („Hausfrauisierung“, Technologie statt 

Menschen in den Fabriken) immer weniger Menschen. Wenn Gewerkschaften als zu-

kunftsträchtige Organisationen fortbestehen wollen, können sie ihr Engagement nicht 

auf die Verteidigung der speziellen Interessen der LohnarbeiterInnen beschränken. 

(Gorz 1998, 315) Der Übernahme von Arbeit durch Technik könne nur Sinn verliehen 

werden durch ein höheres Maß an Freiheit von ökonomisch zweckbestimmter Arbeit 

(durch Arbeitszeitverkürzung) und die Entwicklung von „Alternativen zur Lohnarbeit“ in 

Gestalt anderer, selbstbestimmter und selbstgesteuerter (Arten von) Tätigkeit. (Gorz 

1998, 315) 

 

Die darin enthaltene Forderung nach einem Grundeinkommen sei auch deshalb sinn-

voll, weil sie die verschiedenen Teile der sozialen Bewegung in einer gemeinsamen Per-

spektive vereine: Sie ginge aus der Weiterführung der vergangenen Kämpfe und Erfah-

rungen der ArbeiterInnenbewegung hervor; sie gehe über diese Kämpfe und Erfahrun-

gen dadurch hinaus gehen, dass sie sie auf Ziele ausrichte, die sowohl den Interessen 

der Beschäftigten wie denen der Arbeitslosen entsprächen, und dadurch würde deren 

Solidarität und ihren gemeinsamer politischer Willen festigen; und zuletzt komme sie 

dem Bestreben einer großen Anzahl von Frauen und Männern entgegen, die Macht ü-

ber und in ihrem Leben (wieder) zu erlangen . (Gorz 1998, 314) 

 

Die Gewerkschaften sollten einsehen, dass der Kampf für die Verkürzung der Arbeits-

zeit mit einer neuen, fairen Verteilung der unbezahlten Aufgaben der Hausarbeit ein-

hergehen müsse, da die Zwänge von unbezahlter Arbeit in der Privatsphäre ebenso 

drückend sein könnten wie die Zwänge des Berufslebens. (Gorz 1998, 314) 

 

Emanzipatorische Gleichstellungspolitik 

Siehe auch Kapitel: 2.2.3. „Geschlechterverhältnisse“ 

 

Demokratisierung aller Lebens- bzw. Arbeitsbereiche 

Um die Gesellschaftstransformation nachhaltig zu gestalten, werden verschiedenste 

Vorschläge zur demokratischen Ausgestaltung gemacht. Erich Fromm (1966) stellte sich 

eine „Renaissance echter Demokratie“ vor mit bspw. einem neuen „Unterhaus, in dem 

die Entscheidung durch Integration der Beschlüsse von Hunderttausenden von kleinen 
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Gruppen [face-to-face groups] zustande kommen“ (Fromm 1966) und mit aktiver Betei-

ligung sämtlicher Mitarbeiter in allen Unternehmen und im Management. Die Notwen-

digkeit dieser „Vermehrung demokratischer Verfahren in allen gesellschaftlichen Berei-

chen“ (Fromm 1966) begründet er mit der Gefahr, dass ein Staat, der alle ernährt, zu 

einer „Muttergottheit mit diktatorischen Eigenschaften“ (Fromm 1966) werden könne. 

 

An anderen Stellen wird z.B. der Ausbau der politischen Mitbestimmung auf allen poli-

tisch-administrativen Ebenen (Gemeinde, Land, Staat) in direkter oder repräsentativer 

Form vorgeschlagen. (z.B. Büchele/Wohlgenannt 1985, 87) Zusätzlich solle eine Demo-

kratisierung der Wirtschaft (z.B. durch Wirtschafts- oder Technologieräte) und Unter-

nehmen (z.B. durch Mitbestimmung und Vermögensbeteilung der Angestellten) herbei-

geführt werden. (z.B. Büchele/Wohlgenannt 1985, 87) 

 

Weitere Aspekte finden sich auch in Kapitel 2.2 „Theoretischer Hintergrund“, Kapitel 

6.5: „Soziale Infrastruktur“ und Kapitel 2.3.4. „Psychologische Wege zu einem garan-

tierten Grundeinkommen“. 

 

Soziale Infrastruktur 

Siehe auch Kapitel 6.5: „Soziale Infrastruktur“ und Kapitel 2.3.4. „Psychologische Wege 

zu einem garantierten Einkommen“ 

 

Internationale/weltweite Einführung des Grundeinkommens 

Neben FIAN („FoodFirst Information and Action Network“), die ein weltweites Grund-

Nahrungseinkommen fordern (siehe auch Kapitel 6.6: „Grund-Nahrungseinkommen 

(FIAN)“), wird unter anderem in der attac-AG „Genug für alle“ die Bedeutung der For-

derung nach weltweiter Einführung eines existenzsichernden Grundeinkommens her-

vorgehoben. (Siehe Rätz/Paternoga/Steinbach 2005) Auch die AG links-netz (2003, 19) 

stellt sich eine über die EU hinausgehende Einführung der sozialen Infrastruktur und 

damit auch des Grundeinkommens vor. 
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5. Konzeptionelle Unterschiede 

 

Die BefürworterInnen eines Grundeinkommens verteilen sich von der extremen Rech-

ten (z.B. „Grundeinkommen durch Arbeit“26) bis zur radikalen Linken (z.B. bedingungs-

loses existenzsicherndes Grundeinkommen für jedeN27). Um feststellen zu können, wel-

che Faktoren aus einem repressiven Armutsverwaltung eine emanzipatorische Reich-

tumsverteilung machen, sollen die verschiedenen Faktoren der gängigen Konzeptionen 

aufgezeigt werden, um sie anschließend strukturiert vergleichen zu können. 

 

Ein Abgleich der Kriterienkataloge bei Hauser (1996), Kaltenborn (1998), Mitschke 

(2000) und Blaschke (2005a) ergibt weitgehende Übereinstimmung. Die dortigen Krite-

rien werden im Folgenden übernommen, zusammengefasst bzw. ergänzt:28

 

Höhe des Transfers (bzw. indirekter Zwang zur Arbeit) 

Wie hoch ist der monatliche (maximale) Transfer? (Die angegebenen Höhen sind teil-

weise nur bedingt vergleichbar, da die Modelle zu unterschiedlichen Zeiten mit unter-

schiedlichen Währungen entwickelt wurden.) 

 

Zwang zur Arbeit (direkt) 

Besteht eine Arbeitsverpflichtung als Transfervoraussetzung? Zu welchen Konditionen 

muss (Erwerbs-)Arbeit angenommen werden (Zumutbarkeit)? Die Verpflichtung, jegli-

che („zumutbare“) Arbeit anzunehmen, ist nicht nur für die BezieherInnen meistens 

 
26 Der bekannte Rechtsextremist Reinhold Oberlercher (siehe http://lexikon.idgr.de/o/o_b/oberlercher-

reinhold/oberlercher-reinhold.php) fordert in einem „Entwurf eines Hundert-Tage-Programms der nationalen 

Notstandsregierung in Deutschland“ auf der Homepage des von ihm initiierten „Deutschen Kolleg“ neben vie-

len anderen neoliberalen und/oder rechtsextremistischen Forderungen: „74. Rettung des Sozialstaates durch 

das Verbot der Zahlung von Sozialhilfe an Arbeitsfähige. 75. Sicherstellung des Rechts auf ein Grundeinkom-

men durch Arbeit mittels Anstellung im staatlichen Arbeitsdienst für arbeitsfähige Erwerbslose, die länger als 

sechs Monate stellungslos sind.“ (http://www.deutsches-kolleg.org/oberlercher/texte-zur-zeit/1990-

1999/einhundert-tage.html – zuletzt abgerufen am 29. Juni 2005) 
27 Siehe z.B. Kapitel 6.4: „Bedingungsloses Grundeinkommen (BAG-SHI)“ und Kapitel 2.1.9.: „Netzwerk 

Grundeinkommen“. 
28 Zur Verdeutlichung bestimmter Ausformungen wurden die folgenden Kategorien ergänzt: „„ex-post“-/ „ex-

ante“ Grundeinkommen“. Außerdem die in Klammern geschriebenen Beisätze. Die folgenden Kategorien wur-

den herausgenommen, deren Inhalte wurden weitgehend in bestehende Kategorien integriert: „Definition des 

Existenzminimums“, „Berücksichtigung Sonderbedarfe“ und „Bemessungsgrundlage“. 
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entwürdigend, sondern führt auch dazu, dass Löhne weiter sinken, da z.B. „reguläre“ 

ArbeiterInnen mit Ein-Euro-JobberInnen konkurrieren müssen.29

 

Bedürftigkeitsprüfung 

Werden bei den EmpfängerInnen vorhandene bzw. erarbeitete monetäre Ressourcen 

(Einkommen, Unterhaltsansprüche, Vermögen etc.) überprüft bzw. müssen sie offen 

gelegt werden? Welche? 

 

Welche und wessen Einkommen bzw. Vermögen wirken transfermindernd, bzw. werden 

dem Bruttobedarf gegen gerechnet? Werden bspw. Einkommen von der Sozialleistung 

abgezogen oder angerechnet?  

 

Subjekt des Transfers 

Wer ist das Subjekt, für das der Transfer berechnet bzw. an das ausgezahlt wird? Ist es 

das Individuum, eine Bedarfsgemeinschaft bzw. Einsatzgemeinschaft? Besteht bei der 

Berechnung also ein Individual-, Haushalts- oder Familienbezug? Von welchen Perso-

nen sind welche Einkommen bzw. Vermögen zur Existenzsicherung der potentiellen An-

spruchsberechtigten einzusetzen bzw. zu berücksichtigen?  

 

Dieser Faktor ist vor allem unter Genderaspekten relevant (siehe auch Kapitel 2.2.3: 

„Geschlechterverhältnisse“) 

 

Außerdem birgt die Errechnung anhand einer Bedarfsgemeinschaft die Gefahr von „Iso-

lationsfallen“, da ein Anreiz zum Single-Dasein entstünde, weil dann ein höheres 

Grundeinkommen gezahlt würde. (Füllsack 2002, 101) 

 

Eine Differenzierung nach Haushaltsmitgliedern würde einen wesentlichen Vorteil der 

Grundeinkommensidee beseitigen: Die Haushaltsgrößen müssten nämlich festgestellt 

werden und dazu bedürfte es einer Einrichtung/eines Amtes, dessen MitarbeiterInnen 

Kosten verursachen würden, die unter Umständen höher sind, als die durch die Diffe-

 
29 Eine weitere direkte Folge der im Rahmen der Hartz-Gesetze eingeführten Ein-Euro-Jobs ist, dass Renten-

kürzungen um durchschnittlich 150 Euro jährlich (pro RentnerIn und bei 600.000 Ein-Euro-Jobs) zu erwarten 

sind: Ursache dafür ist die Bestimmung, dass Ein-Euro-Kräfte als Erwerbstätige gezählt werden. Weil die „Zu-

satzjobber“ aber kaum etwas verdienen, mindern sie zugleich den statistisch ermittelten Durchschnittslohn in 

Deutschland, der wiederum die Grundlage für die jährliche Altersgeldanpassung [und die ALG-II-

Regelleistung, Anm. PJ] bildet. (Modellrechnungen von Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt und dem 

Verband Deutscher Rentenversicherungsträger nach Spiegel Online vom 17. Juli 2005) 
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renzierung der Grundeinkommenshöhen gewonnenen Einsparungen. (Füllsack 2002, 

101) 

 

„ex-post“/ „ex-ante“ Grundeinkommen 

Grundsätzlich lassen sich zwei „technische Varianten“ des Grundeinkommens denken 

(vgl. bspw. Opielka 2005, Blaschke 2005a). Eine „ex-post“-Variante, die zwar jeder Bür-

gerin und jedem Bürger das Grundeinkommen garantiert, dieses aber nur dann ausge-

zahlt wird, wenn die primären Einkommen (Erwerbs- und Vermögenseinkommen sowie 

Unterhaltsansprüche) nicht Existenz sichernd sind. (Bekanntestes Beispiel hierfür ist die 

Sozialhilfe, das Arbeitslosengeld II, aber auch auf andere Weise die „Negative Einkom-

mensteuer“ bzw. das „Bürgergeld“.) 

 

Die zweite Variante zahlt das Grundeinkommen vor allen sonstigen Einkommen („ex an-

te“) an die Bevölkerung aus (und verrechnet es ggf. nachträglich mit anderen Einkom-

men), wie zum Beispiel das Bedingungslose Grundeinkommen.  

 

„Beide Varianten unterscheiden sich nach ihren angestrebten Zielen. Die negative Ein-

kommensteuer, die von liberalen Ökonomen bevorzugt wird, möchte den Arbeitsanreiz 

perfektionieren und gleichzeitig die Kosten begrenzen. Deshalb setzen sie das Grund-

einkommensniveau möglichst niedrig an. Zusätzliche Einkommen sollen zudem ‚nur’ mit 

etwa 50% besteuert werden, so dass alle Erwerbstätigen vom Existenzminimum bis zur 

doppelten Höhe des Grundeinkommens eine Mischung aus eigenem (‚primären’) Ein-

kommen und Negativsteuer erhalten. Faktisch handelt es sich um die Subvention eines 

Niedriglohnsektors.“ (Opielka 2005) 

 

Wird das Grundeinkommen also „ex-ante“, also vor jeglichen Verrechnungen ausge-

zahlt (und ggf. anschließend mit eventuellen Einnahmen/Einkommen verrechnet), oder 

wird es mit eventuellen Einnahmen und Einkommen verrechnet und dann im Nachhi-

nein (teilweise oder gar nicht) „ex-post“ ausgezahlt? 

 

Finanzierung 

Wie sollen also die Transfers finanziert werden? Werden die bestehenden Verteilungs-

verhältnisse gestärkt oder findet eine stärkere Umverteilung von oben nach unten 

statt? Wer ist Träger des Transfers? Wie hoch ist der gesellschaftliche Transferaufwand 

(jährlich)?  

 

Personenkreis 

Wer ist einbezogen in den Kreis der potentiellen BezieherInnen des Transfers (poten-

tielle Anspruchsberechtigte)? Alle BürgerInnen, alle EinwohnerInnen oder alle? 
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Verhältnis zum Sozialversicherungs-, Sozialhilfe- und Steuersystem 

Reformiert, ergänzt oder ersetzt der Transfer die Sozialleistungen, die Sozialhilfe u.a. 

steuerfinanzierte Sozialleistungen? Wie wird das Modell in das Steuersystem integriert? 

 

Dynamisierung des Transfers 

Werden die Transfers dynamisiert, d.h. wird die Höhe der Sozialleistungen regelmäßig 

neu errechnet (z.B. Nettoäquivalenzeinkommen, Bruttoinlandsprodukt, etc.)? Wenn ja, 

wie? 

 

Dauer des Transfers 

Wie lange wird der Transfer / die Sozialleistung gewährt? Ist sie zeitlich begrenzt oder 

an Bedingungen gebunden?  

 

Transferentzug 

Wie hoch ist der Transferentzug durch transfermindernde Einkommen bzw. Vermögen? 

Wie hoch ist der Transferentzug bei nicht gegebener Arbeitsbereitschaft bzw. Verfüg-

barkeit für den Arbeitsmarkt? Gibt es Sanktionen? 

 

Institutionelle Ausformung / Verwaltung 

Wer organisiert/verwaltet die Transferzahlungen? Arbeitsamt? Sozialamt? Finanzamt? 

Wer ist an der Organisation und Verwaltung beteiligt? 

 

Arbeitsmarkteffekte30

Welche Effekte auf das Arbeitsplatzangebot der „ArbeitgeberInnen“ und auf das Ar-

beitsangebot der „ArbeitnehmerInnen“ sind durch die jeweilige Konzeption zu erwarten 

bzw. zu errechnen? Welche Arbeitszeit(verkürzungs)effekte sind zu erwarten? 

Grundannahmen: Wenn das Grundeinkommen mit ausreichender Höhe angelegt ist, 

besteht die Möglichkeit für die ArbeitskraftanbieterInnen (Lohnabhängige/abhängig Be-

schäftigte), ihr Arbeitskraftangebot zu reduzieren bzw. gänzlich zurückzuhalten (z.B. 

falls die Arbeitsplatzqualität ein bestimmtes Maß unterschreitet), damit die Unterneh-

men die Arbeitsplatzquantität oder -qualität verbessern. Dies funktioniert allerdings nur, 

wenn keine Arbeitsverpflichtung mit dem Transfer verbunden ist. Ähnliche aber schwä-

chere Effekte sind zu erwarten, wenn die Grundeinkommen relativ hohe Freibeträge bei 

Erwerbseinkommen zulassen. 
 

30 Punkte „Arbeitsmarkteffekte“ und „Lohneffekte“ wurden von Ronald Blaschke in den Kriterienkatalog einge-

fügt. Die in diesen Punkten formulierten Einschätzungen wurden nur in den wenigsten Fällen von den Verfas-

sern der Konzepte selbst diskutiert. Es handelt sich also meist um seine (R.B.) oder meine (P.J.) Bewertungen 

und Einordnungen. 
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Lohneffekte 

Welche Auswirkungen hat das jeweilige Modell des Grundeinkommens auf das Gefüge 

der Erwerbseinkommen abhängig Beschäftigter? Welche Effekte haben die Transfers 

hinsichtlich eines Mindestlohns oder andererseits eines Niedriglohns? 

 

Grundannahmen: Grundeinkommen haben einen Mindestlohn- oder einen Niedriglohn-

effekt. Ein Mindestlohneffekt ergibt sich immer dann, wenn unterhalb einer relativ ho-

hen Einkommensschwelle keine (Erwerbs-)Arbeit geleistet werden muss (relativ hohe 

Grundeinkommen, keine Arbeitsverpflichtung) oder eine Ergänzung eines niedrigen Er-

werbseinkommens erfolgt. (Blaschke 2005a, 14) Andere Formen der Grundsicherung 

(z.B. Grundsicherung für Arbeitssuchende und bestimmte Formen der Negativen Ein-

kommenssteuer) haben dagegen Niedriglohneffekte. Dies immer dann, wenn niedrige 

Mindesteinkommen faktisch zur Annahme jeglicher Arbeit zwingen und niedrige Grund-

einkommen mit Arbeitsverpflichtung und hohen Freibeträgen für Erwerbseinkommen 

gekoppelt sind (Blaschke 2005a, 14) Außerdem relevant sind Zumutbarkeitsregelungen 

(Zu welchen Bedingungen ist Arbeit zumutbar?). (Blaschke 2005a, 22) 
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6. Die verschiedenen Modelle im Einzelnen 

 

In diesem Kapitel sollen neben der „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ (ALG II) eini-

ge der bekanntesten bzw. markantesten Reformkonzepte untersucht werden: Das FDP-

Modell des „Liberalen Bürgergeldes“, das Modell der Feministischen Partei DIE FRAUEN, 

das BAG-SHI-Modell des „Bedingungslosen Grundeinkommens“, das von der AG links-

netz so benannte Modell der „Sozialen Infrastruktur“ und das relativ neue Modell des 

Grund-Nahrungseinkommens von FIAN. 

 

6.1. Arbeitslosengeld II (nach SGB II) 

 

Um einen aktuellen Vergleich zu ermöglichen, soll das zum 1. Januar 2005 eingeführte 

Arbeitslosengeld II (ALG II) genauer betrachtet werden, obwohl es keine allgemeine 

Grundsicherung im doppelten Sinne (siehe Kapitel 2: „Was ist ‚allgemeine Grundsiche-

rung’“) ist: Es wird zwar nicht an alle ausgezahlt (da sie bspw. eine Bedürftigkeitsprü-

fung und Arbeitsbereitschaft voraussetzt), jedoch wird es unabhängig von vorheriger 

Berufstätigkeit oder vorherigen Beitragszahlungen pauschal gewährleistet.  

 

Die Grundsicherung für Arbeitssuchende steht wegen ihrer Verarmungswirkung, dem 

verschärften Arbeitszwang und der Verletzung weiterer Grundrechte (z.B. Vertragsfrei-

heit) in heftiger Kritik. (Siehe Blaschke 2005a, 35) 

 

Höhe (bzw. indirekter Zwang zur Arbeit) 

Derzeit beträgt beim ALG II die Regelleistung 345 Euro (in den alten Bundesländern) 

bzw. 331 Euro (in den neuen Bundesländern) plus Kaltmiete und Heizkosten (siehe z.B. 

Roth/Thome 2005). Dabei wird die Miete (bei Einzelpersonen) für maximal 45 qm ü-

bernommen. (Roth/Thome 2005) Der maximale Quadratmeterpreis wird von der jewei-

ligen Kommune festgelegt.31 (Roth/Thome 2005) Außerdem werden die Beitragszah-

lungen zur Krankenkasse von der Bundesagentur für Arbeit gezahlt. (§ 5 Abs. 1 Nr. 2a 

SGB V, nach Roth/Thome 2005, 137) 

 

 

 

 
31 In Köln sind das nach Auskunft der ARGE Köln 6,60 Euro pro Quadratmeter. Der tatsächliche Quadratme-

terpreis liegt sogar in den „etwas günstigeren Wohnviertel wie Ehrenfeld, Lindenthal und Klettenberg laut 

Mietspiegel allerdings bei 8-12 Euro“. (karriere.de – zuletzt abgerufen am 12. August 2005) 
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Im Einzelnen errechnet sich die Regelleistung wie folgt (Allexi 2005): 

 

• Für Ernährung stehen täglich 4,67 Euro zur Verfügung, 

• für Getränke und Tabakwaren 19,13 im Monat, 

• für Mahlzeiten außer Haus 9,71 Euro monatlich, 

• für Kaffee, Tee, Schokolade 9,56 Euro monatlich, 

• für Bücher und Broschüren stehen 5,79 Euro, für Zeitungen 7,82 Euro monat-

lich zur Verfügung – pro Tag sind das 46 Cent, 

• für Theater und Kino sind 1,43 Euro monatlich und für Mobilität 14,22 Euro 

monatlich bzw. 47 Cent täglich vorgesehen und 

• für Wasch und Putzmittel enthält die Regelleistung 4,68 Euro, für Toilettenpa-

pier 1,78 Euro monatlich und für Rasiermaterial (Klingen, Rasiercreme u.ä.) 

1,27 Euro. 

 

Um die Hartz-IV-Leistungen armutsfest zu machen, müsste die Regelleistung um 200 

Euro bis 300 Euro auf ca. 600 Euro angehoben werden. (Blaschke 2005b) 

 

Zwang zur Arbeit 

Das ALG II ist bei Arbeitsfähigen an eine Arbeitspflicht bzw. eine Arbeitsbereitschaft 

gebunden. (Vgl. §2 Abs. 1 Satz 3 SGB II, Blaschke 2005a, Roth/Thome 2005) 

 

Bedürftigkeitsprüfung 

Vorrangig müssen andere Einkommensressourcen wie Erwerbsarbeit/-einkommen, So-

zialtransfers, Unterhaltsansprüche sowie Vermögen zur Sicherstellung des eigenen Exis-

tenzminimums eingesetzt werden. (Blaschke 2005a, 36) Einkommens- und Vermögens-

lose erhalten das volle ALG II. Selbstverdiente, aber nicht ausreichende Einkommen 

können durch ALG II ergänzt werden. (Blaschke 2005a) Das ALG II ist bedarfsabhän-

gig, es müssen also u.a. sämtliche Kontoauszüge der letzten drei Monate vorgelegt 

werden. (§60 SGB I, §21 SGB X) 

 

Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft (s.u.) müssen ihre Einkommen und Vermögen offen 

legen und verbrauchen, bevor einE BedürftigeR die Transferleistung erhält. (Blaschke 

2005a, 36) 

 

Die Bezüge werden gekürzt, wenn einE LeistungsbezieherIn in einer „Haushaltgemein-

schaft“ lebt, dass heißt eine Wohngemeinschaft, in der „gemeinsam gewirtschaftet“ 

wird, also z.B. gemeinsam eingekauft oder gekocht wird. (Roth/Thome 2005, 107) 
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Subjekt des Transfers 

Das Subjekt des Transfers ist die Bedarfsgemeinschaft. Sie umfasst „nicht dauernd ge-

trennt lebende“ Ehegatten bzw. gleichgeschlechtliche Lebenspartner (nach §33b SGB I) 

untereinander sowie Eltern oder Elternteile, die mit ihren minderjährigen unverheirate-

ten Kindern zusammenleben. (Roth/Thome 2005, 49) 

 

„ex-post“/“ex-ante“-Grundeinkommen 

Da das ALG II beantragt werden muss und an bestimmte Bedingungen geknüpft ist, 

kann es nicht als „ex-ante“-Grundeinkommen eingestuft werden. Andererseits muss ei-

nE EmpfängerIn jeden Zuverdienst der Agentur für Arbeit melden. Die monatliche 

Transferleistung wird dann entsprechend gekürzt. Es ist also auch keine „ex-post“-

Variante. 

 

Finanzierung 

Die Einführung des ALG II wurde an kein besonderes Finanzierungsmodell gebunden. 

Es wird aus Steuern finanziert. (vgl. z.B. Blaschke 2005a, 36) 

 

Personenkreis 

Anspruchsberechtigt sind alle erwerbsfähigen, hilfebedürftigen Personen zwischen 15 

und 65 Jahren, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Ausgeschlos-

sen davon sind AsylbewerberInnnen (Asylbewerberleistungsgesetz) und Auszubildende 

(BAföG). (Blaschke 2005a) 

 

Verhältnis zum Sozialversicherungs-, Sozialhilfe- und Steuersystem 

Das ALG II hat die Sozialhilfe für Erwerbsfähige abgelöst, die Arbeitslosenhilfe wurde 

abgeschafft. (Blaschke 2005a, 35) Arbeitslosengeld I EmpfängerInnen können bei nied-

rigem Einkommen ergänzend ALG II erhalten. (Blaschke 2005a, 35) 

 

Dynamisierung des Transfers 

Die Höhe des ALG II (das „soziokulturelle Existenzminimum“) ist durch einen politischen 

Beschluss festgelegt. (§20 Abs. 2 SGB II; Blaschke 2005a) Sie wird auf Basis der Ren-

ten angepasst. (§20 Abs. 4 SGB II) 

 

Dauer des Transfers 

Das ALG II wird jeweils für bis zu sechs Monaten gewährt, danach muss ein neuer An-

trag gestellt werden. Dies kann beliebig oft wiederholt werden, die „bisher gewonnen 

Erfahrungen“ sollen dann bei der „Eingliederung“ helfen. (§15 Abs. 1 SGB II)) 
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Transferentzug 

Wenn sich der/die Hilfebedürftige ohne „wichtigen Grund“ und „trotz Belehrung über 

die Rechtsfolgen“ weigert, eine „zumutbare Arbeit, Ausbildung oder Arbeitsgelegenheit 

aufzunehmen oder fortzuführen“ oder Ein-Euro-Jobs auszuführen, wird im ersten 

Schritt die Regelleistung um 30% gekürzt (§31 Abs. 1 SGB II nach Roth/Thome 2005, 

18)  und der Zuschlag zum ALG I fällt weg. (Roth/Thome 2005, 185) Meldet sich 

der/die Hilfebedürftige „trotz schriftlicher Belehrung“ nicht bei der Behörde oder bei ei-

ner ärztlichen oder psychologischen Untersuchungsstelle, wird im ersten Schritt eine 

Kürzung von 10% vollzogen. (Roth/Thome 2005, 185) Werden die Anweisungen und 

Auflagen der Behörden wiederholt nicht befolgt, werden erneute Kürzungen um 30% 

bzw. 10% vorgenommen. Die Kürzungen summieren sich. (Roth/Thome 2005, 185) 

 

Institutionelle Ausformung/Verwaltung 

Die Regelleistung sowie Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung trägt die Bundes-

agentur für Arbeit, die Wohn- und Heizkosten sowie die Kosten für Beratung tragen die 

kreisfreien Städte und Kreise. (§6 Abs. 1 SGB II) 

 

Arbeitsmarkteffekte 

Aufgrund der restriktiven Ausformung des ALG II ist mit einer Steigerung der Zahl von 

Arbeitsplätzen (im Niedriglohnbereich) zu rechnen. (Blaschke 2005a, 33) 

 

Lohneffekte 

Das Lohngefüge wird insbesondere in den mittleren und unteren Einkommensbereichen 

„enorm“ unter Druck gesetzt. (Blaschke 2005a, 37) Eine „extreme Ausweitung des 

Niedrig(st)lohnbereiches“ wird erwartet. (Blaschke 2005a, 37) 

 

 

6.2. Liberales Bürgergeld (FDP) 

 

Das Liberale Bürgergeld wurde in Anlehnung an das Bürgergeld-Konzept von Joachim 

Mitschke32 entwickelt und in einem entsprechenden Antrag zuletzt auf dem Bundespar-

teitag der FDP 2005 in Köln beschlossen. (FDP 2005) 

 

 
32 Die FDP nennt es in ihrem Beschluss auch „Steuer-Transfer-System aus einem Guss“ (FDP 2005) – den 

gleichen Namen gab Joachim Mitschke 1985 dem Buch, in dem er sein Bürgergeld-Konzept als Negativsteuer 

vorstellte, es um Beispiele und Berechnungen ergänzte und die Einführung einer konsumorientierten Bür-

gersteuer begründete. (Blaschke 2005) 
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Primäre Ziele des Liberalen Bürgergeldes („aktivierend, einfach, gerecht“) ist die „Akti-

vierung“ der Arbeitslosen, die Vereinfachung des Sozialsystems und die Verhinderung 

von Missbrauch der Sozialleistungen. (FDP 2005) 

 

Höhe (bzw. indirekter Zwang zur Arbeit) 

Die „Aktivierung“ der Erwerbslosen soll durch die niedrige Höhe der Unterstützung so-

wie durch niedrigere Abgaben bzw. höhere Freibeträge auf Zuverdienst als beim (unter 

der EU-Armutsgrenze liegenden) ALG II realisiert werden (siehe Tabelle 2), außerdem 

soll der Freibetrag aufgrund des Bruttoeinkommens errechnet werden (ALG II: Netto-

einkommen). Das Ziel des indirekten Arbeitszwangs wird hier also offen ausgesprochen, 

jedoch durch die Bezeichnung „Aktivierung“ verdeckt. (FDP 2005) 

 

Tabelle 2: 

 

 

 

 

 

 

Quelle: FDP 2005 

 

Zwang zur Arbeit 

Trotz des durch die geringe Höhe der Leistungen vorhandenen indirekten Zwangs zur 

Arbeit sollen Bürgergeld-EmpfängerInnen zu einer „zumutbaren Gegenleistung“ bereit 

sein (FDP 2005). 

 

Bedürftigkeitsprüfung 

Obwohl die Verrechnung mit dem Einkommen über das Finanzamt genügen würde, um 

eine Negative Einkommenssteuer zu realisieren, soll eine Bedürftigkeitsprüfung „ähnlich 

wie derzeit beim Arbeitslosengeld II“ (FDP 2005) durchgeführt werden. (FDP 2005) 

Somit wird nicht nur das Einkommen verrechnet, sondern auch das Vermögen. 

 



6. Die verschiedenen Modelle im Einzelnen 

6.2 Liberales Bürgergeld (FDP) 

 

 64

Subjekt des Transfers 

Grundlage für die Berechnungen soll die Bedarfsgemeinschaft sein, der „alle im Haus-

halt lebenden Personen“ (FDP 2005) angehören, also – im Gegensatz zu Hartz IV – 

auch nicht-verwandte MitbewohnerInnen.  

 

„ex-post“/“ex-ante“-Grundeinkommen 

Das Liberale Bürgergeld beruht auf dem Konzept der Negativen Einkommenssteuer. Die 

Einnahmen werden verrechnet und nur Bedürftige bekommen nachträglich die Negativ-

Steuer / das Bürgergeld, „ex-post“ ausbezahlt. 

 

Finanzierung 

Das Bürgergeld soll sich selbst finanzieren. (FDP 2005) 

 

Personenkreis 

Das Bürgergeld soll allen BürgerInnen der BRD zugestanden werden. (FDP 2005) 

 

Verhältnis zum Sozialversicherungs-, Sozialhilfe- und Steuersystem 

Das Bürgergeld soll „möglichst alle steuerfinanzierten sozialen Hilfen des Staates“ zu 

einem „Universaltransfer“ pauschalieren und so den „intransparenten und bürokrati-

schen Sozialstaat“ abbauen (FDP 2005). Darin beinhaltet sollen sein: Grundsicherung, 

Sozialhilfe (ohne Sozialhilfe in besonderen Lebenslagen), Wohngeld, ALG II, BAföG so-

wie „die mit dem liberalen Reformkonzept für die Kranken- und Pflegeversicherung 

verbundene steuerfinanzierte Unterstützungsleistung für Kinder und für Personen mit 

unzureichendem Einkommen.“ (FDP 2005) 

 

Dynamisierung des Transfers 

Das Liberale Bürgergeld soll auf der Grundlage folgender Leistungsbedarfe ermittelt 

werden (nach FDP 2005): 

 

• Pauschale zur Sicherung des Lebensunterhalts (Ernährung, Kleidung und Haus-

rat) 

• Pauschale für Unterkunft und Heizung (differenziert nach den örtlichen Gege-

benheiten) 

• Pauschalen zu den Beiträgen für Kranken- und Pflegeversicherung 

• Pauschale für Nachteilsausgleich bei Nichterwerbsfähigkeit und/oder Schwan-

gerschaft 

• Pauschale für Mehrbedarfe bei Ausbildung und bei „speziellen, häufig vorkom-

menden Behinderungen und Erkrankungen“ (FDP 2005) 
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Dauer des Transfers 

Nicht bekannt. Da die Grundsicherung in das Steuersystem eingebunden ist, erstmal 

unbegrenzt, andere Regelungen sind möglich. 

 

Transferentzug 

Bei „Zuwiderhandlungen“ sollen – wie beim ALG II – Bürgergeldkürzungen in 30%-

Schritten erfolgen. (FDP 2005) 

 

Institutionelle Ausformung/Verwaltung 

Die Verrechnung von Steuerabgaben und sozialen Hilfen soll vom Finanzamt durchge-

führt werden, die Vermittlung von Bürgergeld-EmpfängerInnen soll auf kommunaler 

Ebene stattfinden. Allerdings sollen sämtliche Erklärungen über Einkommens- und Ver-

mögensverhältnisse ausschließlich vom Finanzamt bearbeitet werden. (FDP 2005) Dies 

soll auch unter Datenschutzaspekten eine Verbesserung bringen; zusätzlich soll den 

BürgerInnen ein „genereller Auskunftsanspruch“ zugestanden werden. (FDP 2005) 

 

Allerdings sollen, „um die Verknüpfung von Lohnsteuer und Bürgergeld zu ermögli-

chen“, (FDP 2005) erwerbstätige Bedürftige ihr Bürgergeld von dem/der ArbeitgeberIn 

ausbezahlt bekommen. Auf Antrag eines bzw. einer Berechtigten werden „die Höhe des 

Bürgergeldanspruchs seiner Bedarfsgemeinschaft und die Höhe der Kindergeldes als 

Teilbetrag des Bürgergeldanspruchs von seiner Gemeinde rechtsverbindlich für den Ar-

beitgeber auf der Lohnsteuerkarte eingetragen bzw. bei einem EDV-gestützten Verfah-

ren zusammen mit den anderen Lohnsteuerdaten dem Arbeitgeber mitgeteilt. Der Ar-

beitgeber kann so aus den ihm vorliegenden Daten einfach berechnen, ob und in wel-

cher Höhe Bürgergeld auszuzahlen ist.“ (FDP 2005)  

 

Nicht-Erwerbstätige Bürgergeld-EmpfängerInnen sollen das Bürgergeld von „kommuna-

len Einrichtungen“ ausbezahlt bekommen. (FDP 2005) 

 

Arbeitsmarkteffekte 

Sinn des Bürgergeldes ist nach dem Beschluss der FDP die Nachfrage (der ArbeiterIn-

nen) und das Angebot (der UnternehmerInnen) an Arbeitsplätzen im Niedriglohnbe-

reich zu steigern: „Aus Sicht des Arbeitnehmers wird ein für ihn nicht existenzsichern-

der Lohn durch das Bürgergeld ergänzt und somit attraktiv. Arbeitgeber werden – die 

notwendige Lohnöffnung der Tarife vorausgesetzt - vermehrt Arbeit für nicht oder ge-

ring qualifizierte Bürgergeldempfänger anbieten, deren Arbeitskraft eine nicht existenz-

sichernde Wertschöpfung hat.“ (FDP 2005) 
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Lohneffekte 

Die FDP will mit der Einführung des Bürgergeldes neben der „Flexibilisierung des Ar-

beitsmarktes“ auch eine „Öffnung der Tarife nach unten“ verbinden. Des Weiteren soll 

die „Allgemeinverbindlichkeit von Flächentarifverträgen“ abgeschafft und der Kündi-

gungsschutz „reformiert“ werden. (FDP 2005)  

 

Es ist also mit einer Ausweitung der Niedriglohnjobs und einer Verschlechterung der 

ArbeitnehmerInnenrechte zu rechnen. 

 

 

6.3. Existenzsichernde Grundsicherung (Feministische Partei DIE 

FRAUEN) 

 

In ihrem Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2005 schlägt die Feministische Partei DIE 

FRAUEN eine „existenzsichernde Grundsicherung“ vor und fordert ein Recht auf ein ei-

genständiges, selbstbestimmtes Leben als Ergänzung zum Recht auf Erwerbsarbeit.  

 

Höhe (bzw. indirekter Zwang zur Arbeit) 

Die Grundsicherung soll ein Leben in Würde sichern und den Bezieherlnnen die volle 

Teilhabe am gesellschaftlichen, sozialen und politischen Leben erlauben. (Feministische 

Partei DIE FRAUEN 2005) 

 

Das Einkommen aus Erwerbsarbeit soll bis zu einem bestimmten Mindestbetrag voll bei 

der/dem Grundeinkommensbezieherln verbleiben. Jenseits dieses Mindestbetrags wird 

das Zusatzeinkommen mit „steigenden Raten“ auf das Grundeinkommen angerechnet. 

(Feministische Partei DIE FRAUEN 2005) 

 

Personen, die wegen Alter, Krankheit oder Behinderung nicht erwerbsfähig sind, erhal-

ten einen pauschalierten Zuschlag auf die Grundsicherung. (Feministische Partei DIE 

FRAUEN 2005) 

 

Die Grundsicherung enthält unabhängig von den tatsächlichen Mietkosten eine regional 

gestaffelte Mietpauschale. Wenn die tatsächliche Miete (für eine angemessene Woh-

nung) diese Pauschale übersteigt, erhält die Grundeinkommensbezieherin ein zusätzli-

ches Wohngeld. (Feministische Partei DIE FRAUEN 2005) 
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Zwang zur Arbeit 

Die Grundsicherung soll in keiner „direkten oder indirekten Weise“ mit einem Zwang zur 

Arbeit verbunden werden. (Feministische Partei DIE FRAUEN 2005) 

 

Bedürftigkeitsprüfung 

Die Verrechnung von Vermögen wird nicht explizit ausgeschlossen, die Höhe des Er-

werbseinkommens etc. müsste festgestellt werden. (Feministische Partei DIE FRAUEN 

2005) 

 

Subjekt des Transfers 

Das Individuum. (Feministische Partei DIE FRAUEN 2005) 

 

„ex-post“/“ex-ante“-Grundeinkommen 

Die Grundsicherung wird „ex-post“ ausgezahlt, an diejenigen, die nicht genug Er-

werbseinkommen oder sonstige Sozialleistungen beziehen. (Feministische Partei DIE 

FRAUEN 2005) 

 

Finanzierung 

Die Existenzsichernde Grundsicherung scheint an keine konkrete Finanzierung gebun-

den. 

 

Personenkreis 

Die Grundsicherung wird bezahlt 

• an Kinder nach Alter gestaffelt, 

• an Personen, die an der Erwerbsarbeit gehindert sind, weil sie alt, krank oder 

erwerbsbehindert sind, sich in Ausbildung befinden oder weil sie andere ver-

sorgen, soweit sie aus den vorgenannten Sicherungssystemen keine existenzsi-

chernden Leistungen bekommen, 

• an sonstige Personen, die „aus welchen Gründen auch immer“ keine existenzsi-

chernde Erwerbsarbeit und keine ausreichenden Leistungen aus den Versiche-

rungssystemen (Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung) be-

ziehen. (Feministische Partei DIE FRAUEN 2005) 

 

Verhältnis zum Sozialversicherungs-, Sozialhilfe- und Steuersystem 

Die bestehenden Versicherungssysteme (Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflege-

versicherung) sollen aus- bzw. umgebaut werden, indem auch dort ein striktes lndivi-

dualitätsprinzip eingeführt wird. Außerdem sollen alle „frauendiskriminierenden Elemen-

te der derzeitigen Regelungen“, wie die viel zu geringe Anrechnung von Erziehungszei-



6. Die verschiedenen Modelle im Einzelnen 

6.3 Existenzsichernde Grundsicherung (Feministische Partei DIE FRAUEN) 

 

 68

ten bei der Rentenversicherung, verändert werden. (Feministische Partei DIE FRAUEN 

2005) 

 

Alle Erziehungs-, Betreuungs- und Pflegearbeiten sollen bewertet und mit Geld ange-

messen entlohnt werden, unabhängig davon, ob diese Arbeiten in privaten oder öffent-

lichen Räumen, von Familienangehörigen, Wahlverwandten oder anderen durchgeführt 

werden. (Feministische Partei DIE FRAUEN 2005) 

 

Haus-, Versorgungs- und Pflegearbeit für Dritte (Kinder, Alte, Kranke, Behinderte) soll 

„soweit wie möglich und sinnvoll“ professionalisiert werden, z.B. durch ein flächende-

ckendes Netz von „sehr guten“ Betreuungseinrichtungen. (Feministische Partei DIE 

FRAUEN 2005) 

 

Dynamisierung des Transfers 

Die Grundsicherung soll regelmäßig der Entwicklung der Einkommen aus Erwerbsarbeit 

angepasst werden. (Feministische Partei DIE FRAUEN 2005)  

 

Die Aufwendungen für die Grundsicherung sollen umso geringer werden, je schneller 

der „Umbau der Wirtschaft mit einer Neuschaffung und gerechteren Verteilung der Er-

werbsarbeit sowie der Abbau jedweder Diskriminierung gelingt.“ (Feministische Partei 

DIE FRAUEN 2005) 

 

Dauer des Transfers 

Nicht bekannt. 

 

Transferentzug 

Nicht bekannt. 

 

Institutionelle Ausformung/Verwaltung 

Nicht bekannt. 

 

Arbeitsmarkteffekte 

Die Arbeitszeit soll gesetzlich verkürzt werden. (Feministische Partei DIE FRAUEN 2005) 

Gemeinsam mit einer ausreichenden Grundsicherung soll dies zu neuen Arbeitsplätzen 

in allen Lohnstufen führen. 

 

Lohneffekte 

Die Einkommensunterschiede sollen verringert und die Erwerbsarbeit umverteilt werden 

durch Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich bei unteren Einkommensschichten und 
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ohne Lohnausgleich im oberen Einkommensbereich.33 Da die Grundsicherung quasi be-

dingungslos gezahlt wird, hat sie Mindestlohneffekt – entscheidend wäre die konkrete 

Höhe. 

 

 

6.4. Bedingungsloses Grundeinkommen (BAG-SHI) 

 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Sozialhilfeinitiativen (BAG-SHI) fordert seit 1982 die 

Einführung eines existenzsichernden bedingungslosen Grundeinkommens, auch „Exis-

tenzgeld“ genannt. Sie beruft sich auf das Recht auf Teilhabe am gesellschaftlichen 

Reichtum. (vgl. z.B. BAG-SHI 2000, 137) Das Existenzgeld soll Basis für soziale Kämpfe 

gegen die Agenda 2010, für Nulltarif im öffentlichen Nahverkehr usw. sein, aber auch 

für die Aufhebung der geschlechtshierarchischen Arbeitsteilung und ein anderes Gesell-

schaftsmodell. (Rein 2005) 

 

Höhe (bzw. indirekter Zwang zur Arbeit) 

Das Grundeinkommen umfasst 800 Euro plus „angemessene“ Warmmiete. (Otto 2005, 

43) Es soll Flexibilität garantieren, so dass die Menschen ihre Ausgabenbereiche selbst 

festlegen können (z.B. Kultur, Mobilität, Möbel). (Otto 2005, 43)  

 

Die Höhe des zuletzt im Jahre 2002 errechneten monatlichen Bedarfs von 800 Euro 

setzt sich aus vier „Bedarfssäulen“ (BS) zusammen: 

 

 

 

 

 
33 Lohnausgleich ist ein Begriff, der oft im Zusammenhang mit Arbeitszeitverkürzung oder Arbeitszeitverlän-

gerung auftritt, und scheinbar widersprüchliche Bedeutung hat. Im Zusammenhang mit Arbeitszeitverkürzung 

bedeutet "voller Lohnausgleich": Der Stundenlohn wird so erhöht, dass der Wochenlohn (bzw. Monatslohn 

bzw. Jahreslohn) gleich bleibt. Eine "Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich", etwa von 40 auf 35 

Stunden pro Woche, bedeutet für eineN ArbeiterIn mit einem Wochenlohn von 280 Euro (7 Euro/Stunde, 40 

Stunden), dass er/sie in Zukunft ebenfalls 280 Euro pro Woche (8 Euro/Stunde, 35 Stunden) bekommt. Eine 

entsprechende "Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich" bedeutet, dass der Wochenlohn von 280 (=7x40) 

Euro auf 245 (=7x35) Euro sinkt. 

Im Zusammenhang mit Arbeitszeitverlängerung bedeutet "voller Lohnausgleich": Der Wochenlohn (bzw. Mo-

natslohn, bzw. Jahreslohn) wird so erhöht, dass der Stundenlohn gleich bleibt. Eine "Arbeitszeitverlängerung 

mit vollem Lohnausgleich", etwa von 35 auf 40 Stunden pro Woche, bedeutet für eineN ArbeiterIn mit einem 

Wochenlohn von 280 Euro (8 Euro/Stunde, 35 Stunden), dass er/sie in Zukunft 320 Euro pro Woche (8 Eu-

ro/Stunde, 40 Stunden) bekommt. Eine entsprechende "Arbeitszeitverlängerung ohne Lohnausgleich" bedeu-

tet, dass der Stundenlohn von 8 Euro (280 pro Woche, 35 Stunden) auf 7 Euro (280 pro Woche, 40 Stunden) 

sinkt. (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Lohnausgleich – zuletzt abgerufen am 20. August 2005) 
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Tabelle 3: 

BS1 

 

Täglicher Bedarf inkl. Ernährung 

Energie (Strom, Gas usw.) 

270 Euro 

40 Euro 310 Euro

BS2 Gesundheit 

Krankenversicherung 

20 Euro 

110 Euro 130 Euro

BS3 Soziales (Teilhabe) 

Urlaub 

Mobilität 

110 Euro 

65 Euro 

55 Euro 230 Euro

BS4 Kleidung 

Instandhaltung/Anschaffung Möbel 

80 Euro 

50 Euro 130 Euro

   800 Euro

Quelle: Wolfram Otto 2005 

 

Für die Höhe der Miete fallen folgende Kriterien ins Gewicht: Der kommunale Mietspie-

gel und die „angemessene“ Wohnungsgröße, die je nach BewohnerInnenzahl festgelegt 

und bei unterschreitendem Bedarf reduziert werden soll. Für Wohneigentum werden für 

Instandhaltung und übliche Nebenkosten nur Beträge bis zu der üblichen Mietober-

grenze und Wohnraumgröße anerkannt. (Otto 2005, 43) Der Bundesdurchschnitt der 

Warmmiete wurde für 2002 auf 260 Euro gerechnet. (Otto 2005, 43) 

 

Zwang zur Arbeit 

Nein (Otto 2005, 43) 

 

Bedürftigkeitsprüfung 

Keine (Otto 2005, 43) 

 

Subjekt des Transfers 

Der bzw. die Einzelne. Das Grundeinkommen soll solidarische Lebensformen fördern 

und der Vereinzelung entgegenwirken: Die Einsparungen, die in (Haushalts-) Gemein-

schaften entstehen, werden nicht mit Kürzungen sanktioniert. (Otto 2005, 43) 

 

„ex-post“/“ex-ante“-Grundeinkommen 

Das Existenzgeld ist ein „ex-ante“-Grundeinkommen, es wird bedingungslos an jedeN 

ausgezahlt, „danach“ werden von sämtlichen Einkommen 50% abgezogen. 

 

Finanzierung 

Eine grobe Berechnung „aufgrund der Zahlen des Statistischen Jahrbuchs“ setzt sich 

aus vier Einnahme-Arten zusammen (nach Otto 2005): 
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1. Die 50%ige (so genannte „Take-Half“) Abgabe auf alle Netto-Einkommen, gleich 

welcher Art und Höhe, also auch UnternehmerInnen-Tätigkeit und Vermögensein-

kommen – diese Abgabe ist zweckgebunden und keine Steuer, sie steht dem nor-

malen Staatshaushalt nicht zur Verfügung. (Otto 2005, 44) Es wird für alle die 

Steuerklasse I eingeführt, d.h. jedeR wird als Einzelperson besteuert. Dies soll die 

entscheidende Veränderung bei der Verteilung von oben nach unten mit sich brin-

gen. (Otto 2005, 44) Es sollen vorerst alle Besteuerungen und Abgaben in der jet-

zigen Höhe und Progression erhalten bleiben. (Otto 2005, 44) Trotzdem würden 

2/3 der Bevölkerung hiervon Vorteile oder zumindest keine Nachteile haben. (nach 

Otto 2005, 44) 

2. Umschichtung von u.g. heutigen Sozialtransfers aus Etats der Kommunen, der Län-

der und des Bundes – hinzu kommen Beträge aus Einsparungen bei Bürokratie und 

Verwaltung. (Otto 2005, 44) 

3. Die bisherigen Sozialabgaben von ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen – als 

Variante, die lohnkostenintensive Betriebe entlasten soll, wird anstelle des Arbeit-

geberInnenanteils eine „entsprechend“ neu festgelegte Betriebsertragssteuer vor-

geschlagen, bei der die Sozialabgaben von der Summe her erhalten bleiben müss-

ten, da sie zunächst für die Finanzierung des Konzepts notwendig sind. (Otto 2005, 

44) 

4. Verschiedene Steuermaßnahmen: Die Erbschaftssteuer im Sinne einer 50%igen-

(„Take-Half“)-Abgabe mit „angemessenen“ Freibeträgen in Höhe eines „Eigen-

heims“ (Otto 2005, 44) – diese soll zumindest für die nächsten Jahrzehnte große 

Summen erbringen, außerdem eine (relativ niedrige) Erhöhung der Energiesteuern 

und der Mehrwertsteuer. Bei Subventionseinsparungen soll es summenseitig nicht 

zum „großen Kahlschlag“ kommen, da z.B. gerade für innovative Technologien zu-

sätzliche Subventionen schon lange überfällig wären. (Otto 2005, 44) 

 

Einige bisher nicht eindeutig belegbare, d.h. geschätzte Finanzierungsbeträge kommen 

noch hinzu: 

• Durch die Zunahme des Konsums im unteren Einkommensbereich sei davon 

auszugehen, dass 30% der ausgezahlten Transfers spätestens nach zwölf Mo-

naten über Steuern (ohne Berücksichtigung der Sozialabgaben) in die einzelnen 

Kommunal-, Landes- oder Bundeshaushalte zurückfließen. Dies soll eine zwei-

stellige Milliardensumme bringen. (Otto 2005, 44) 

• Bereiche würden ausgeschöpft, die aufgrund bestehender Gesetzeslücken, z.B. 

bei „Abschreibungen“, Steuervermeidungen oder auch mangelnde Bearbeitung 

z.B. durch die Finanzämter schon seit Jahrzehnten zu steuerlichen Fehleinnah-

men führten. (Otto 2005, 44) 
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• Die Erträge aus einer Betriebsertragssteuer im Sinne einer Wertschöpfungsab-

gabe, einer Zinsertragssteuer und einer angedachte zukünftigen Kapitalex-

portsteuer sollen zur Finanzierung beitragen. (Otto 2005, 44) 

 

Das jährliche Kostenvolumen wird wie folgt berechnet (in DM, die Berechnungen in Eu-

ro sollen in Kürze auf www.existenzgeld.de veröffentlicht werden): 

 

Tabelle 4: 

Existenzgeld jährlich ohne Wohnkosten:  

12 Monate x 1.500 DM x 82 Mio. Wohnbevölkerung 

(ohne Gesetzliche Krankenversicherung) 

 

DM 1.476 Mrd.

(DM 1.279,2 Mrd.)

Wohnkosten Max. DM 350 Mrd.

Gesamt DM 1.826 Mrd.

Quelle: Wolfram Otto 2005 

 

Die Summe der weiter oben genannten vier Einnahmearten beläuft sich auf DM 1.739,3 

Mrd.34, hinzu kommen geschätzte Einnahmen (aus Konsum etc., s.o.) von ca. DM 100 

Mrd., was zusammen DM 1.839,3 Mrd. ergibt. Demgegenüber stehen Ausgaben von 

DM 1.826 Mrd. – das Existenzgeld wäre somit finanziert. (Otto 2005, 45) 

 

Personenkreis 

Das Existenzgeld wird an alle Personen ausgezahlt, die dauerhaft in der BRD leben 

(BAG-SHI 2000, 137), unabhängig von Nationalität, Geschlecht, Alter, Familienstand, 

Ethnie und Aufenthaltsstatus. (Otto 2005, 43) 

 

Verhältnis zum Sozialversicherungs-, Sozialhilfe- und Steuersystem 

Es soll weiterhin „Sonderbedarfe und Beratungshilfen“ geben für Lebenssituationen, in 

denen Menschen eine höhere als vom Existenzgeld gewährleistete finanzielle Zuwen-

dung durch den Staat benötigen. (Otto 2005, 43) Das Existenzgeld soll zunächst fol-

gende Sozialtransfers ersetzen: Sozialhilfe (inkl. Leistungen nach dem Asylbewerberge-

setz), Arbeitslosenhilfe, Kindergeld, Erziehungsgeld, BAföG, Ausbildungsbeihilfen und 

Wohngeld. (Otto 2005, 43) 

 

Dynamisierung des Transfers 

Die Höhe ist aus der „existenziellen Praxis als SozialhilfebezieherInnen und Erwerbslo-

se“ hergeleitet. (Otto 2005, 43) Sie bedarf sowohl „zahlenmäßig als auch inhaltlich“ der 

                                                
34 Eine Aufschlüsselung der Einnahmen findet sich bei Otto 2005, 45 oder auf http://www.archiv-

grundeinkommen.de/otto/otto.pdf – zuletzt abgerufen am 29. August 2005 
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stetigen Fortschreibung und wird weder von einer (europäischen) Armutsdefinition 

noch von einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) abhängig gemacht. (Otto 2005, 43) 

 

Dauer des Transfers 

Unbegrenzt (Blaschke 2005a, 57) 

 

Transferentzug 

Keiner (Blaschke 2005a, 57) 

 

Institutionelle Ausformung/Verwaltung 

Eine Abwicklung über das Finanzamt wäre „nahe liegend“. (Otto 2005, 44) Für andere 

Bedarfe, die sich aus besonderen Lebenslagen ergeben (z.B. Krankheit, Behinderung 

usw.) ist der „Allgemeine Soziale Dienst (ASD)“ zuständig. (BAG-SHI 2000, 137) 

 

Arbeitsmarkteffekte 

Das Arbeitsangebot der Erwerbstätigen wird abnehmen, eine radikale (Erwerbs-) Ar-

beitszeitverkürzung wird durch das Existenzgeld ermöglicht. Das Arbeitsplatzangebot 

für (Erwerbs-) Arbeit suchende Erwerbslose wird erhöht, Arbeitsplatzangebote bzw. Ar-

beitsbedingungen werden sich qualitativ verbessern. (Blaschke 2005a, 58) 

 

Lohneffekte 

Das Existenzgeld hat einen starken Mindestlohneffekt. (Blaschke 2005a, 58) Dieser 

stützt die geforderte Einführung eines Mindestlohnes auf Höhe des Existenzgeldes 

(Blaschke 2005a, 58; Garms 2000, 84) – gerade auch für Teilzeit- und stundenweise 

Arbeit. (Blaschke 2005a, 58) 

 

Bemerkungen 

Das Existenzgeld soll als Mittel zur Aufhebung von „Diskriminierung, von Fremd-

Disziplinierung und Spaltung unterer Einkommensschichten“ dienen. (BAG-SHI 2000, 

137) Es soll untrennbar verbunden sein mit dem Recht auf Erwerbsarbeit bei gesetzlich 

garantiertem Mindestlohn. (BAG-SHI 2000, 137) Die Unterhaltspflicht soll abgeschafft 

werden. (BAG-SHI 2000, 137; Otto 2005, 43) 
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6.5. Soziale Infrastruktur (AG links-netz) 

 

Das Konzept der Sozialen Infrastruktur beschränkt sich nicht auf ein bedingungsloses 

Grundeinkommen für alle, sondern umfasst auch weitere soziale Maßnahmen. Dies soll 

(neben dem praktischen sozialen Wert) die neoliberale ideologische Hegemonie infrage 

stellen und die Verbindung von praktischen Initiativen und Kämpfen mit theoretischen 

Diskussionen befördern. (Hirsch 2004)  

 

Im Zentrum des Konzeptes steht ein „umfassender Ausbau öffentlicher Güter und 

Dienstleistungen, die allen Menschen unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden müs-

sen“. (Hirsch 2004) Diese Soziale Infrastruktur soll z.B. Bildung und Ausbildung, Ge-

sundheitsvorsorge, sowie zu Wohnen und Verkehr umfassen. Ziel dessen ist eine „De-

kommodifizierung“, also die Beseitigung der Warenförmigkeit von Gütern und Dienst-

leistungen, die der gegenwärtigen Privatisierungspolitik entgegenstehen soll. (Hirsch 

2004) 

 

Weiteres Ziel des Konzepts ist es, den Zwang zur Lohnarbeit zu mindern, allerdings 

nicht abzuschaffen, denn „dies würde in der Tat das Ende des Kapitalismus bedeuten. 

So wünschenswert dies wäre, sind die Bedingungen dafür nicht gegeben, und wir ver-

fügen derzeit auch über kein überzeugendes Modell gesellschaftlicher Regulierung, das 

ohne Privateigentum und Marktwirtschaft auskommt.“ (Hirsch 2004) 

 

Statt einer selektiven und gruppenspezifischen Sozialpolitik soll die Entwicklung einer 

gesellschaftlichen Infrastruktur vorangetrieben werden, die ein „vernünftiges gesell-

schaftliches Leben für alle“ möglich machen soll (AG links-netz 2003, 5). Für „aner-

kannte soziale Aktivitäten“ sollen diejenigen institutionellen und materiellen Ressourcen 

mobilisiert und bereitgestellt werden, die von den einzelnen nicht selbst hergestellt 

werden können oder sollen. (AG links-netz 2003, 5) Zu diesen gesellschaftlichen Aktivi-

täten gehört „in erster Linie das Betreiben des eigenen Lebens und die umfassende 

Teilhabe an der Gestaltung der Gesellschaft und ihrer Zukunft“. (AG links-netz 2003, 5) 

Der herkömmliche Begriff der Infrastruktur soll erweitert werden auf all das, was Be-

triebe, Haushalte und Personen nicht auf eigene Kosten organisieren und produzieren 

sollen, also alles, was von Steuern finanziert wird. (AG links-netz 2003, 5) Welche 

Komponenten konkret zur Infrastruktur gehören, ist eine Frage der politischen Aus-

handlung. (AG links-netz 2003, 5) 
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Höhe (bzw. indirekter Zwang zur Arbeit) 

Das Grundeinkommen soll die gesellschaftliche Teilhabe und damit die Nutzung der Inf-

rastruktur ermöglichen. Mit dem Ausbau der entsprechenden kostenlosen Infrastruktur 

(z.B. kostenlose Nahverkehrsmittel) wird das Grundeinkommen entsprechend reduziert. 

(AG links-netz 2003) 

 

Zwang zur Arbeit 

Nein. Unbeliebte und schwere Arbeiten sollen durch ausreichende Bezahlung attraktiv 

werden, (Hirsch 2004) allerdings soll auch freiwillige Arbeit eine große Rolle spielen. 

(AG links-netz 2003, 5) 

 

Bedürftigkeitsprüfung 

Keine. Zuverdienst wird nicht angerechnet, sondern über die „Gewinn-Steuer“ verrech-

net. (AG links-netz 2003, 18) 

 

Subjekt des Transfers 

Das Individuum. (AG links-netz 2003, 6) 

 

„ex-post“/“ex-ante“-Grundeinkommen 

Das Grundeinkommen wird „ex-ante“ ausgezahlt, bei Gutverdienenden soll es über Be-

steuerung zum größten Teil zurückgezahlt werden. (AG links-netz 2003, 8) 

 

Finanzierung 

Die Soziale Infrastruktur soll über eine analog abgestimmte, relativ hohe Gewinn-Steuer 

von wirtschaftlichen Einheiten (Betriebe, Haushalte) finanziert werden. Einkommens-

steuer und Sozialabgaben entfallen. (AG links-netz 2003, 8f) Hierbei sollen sowohl Ab-

schreibung von Betriebsausgaben, Erstellung von Bilanzen und die Bemessung von Ge-

winn, Betriebsvermögen, Produktionskosten und Umweltbelastung möglich sein. (AG 

links-netz 2003, 9f)  

 

Neben Steuern sollen Gebühren, Abgaben und Zölle erhoben werden, die zur sozialen 

Steuerung dienen sollen, indem die Nutzung von bestimmten Verkehrs- bzw. Trans-

portmitteln mit Kosten belegt wird. (AG links-netz 2003, 9) Es müsse allerdings jeweils 

eine Alternative geben, sonst nähere sich das Verfahren „staatlichen Wegelagerei“. (AG 

links-netz 2003, 9) In die Höhe der Steuern und Abgaben sollen auch gesundheitliche 

Aspekte integriert werden, (AG links-netz 2003, 12f) z.B. durch Abgaben auf gesund-

heitsschädliche Drogen, Waffen, Fahrzeuge, Sportgeräte oder Nahrungsmittel („Folge-

kosten-Wahrheit“). (AG links-netz 2003, 14) Riskante Produktionseinrichtungen (wie 
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bspw. Atomkraftwerke oder Chemie-Fabriken) sollen ohne Abschluss einer seriösen 

Versicherung des GAUs35 nicht zugelassen werden.36 (AG links-netz 2003, 12f) 

 

Außerdem wird die drastische Erhöhung von Steuern auf Einkommen und Vermögen, 

Erhöhung der Mehrwertsteuer auf nicht lebensnotwendige oder schädliche Produkte, 

Umschichtung der öffentlichen Haushalte, etwa der Abbau von Subventionen, vorge-

schlagen. (Hirsch 2004) 

 

Personenkreis 

Ausgezahlt wird an alle, unabhängig von Geschlecht, sozialem Status, Erwerbstätigkeit, 

Einkommen und Staatsbürgerschaft. (AG links-netz 2003, 11) Eine völlige (nicht nur 

EU-interne) Lösung von individueller Staatsbürgerschaft würde Druck erzeugen, wichti-

ge Nachbarstaaten zur Teilnahme an dieser Form von Sozialpolitik zu veranlassen. (AG 

links-netz 2003, 19f) 

 

Bei Kindern soll evtl. ein Teil des Grundeinkommens zur späteren Haushalts- oder Be-

triebsgründung an- bzw. zurückgelegt werden. (AG links-netz 2003, 19) 

 

Verhältnis zum Sozialversicherungs-, Sozialhilfe- und Steuersystem 

Das Grundeinkommen würde folgende Sozialleistungen bündeln: Kinder-

geld/Familienbeihilfen aller Art, Ausbildungsgelder, Arbeitslosengeld, Sozialhilfe und Al-

tersgrundversorgung. (AG links-netz 2003, 18) Das existierende System von Sozialhilfe 

und Sozialversicherung würde abgelöst. (Hirsch 2004) Über die Leistungen des Grund-

einkommens hinausgehende Anforderungen wie z.B. höhere Altersrenten wären indivi-

duell und privat zu regeln. (Hirsch 2004) 

 

Zur Sozialen Infrastruktur gehören außerdem (erweiterte) Gesundheitsvorsorge, Pfle-

geeinrichtungen und Kindergärten, Bildungseinrichtungen (u.a. zur Vermittlung grund-

legender Kulturtechniken) und Erziehungsberatung 

 

Dynamisierung des Transfers 

Der Ausbau der Infrastruktur (und damit Höhe des Transfers) und der Anteil an Eigen-

produktion sind von politischen Aushandlungen abhängig. (AG links-netz 2003, 5) 

 

Dauer des Transfers 

Unbegrenzt, das Grundeinkommen ist garantiert. (AG links-netz 2003, 6) 

 
35 GAU = Größter anzunehmender Unfall 
36 Wie bekannt sei, gäbe es mit dieser Auflage keine AKWs. (AG links-netz 2003, 13) 
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Transferentzug 

Keiner, das Grundeinkommen ist garantiert. (AG links-netz 2003, 6) 

 

Institutionelle Ausformung/Verwaltung 

Die Verwaltung von Sozialleistungen soll weitgehend eingespart werden können. (AG 

links-netz 2003, 18) Die Infrastruktur soll so weit als möglich dezentral organisiert sein, 

so dass sie bedarfsnah und von den Beteiligten unmittelbar beinfluss- und kontrollier-

bar gestaltet werden kann. (Hirsch 2004) Die Menschen sollen selber, z.B. im Rahmen 

von Vergütungsfonds, darüber entscheiden, welche Einrichtungen und Dienstleitungen 

sie brauchen. (Hirsch 2004) Dies zielt auf eine grundlegende Transformation der Insti-

tutionen und der herrschenden Form bürokratisch-etatistischer Vergesellschaftung. 

(Hirsch 2004) Auch die warenförmige (private) Herstellung von Infrastruktur sei denk-

bar. (AG links-netz 2003, 5)  

 

Die wirtschaftlichen Einheiten (Haushalte, Betriebe) können Subventionen erhalten, 

wenn sie einen Beitrag zur Infrastruktur-Produktion leisten. (AG links-netz 2003, 10) 

 

Auf mehreren Ebenen soll Infrastruktur organisiert, hergestellt und garantiert werden 

(nach AG links-netz 2003, 6) durch 

1. gesamtstaatliche Wirtschaftspolitik auf einem Sachgebiet (Wohnung, Ernährung, 

Medikamente, Pflege usw.); 

2. lokale oder kommunale Wirtschaftspolitik und lokale Ressourcen der Selbstorgani-

sation (als lokale Einheit von – lockerer – Solidarität und zur Vermittlung zwischen 

Ebene 1 und 4/5); 

3. den Betrieb als Einheit von Solidarität; 

4. den Haushalt bzw. die Familie als selbstorganisierte/vorgefundene Einheit von Soli-

darität; 

5. das Individuum, das mit entsprechenden Ressourcen ausgestattet wird (z.B. Grund-

einkommen). 

 

Da die meisten Menschen den Großteil ihrer Lebenszeit im lokalen Umfeld verbringen 

und auch MigrantInnen sich von einer lokalen Lebensweise zur nächsten bewegen, sei 

die lokale Ebene ein geeigneter Ort, um Infrastruktur für alle zugänglich her- und zur 

Verfügung zu stellen. (AG links-netz 2003, 6) Außerdem könne auf lokaler Ebene die 

wirksamere Form der Sozialpolitik von unten realisiert werden und Selbstorganisation 

sei möglich. (AG links-netz 2003, 6) 
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Über die institutionelle Ausformung/Verwaltung des Grundeinkommens selbst sind kei-

ne Informationen vorhanden. 

 

Arbeitsmarkteffekte 

Ähnlich dem Bedingungslosen Grundeinkommen (BAG-SHI). Durch die Infrastruktur 

würden Arbeitsplätze und Erwerbsmöglichkeiten erhalten und geschaffen werden. 

 

Lohneffekte 

Ähnlich dem Bedingungslosen Grundeinkommen (BAG-SHI).  

 

 

6.6. Grund-Nahrungseinkommen (FIAN) 

 

Das im Folgenden dargelegte Konzept eines weltweiten Grund-Nahrungseinkommens 

(„Basic Food Income“) zur Verhinderung von Hunger unterscheidet sich insofern von 

den bisherigen Modellen, als es – zumindest zuvorderst – nicht den Anspruch hat, Teil-

habe am kulturellen Leben oder am gesellschaftlichen Reichtum zu gewährleisten. Es 

soll „lediglich“ das Menschenrecht auf Freiheit von Hunger und Mangelernährung37 ge-

währleisten, welches vor allem in den armen Ländern oft nicht gesichert ist. Die be-

merkenswerte Besonderheit des Basic Food Income ist, dass es weltweit eingeführt 

werden soll und außerdem die Finanzierung berechnet wurde. (Künnemann 2005) 

 

Höhe (bzw. indirekter Zwang zur Arbeit) 

Als grober Indikator für absolute Armut gilt international die Verfügbarkeit von 1 US-

Dollar in lokaler Kaufkraft pro Tag und Person für die Befriedigung der Lebensbedürf-

nisse. Hiervon können ausschließlich grundlegende Nahrungsbedürfnisse befriedigt 

werden. (Künnemann 2005, 13)  

 

Das Grund-Nahrungseinkommen soll Grundlage für ein Grundeinkommen sein, mit dem 

auch gesellschaftliche Teilhabe finanziert werden kann. (Künnemann 2005, 27) 

 

 

 

 
37 Das Recht auf Nahrung wird u.a. garantiert durch Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrech-

te, Artikel 11 des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, Artikel 6 der Erklä-

rung über den Schutz von Frauen und Kindern im Ausnahmezustand und bei bewaffneten Konflikten und Ar-

tikel 1 der Allgemeinen Erklärung zur endgültigen Beseitigung von Hunger und Mangelernährung. (Künne-

mann 2005, 4) 
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Zwang zur Arbeit 

Das Basic Food Income wird bedingungslos an alle Mitglieder der Gesellschaft ausge-

zahlt. (Künnemann 2005, 4) 

 

Bedürftigkeitsprüfung 

Nein, siehe „Zwang zur Arbeit“. 

 

Subjekt des Transfers 

Das Individuum. (Künnemann 2005, 4) 

 

„ex-post“/“ex-ante“-Grundeinkommen 

Das Grund-Nahrungseinkommen soll „ex-ante“ ausgezahlt werden („Post-Transfer-

Berechnung“), da eine nachträgliche Berechnung schwierig und zu Ungunsten vor allem 

von Frauen ausfiele. (Künnemann 2005, 17) Eine bedingungslose Gewährleistung sei 

effektiver (da keine aufwendige Verwaltung nötig wäre) und effizienter (da kein Raum 

für Beeinflussungen und Fehler sei). (Künnemann 2005, 17)  

 

Zumindest für die Sicherstellung minimaler Nahrungsbedürfnisse sei das „ex-ante“-

Modell unverzichtbar, da Fehler, Versäumnisse oder Verzögerungen tödliche Folgen 

hätten. (Künnemann 2005, 27) 

 

Finanzierung 

Jedes Land soll 1% seines Brutto-Inlandsprodukts (BIP) verwenden, um das Grund-

Nahrungsmittel-Programm im eigenen Land zu decken, die reichen Länder zahlen wei-

tere 0,24%, um diejenigen Länder mitzufinanzieren, deren BIP weniger als 3500 US$ 

Kaufkraft pro Kopf und Jahr (die Hälfte des durchschnittlichen BIP) beträgt. (Künne-

mann 2005, 24f). Zusammengerechnet mit den derzeitigen Entwicklungshilfezahlungen 

wären das noch weniger als die von den OECD-Ländern selbst auferlegten 0,7%. (Kün-

nemann 2005, 25) Das Grund-Nahrungseinkommen könnte durch erhöhte Mehrwert- 

und Verbrauchssteuern auf Luxusartikel finanziert werden. (Künnemann 2005, 17) 

 

Personenkreis 

Alle Mitglieder der (Welt-)Gesellschaft. (Künnemann 2005, 4) 

 

Verhältnis zum Sozialversicherungs-, Sozialhilfe- und Steuersystem 

Unbekannt, im schlechten Fall je nach Land unterschiedlich. 
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Dynamisierung des Transfers 

Die Höhe des Grund-Nahrungseinkommens wird nicht der absoluten Armutsgrenze (1 

US$ Kaufkraft-Equivalent pro Person und Tag) angeglichen, sondern soll „lediglich“ das 

Verhungern verhindern, d.h. drei einfachste Mahlzeiten garantieren. Die Höhe des 

Grund-Nahrungseinkommens wird anhand der Anzahl von unter der absoluten Armuts-

grenze lebenden Menschen eines Landes errechnet. Je mehr Menschen unter dieser 

Grenze liegen, desto niedriger ist der Transfer. Z.B. läge in Sambia, dem Land mit der 

höchsten Armutsrate (70%), die Höhe bei 0,3 US$ Kaufkraft-Equivalent pro Person und 

Tag. Bei einer Armutsrate von 40% würde der Transfer 0,5US$ Kaufkraft-Equivalent 

pro Person und Tag betragen, bei 20% wären es 0,7US$ Kaufkraft-Equivalent pro Per-

son und Tag. Länder, in denen die Armutsrate unter 10% liegt, würden den Transfer 

von 1US$ Kaufkraft-Equivalent pro Person und Tag garantieren. (Künnemann 2005, 25) 

 

Dauer des Transfers 

Unbegrenzt. 

 

Transferentzug 

Nein. 

 

Institutionelle Ausformung/Verwaltung 

Da monetäre (geldförmige) Hilfe allein häufig nicht den Zugang zu Essen garantieren 

kann, müssten auch lokale Nahrungsquellen (Lager oder Felder) vorhanden sein, (Kün-

nemann 2005, 4) den EmpfängerInnen muss also sowohl physischer als auch wirt-

schaftlicher Zugang ermöglicht werden. (Künnemann 2005, 8) In Ländern, in denen 

nicht alle Zielgruppen Bank-Konten haben, soll die Unterstützung über „andere ange-

messene Vertriebsstellen“ ausgezahlt werden. (Künnemann 2005, 23) 

 

Arbeitsmarkteffekte 

Es ist davon auszugehen, dass ein Grund-Nahrungseinkommen im globalen Süden star-

ke Effekte haben wird. Da die Menschen nicht mehr gezwungen wären, unterbezahlte 

und harte Jobs anzunehmen (die nicht zur Ernährung reichen), ist von einer starken 

Verbesserung der Arbeitsplatzqualität auszugehen.  

In den Industrieländern mit fortgeschritteneren sozialen Sicherungssystemen wird das 

Grund-Nahrungseinkommen vermutlich kaum bemerkbar sein. 

 

Lohneffekte 

In armen Ländern wird die Möglichkeit, unterbezahlte Arbeit zu verweigern, vermutlich 

zu einem Lohnanstieg führen. Dies gilt (wie auch bei den Arbeitsmarkteffekten) nur, 
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wenn nicht nationale Regelungen z.B. zur Arbeit verpflichten oder unvorteilhafte An-

rechnungsverfahren festgelegt werden. 

 

Bemerkungen 

In einem regionalen Pilotprojekt für von Armut und HIV/Aids besonders betroffene Fa-

milien in Sambia stellte sich heraus, dass die monetäre/geldförmige Unterstützung 

(„Social Cash Transfer“) gegenüber der Unterstützung in Gütern (z.B. Lebensmitteln) 

den deutlichen Vorteil hat, dass Familien selber die Entscheidung über die Verwendung 

des Geldes treffen können. Hat z.B. Nahrung mal nicht erste Priorität, können sie im 

Winter die Zuwendung auch für warme Kleidung oder Decken nutzen. Dieses Pilotpro-

jekt wurde gemeinsam mit dem sambischen Sozialministerium konzipiert und durchge-

führt und zeichnet sich u.a. dadurch aus, dass die Entscheidungen über die Verteilung 

der Gelder in partizipatorischen Prozessen auf Dorfebene gefunden werden. (Schubert 

2004, 4 ff) Der Erfolg des Projekts weckte großes Interesse bei der internationalen Ge-

bergemeinschaft. (Schubert 2005, 24) 

  

Nach FIAN sei ein Grund-Nahrungseinkommen als unmittelbares Instrument gegen die 

Unterdrückung und Ausbeutung von Frauen von großer Bedeutung. (Künnemann 2005, 

5) Da diese meist mit der Betreuung von Kindern, Alten und Kranken beschäftigt seien, 

können sie nicht genug Geld für die Nahrung erwirtschaften. (Künnemann 2005, 21) 

Außerdem wäre für sie die mit traditioneller Sozialleistung verbundene Bürokratie ein 

großes Hemmnis, diese überhaupt zu beanspruchen. (Künnemann 2005, 21) 
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6.7. Weitere Konzeptionen  

 

In diesem Kapitel sollen weitere Ansätze zu Grundsicherung knapp umrissen werden. 

Neben den Standpunkten einiger Parteien, werden auch bekannte und/oder relevante 

Vorstöße kurz beschrieben. Weitere Konzepte werden bei (2005a) ausführlich darge-

legt.38  

 

6.7.1. Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 

 

Die SPD hat bisher kein konkretes Konzept für eine allgemeine Grundsicherung vorge-

legt (siehe z.B. Garms 2000), mit den Hartz-IV-Gesetzen (siehe Kapitel 6.1: „Arbeitslo-

sengeld II (nach SGB II)“) hat sie jedoch aussagekräftige Fakten geschaffen. In ihrem 

„Wahlmanifest“ für die Bundestagswahlen 2005 ist keine Richtungsänderung erkennbar 

– unter Punkt „2. Wir wollen mehr Arbeit schaffen und weniger Arbeitslosigkeit haben 

in Deutschland“ werden folgende Punkte proklamiert: „Arbeit sichert Lebensunterhalt“ 

und „Arbeit ist Teilhabe an der Gesellschaft“. Des Weiteren sollen die „Job-Center“ mit 

„mehr Kompetenzen und Freiräumen“ ausgestattet werden, um „Arbeitsuchende noch 

besser vermitteln und qualifizieren zu können“. (SPD 2005, 28) Für ein existenzsichern-

des Grundeinkommen bzw. eine Entkopplung von Arbeit und Einkommen sprechen die-

se Forderungen nicht, eher im Gegenteil.  

 

6.7.2. Bündnis90/Die Grünen 

 

Die Positionen der Bündnisgrünen in Bezug auf Grundsicherung gehen weit auseinan-

der: Während in den 1980er Jahren noch 1200 DM plus Wohngeld und Individualprinzip 

diskutiert wurden (vgl. Garms 2000, 81), stellt sich der Beschluss der Bundesdelegier-

tenkonferenz vom 21. Juni 2005 hinter die Hartz-Gesetze und will diese lediglich nach-

bessern: Es soll mehr Zuverdienst möglich sein und die Zumutbarkeitsregelungen sollen 

gelockert werden. (Bündnis90/Die Grünen 2005, 9;  Netzzeitung vom 13. Juni 2005). 

Die zusätzlich geplante Erhöhung der Leistungen soll durch Streichung von „überflüssi-

gen Subventionen“, die stärkere Einbeziehung von Spitzeneinkommen und Konzernge-

winnen finanziert werden, Steuerschlupflöcher bzw. -ausnahmen sollen abgeschafft, 

 
38 Diese sind: Soziale Mindestsicherung (ÖTV), Bürgergeld (Mitschke), Grundsicherung in der Bürgerversiche-

rung (Opielka), Bedarfsorientierte Grundsicherung (DPWV), Bedarfsunabhängiges Grundeinkommen (KAB), 

Mindesteinkommen (Euromärsche), Transfergrenzen-Modell (Pelzer/Fischer) 
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und auch auf europäischer Ebene soll gegen Steuerflucht vorgegangen werden. (Bünd-

nis90/Die Grünen 2005, 8) Die Grundsicherung soll „für jedermann, der rechtmäßig in 

diesem Land lebt“ gewährleistet werden. (Netzeitung vom 13. Juni 2005) 

 

Bemerkenswerterweise sollen z.B. privatwirtschaftlich organisierte sog. „Integrations-

firmen“ für „neue sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse in Über-

gangsarbeitsmärkten zwischen erstem und zweitem Arbeitsmarkt“ geschaffen werden. 

(Bündnis90/Die Grünen 2005, 16) In diese sollen TransferempfängerInnen „ihre bishe-

rigen staatlichen Transferleistungen, wie das Arbeitslosengeld II, einbringen und erhal-

ten im Gegenzug ein tariflich entlohntes Beschäftigungsverhältnis“. (Bündnis90/Die 

Grünen 2005, 16) Die steuerfinanzierte Grundsicherung soll folglich als Subvention an 

das Unternehmen abgegeben werden, damit dieses einen Tariflohn zahlt.  

 

Für die Beseitigung der Arbeitslosigkeit wird in erster Linie die Reduzierung der Arbeits-

zeit bei anteiligem Lohnverzicht vorgeschlagen, auch wenn „es in den unteren Lohn-

gruppen keinen Spielraum für solche Lösungen gibt“. (Bündnis90/Die Grünen 2005, 16) 

Die Bündnisgrünen haben auch explizit die „Senkung der Lohnnebenkosten im unteren 

Einkommensbereich“ in ihrem Programm stehen, (Bündnis90/Die Grünen 2005, 8) was 

eine Ausweitung des Niedriglohnsektors und damit fallende Löhne zur Folge hätte. 

 

6.7.3. Linkspartei.PDS 

 

Laut Entwurf39 des Wahlprogramms will die Linkspartei.PDS ebenfalls das ALG II auf-

bessern, allerdings ehrgeiziger als die Grünen: Die Höhe soll auf 50% des Durch-

schnittseinkommens („nicht weniger als 750 Euro“) angehoben werden, in einem ersten 

Schritt auf 400 Euro in Ost und West. Außerdem sollen höhere Freibeträge bei Zuver-

dienst sowie niedrigere Anrechnung von Vermögen („vor allem zur Altersvorsorge“) und 

Partnereinkommen eingeführt werden. (Linkspartei.PDS 2005) 

 

6.7.4. Kronberger Kreis 

 

Der „Bürgersteuer“-Entwurf des CDU-nahen (Sauer 1999, 28) „Kronberger Kreises“ (so 

die Bezeichnung des wissenschaftlichen Beirats der „Stiftung Marktwirtschaft“) spricht 

sich schon 1986 für ein Modell der Negativen Einkommensteuer aus, bei dem 50% des 

zusätzlichen Einkommens auf das „Basisgeld“ angerechnet werden. (Kronberger Kreis 
 

39 Der vorliegende Entwurf des Wahlprogramms wurde vom Parteivorstand der Linkspartei. PDS am 16. Juli 

2005 beschlossen. 
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1986) Er beruft sich zur Höhe des „Basisgeldes“ auf die Berechnungen von Joachim 

Mitschke, die einen Betrag knapp unterhalb des Sozialhilfeniveaus bedeuten. (Kronber-

ger Kreis 1986) Der Kronberger Kreis plante sämtliche direkte Steuern – also Einkom-

men-, Vermögen-, Körperschaft-, Erbschaft- und Schenkungssteuer - in einer einheitli-

chen Einkommensteuer aufgehen zu lassen. (Kronberger Kreis 1986) In diese einheitli-

che „Bürgersteuer“ sollten auch alle staatlichen Maßnahmen der „personellen Umvertei-

lung“ integriert werden: Neben dem Prinzip der Negativen Einkommensteuer sollte die 

sog. Konsum- oder Ausgabensteuer eingeführt werden: Besteuert werden sollte nicht 

wie heute das „Periodeneinkommen“ (Kronberger Kreis 1986), sondern das Lebensein-

kommen. Letzteres schlage sich entweder als Konsum oder als Erhöhung des Vermö-

gens zu Buche. Der laufenden Besteuerung unterlägen nur die verkonsumierten Ein-

kommensbeträge, während das angesammelte Vermögen erst nach Lebensende mit 

dem gleichen Steuertarif besteuert werden sollte. Die dritte Idee war die der Teilhaber-

steuer. Die Einkommen juristischer Personen werden grundsätzlich in die Steuerpflicht 

ihrer Eigentümer einbezogen. (Kronberger Kreis 1986) 

 

Die einheitliche Einkommensteuer soll „einfacher und gerechter“ als das „Konglomerat 

von Steuern und Transferzahlungen“ sein und außerdem „außerordentliche wirtschaftli-

che Entwicklungskräfte“ freisetzen. (Kronberger Kreis 1986) 

 

6.7.5. Diskussionsstand in attac Deutschland 

In attac Deutschland ist die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen 

kein Konsens. Eine Minderheit hält sie für eine gefährliche kontraproduktive Zielset-

zung, die die Sozialversicherung gefährdet (oder abschafft) und eine Spaltung der Ge-

sellschaft durch ein Grundeinkommen für unabwendbar (zur Debatte siehe attac 

Deutschland 2005). Der derzeitige Konsens besteht darin, dass jedeR das Menschen-

recht auf gesellschaftliche Teilhabe hat, und auch ohne Arbeit leben können muss. Un-

einig ist mensch sich in der Frage, ob diese Grundsicherung bedarfsgeprüft vergeben 

werden soll. (Rätz/Paternoga/Steinbach 2005, 82) 

 

Die Aktivitäten zur sozialen Sicherung sind bei attac D in der (Bundes-)Arbeitsgruppe 

„Es ist genug für alle da“ gebündelt. Konsens dieser AG ist das Ziel der Durchsetzung 

sozialer Rechte im globalen Maßstab (Rätz/Paternoga/Steinbach 2005, 82) als Antwort 

auf die ebenfalls globale Ausbreitung unsicherer Lebensverhältnisse ("Prekarität"). Die 

Forderung nach einem die gesellschaftliche Teilhabe sichernden bedingungslosen 

Grundeinkommen ("Existenzgeld") diene ganz wesentlich dazu, die ideologische Ausei-

nandersetzung mit der neoliberalen Marktlogik aufzunehmen. Außerdem sollen Überle-
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gungen angestrengt werden, wie dieses praktisch umgesetzt werden könnte. 

(Rätz/Paternoga/Steinbach 2005, 82) 

 

6.7.6. Freiheit statt Vollbeschäftigung 

 

Die Initiative „Freiheit statt Vollbeschäftigung“ fordert ein bedingungsloses Grundein-

kommen als Bürgerrecht auf Teilhabe am Gesellschaftlichen Wohlstand. Das Grundein-

kommen schaffe Freiheit und Verantwortung, Innovation und Muße, Leistung und An-

erkennung. Es stärke die Wirtschaft (sozial motivierte Subventionen könnten abgebaut 

werden, der fortschreitenden Automation folgende Rationalisierungen wären sozialver-

träglich) und die Familien (da die Kinder nicht mehr wegen Berufstätigkeit an Betreu-

ungseinrichtungen abgegeben werden müssten) und baue Bürokratie und hemmende 

Kontrolle ab. (Heckel/Liebermann 2004)  

 

Die Finanzierung könne und solle erst dann festgelegt werden, wenn in einem politi-

schen Diskussionsprozess entschieden wurde, wie hoch das bedingungslose Grundein-

kommen sein sollte. (Heckel/Liebermann 2004) 

 

Das bedingungslose Grundeinkommen wird als Wertschöpfungsdividende bezeichnet. 

Da die Wertschöpfung auf Grundlage der kulturellen und technologischen Leistungen 

vergangener Generationen beruhe, sei ein Grundeinkommen als ein jeder und jedem 

zustehendes politisch-kulturelles Erbe zu betrachten. (Heckel/Liebermann 2004) 

 

6.7.7. 1000-für-Alle (PDS Sachsen) 

 

Die PDS Sachsen führt derzeit die Kampagne „1000-für-alle“ durch, deren Forderung 

(1000 Euro für alle) aber nicht im Wahlprogramm zu finden ist. (PDS Sachsen 2004) 

Der Zwang zur Arbeit sowie Bedürftigkeitsprüfungen sollen abgeschafft werden. (Kip-

ping 2004) 

 

In welche Richtung die Finanzierungspläne gehen, lässt das Wahlprogramm vermuten: 

Unternehmen sollen zur Finanzierung der Solidarsysteme herangezogen werden auf 

Grund ihrer Wertschöpfung und nicht ihrer Bruttolohnsumme, da sonst Unternehmen 

mit vielen Beschäftigte bestraft würden. (PDS Sachsen 2004, 9) Die Vermögensteuer 

soll wieder eingeführt, Erbschafts- und Schenkungssteuer reformiert, ein progressiver 

Körperschaftssteuersatz eingeführt, Steuervergünstigungen für Konzerne, Banken und 

Versicherungen abgebaut, die Steuerbefreiung für Veräußerungsgewinne von Kapital-
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gesellschaften zurückgenommen, eine Umsatzsteuer auf Wertpapierumsätze einge-

führt, der Spitzensteuersatz von 2004 beibehalten/wiedereingeführt, das Ehegatten-

splitting abgeschafft und Steuerhinterziehung und Steuerverkürzung verstärkt bekämpft 

werden. (PDS Sachsen 2004, 17f) Da mit Hartz IV die Kosten für die Kommunen stei-

gen würden, (PDS Sachsen 2004, 15) soll auf kommunaler Ebene die Gewerbesteuer 

modernisiert und die Anteile an der Einkommenssteuer erhöht werden, der Finanzaus-

gleich zwischen Land und Kommunen soll „gerechter“ werden. (PDS Sachsen 2004, 16) 

 

Zusätzlich wird eine Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich vorgeschlagen und Unter-

nehmen, die nicht ausbilden, sollen eine Ausbildungsplatzumlage zahlen. (PDS Sachsen 

2004, 6) Bei Förderungen sollen soziale Kriterien wie z.B. Maßnahmen zur Gleichstel-

lung, Beschäftigung von Menschen mit Behinderung, Zahlung von Tariflohn oder Schaf-

fung familienfreundlicher Arbeitsbedingungen berücksichtigt werden. (PDS Sachsen 

2004, 6f) "Öffentliche Beschäftigung" soll soziale, kulturelle und ökologische Aufgaben 

erfüllen. (PDS Sachsen 2004, 7) 

 

Außerdem sollen staatliche soziale Einrichtungen (oder auch soziale Infrastruktur) aus-

gebaut werden: private Krankenkassen sollen (außer für Zusatzleistungen) abgeschafft 

werden, (PDS Sachsen 2004, 8) öffentliche Gesundheitsvorsorge soll stark ausgeweitet 

werden, (PDS Sachsen 2004, 9) Frauen- und Kinderschutzhäusern soll eine Regelfinan-

zierung zukommen. (PDS Sachsen 2004, 9) Kostenlose Bildung und Kinderbetreuung, 

sowie der Ausbau beider Bereiche wird angestrebt. (PDS Sachsen 2004, 10) In (zu-

nächst armen) Stadtteilen sollen Wohngebietstreffs, Seniorenclubs, Sporteinrichtungen, 

Jugendclubs u.a. eingerichtet werden. (PDS Sachsen 2004, 14f)  

 

Die Schulen sollen demokratisiert werden, (PDS Sachsen 2004, 12) die Verfahren für 

Volksbegehren sollen erleichtert (PDS Sachsen 2004, 13) und die Mitbestimmung auf 

kommunaler Ebene soll durch die Einrichtung einer „Kommunalkammer“ und eines 

„Bürgerhaushalts“ ermöglicht werden. (PDS Sachsen 2004, 16) In Bezug auf Gleichstel-

lungspolitik werden Quotenregelungen und die Kompetenzerweiterung von Frauen- und 

Gleichstellungsbeauftragten gefordert. (PDS Sachsen 2004, 13)  
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7. Fazit 

 

Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass die Forderung nach „allgemeiner Grundsiche-

rung“ oder „Grundeinkommen“ sich mit verschiedensten Inhalte und Bedingungen ver-

knüpfen lässt, es aber ebenso möglich ist, viele Inhalte und Bedingungen wegzulassen. 

Die Formel selbst ist erstmal leer – vor allem hinsichtlich einer gesellschaftsverändern-

den oder gar geschlechtsspezifischen Perspektive. Sie muss mit weitergehenden ge-

haltvollen politischen Zielen verkoppelt werden, um die Chancen für weiterreichende 

Veränderungen zu verbessern. 

 

Um zu verstehen, welche Ergänzungen nötig sein könnten, soll zuerst noch einmal ein 

kurzer Blick auf die negativen Beispiele geworfen werden: Das „ALG II“ sowie auch das 

von der FDP geplante „Liberale Bürgergeld“ liegen in ihrer Höhe so niedrig, dass sie 

nicht das soziokulturelle Existenzminimum sichern; sie verletzen damit das von 148 

Staaten im UNO-Sozialpakt ratifizierte soziale Grundrecht „eines jeden auf einen ange-

messenen Lebensstandard für sich und seine Familie […], einschließlich ausreichender 

Ernährung, Bekleidung und Unterbringung, sowie auf eine stetige Verbesserung der 

Lebensbedingungen.“40 Dem entsprechend wurde die BRD im Jahre 2001 vom UN-

Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte gerügt.41

 

Aber nicht nur wegen der geringen Höhe der Transferzahlungen sind diese beiden Mo-

delle als unangemessen zu bezeichnen, sondern auch wegen folgender Implementie-

rungen: 

 

 
40 Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, Artikel 11 

http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/infoservice/download/pdf/mr/sozialpakt.pdf 
41 „Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass das System der sozialen Sicherung nach seiner Reform und das in 

einem Reformprozess befindliche Rentensystem des Vertragsstaats die Bedürfnisse von Familien, Frauen, äl-

teren Menschen und der benachteiligteren Gruppen der Gesellschaft nicht ausreichend berücksichtigen. Der 

Ausschuss bemerkt, dass die Rentenreform noch nicht abgeschlossen ist, dass das Bundesverfassungsgericht 

jedoch kürzlich auf die potenzielle Benachteiligung von Familien in dem konzipierten System hingewiesen hat. 

[…]Der Ausschuss erneuert seine Besorgnis darüber, dass der Vertragsstaat noch keine Definition des Beg-

riffs Armut bzw. eine Armutsgrenze festgelegt hat. Der Ausschuss ist besonders besorgt darüber, dass die 

Sozialhilfeleistungen, die arme und sozial ausgegrenzte Menschen wie Alleinerziehende, Studenten sowie be-

hinderte Rentner im Rahmen des Bundessozialhilfegesetz erhalten, für einen angemessenen Lebensstandard 

nicht ausreichen.“ (UNO 2001, Punkt 23 und 27: http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/infoservice/ 

download/pdf/mr/comm_wirtsch.pdf – zuletzt abgerufen am 29. August 2005) 
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1. Der dem Bedarfsprinzip zugrunde gelegte Individualisierungsgrundsatz (d.h. keine 

Pauschalisierungen bestimmter Leistungen, sondern Leistungen nach individuellem 

Bedarf) kann wegen damit verbundenen Ausforschungen und Kontrolle zum tiefen 

Eindringen in die Privatsphäre, zur Gängelung und entwürdigender Behandlung der 

Anspruchsberechtigten führen; gläserne, unmündige BürgerInnen werden geschaf-

fen. 

2. Durch die gesetzlich verankerte Konstruktion des Transfersubjekts als Bedarfsge-

meinschaft/Haushalt und nicht als individuelles Subjekt werden die Bedürftigen von 

den Mitgliedern der Bedarfsgemeinschaft abhängig gemacht (insbesondere Frauen 

von Männern). Soziale Isolation von Transfer-EmpfängerInnen kann die Folge sein. 

3. Arbeitspflicht und –zwang: Die Arbeitspflicht verletzt das menschenrechtliche und 

grundgesetzliche Recht auf Arbeit und das Verbot des Arbeitszwanges42. Sie führt 

außerdem dazu, dass ALG-II-EmpfängerInnen in entrechtete, ungeschützte Be-

schäftigungsverhältnisse und in Armutsarbeit zu drängen. 

 

Mit Hilfe von Bedürftigkeitsprüfungen und Transferzahlungen unterhalb der Armuts-

grenze wird eine möglichst kostenarme, repressive und Niedriglohn-subventionierende 

Umgestaltung des ohnehin unzureichenden Sozialsystems bezweckt . 

 

Da die strukturelle Massenarbeitslosigkeit aber in absehbarer Zeit nicht überwindbar er-

scheint, soll das Recht auf Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum auch unabhängig 

von Erwerbsarbeit garantiert werden – das Einkommen soll von der (Erwerbs-)Arbeit 

entkoppelt werden. 

 

Diesem kann eine bedingungslose allgemeine Grundsicherung nachkommen, da sie Be-

darfsprüfungen (und die damit verbundene bürokratische Verwaltung ebenso wie Miss-

brauchsmöglichkeiten), Haushaltsabhängigkeit und Arbeitszwang ausschließt. Sie steht 

allen gleichmäßig und individuell zu, ein Grundeinkommen wird allen in gleicher Höhe 

ausgezahlt (die höheren Einkommens- bzw. Steuerklassen könnten das Geld über Steu-

ern zurückzahlen). Es würde auch das Problem lösen, dass (wie derzeit) eine große An-

zahl von anspruchsberechtigten BürgerInnen ihren Anspruch nicht oder nur teilweise 

geltend macht.43 Ursachen dafür sind u.a. fehlende oder falsche Informationen über 

 
42 siehe Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (Art. 23), Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale 

und kulturelle Rechte (Teil III, Art. 6), Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte (Teil III, 

Art. 8), ILO-Übereinkommen über Zwangs- oder Pflichtarbeit, 1930 (Art. 1.1, 2.2, 4.1, 6, 9, 11), ILO-

Übereinkommen über die Abschaffung von Zwangsarbeit, 1957 (Art. 1.1), Konvention zum Schutze der Men-

schenrechte und Grundfreiheiten (Art. 4), Europäische Sozialcharta (Teil I, Art. 1) sowie das Grundgesetz der 

Bundesrepublik Deutschland (Art. 12). Genaueres hierzu bei Blaschke 2005c. 
43 Auf 100 SozialhilfeempfängerInnen kamen zusätzlich 234 verdeckte Arme. (Vgl. Blaschke 2005a) 
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Ansprüche, Intransparenz des Leistungssystems, Angst vor Stigmatisierung und Diskri-

minierungen beim Leistungsbezug (Arbeitszwang, Ausforschungen und Kontrolle der 

Privatsphäre). 

 

Vor dem Hintergrund dieser Folgen von bedarfsgeprüfter Grundsicherung wird allge-

meine Grundsicherung diskutiert, und zwar vor allem in zwei technische Varianten: Das 

Prinzip der negativen (Einkommens-) Steuer (z.B. das „Liberale Bürgergeld“ der FDP) 

und das Grundeinkommens-Prinzip. In der sich technisch unterscheidenden Verrech-

nung dieser beiden Varianten liegen aber entgegen der weit verbreiteten Annahme 

nicht die relevanten sozialpolitischen Unterscheide der verschiedenen Konzepte. Denn 

sowohl beim Grundeinkommen als auch bei der Negativ(en Einkommens)steuer muss 

hinzuverdientes Einkommen angerechnet bzw. versteuert werden. Um dabei das Lot 

zwischen Arbeitsanreiz und Armutsverhinderung zu finden, folgt in beiden Fällen eine 

relativ komplizierte Rechnung.44 Der Vorteil eines „im Voraus“ gezahlten Grundein-

kommens wäre, dass sich Fehler und Verzögerungen bei der Verrechnung nicht zu Un-

gunsten der BürgerInnen auswirken würden.  

 

Der eigentliche Unterschied der beiden Varianten liegt darin. dass eine Negative (Ein-

kommen-)Steuer sich mit ihren Prinzipien problemlos in die neoliberale (Leistungs-) I-

deologie einfügt, während Grundeinkommen bzw. Soziale Infrastruktur einen Bewusst-

seinswandel voraussetzen: Jeder und jedem wird – unabhängig von Leis-

tung(sbereitschaft) und Nutzen für die Gesellschaft – das Recht auf Teilhabe am gesell-

schaftlichen Reichtum und Leben gewährt. Die beiden Konzepte repräsentieren damit 

also zwei völlig unterschiedliche Gesellschaftsformen 

 

Viel entscheidender als die technische Variante ist die individuelle Höhe, denn ab wel-

chem Niveau die Grundsicherung „ausreichend“, „angemessen“ oder „existenzsichernd“ 

ist, hängt von vielen Faktoren ab, z.B. ob es von (Ehe-)Partnern und Verwandten un-

abhängig ist, ob die Mietkosten ganz, pauschal oder gar nicht übernommen werden, ob 

Kindererziehung, Bildung, Krankenversicherung, Mobilität usw. Extrakosten verursa-

chen. Das Grundeinkommen muss in jedem Fall höher sein als das heutige Arbeitslo-

sengeld II45 und könnte je nach Ausbau einer sozialen Infrastruktur angepasst werden. 

 

Ein wichtiger Effekt von hoher Grundsicherung wird vermutlich sein, dass Unternehme-

rInnen benötigte Arbeitskraft stärker durch das Angebot von interessanter, sinnvoller 
 

44 Das Modell der Negativ(en Einkommens)steuer kann also das Versprechen eines einfachen und durchsich-

tigen Steuersystems nicht halten. (Siehe z.B. Büchele/Wohlgenannt 1985, 134f) 
45 Die doppelte ALG-II-Regelleistung (plus Miete und Heizung) entspräche ungefähr der Höhe der EU-

Armutsgrenze für einen Single-Haushalt. 
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Arbeit anwerben müssen. Gleichzeitig ist mit einer Existenzgründungs- und Innovati-

onswelle zu rechnen, da die Arbeitenden sich den Job nicht mehr vorrangig nach der 

Bezahlung, sondern nach ihren Interessen und Zielen auswählen könnten.46  

 

Andererseits könnte, da entsprechend ausgestaltete Grundeinkommen als Lohnsubven-

tionierung wirken könnten, auch ein Druck auf die Löhne und auf den Arbeitsmarkt ins-

gesamt ausgehen. Da bei einem hohen Grundeinkommen der Arbeitszwang aber ge-

mildert würde und schlecht bezahlte Arbeit ohne existenzielles Risiko verweigert (oder 

bestreikt) werden könnte, sollte dies den bisher und später genannten Vorteilen unter-

geordnet werden.  

 

Es hat sich gezeigt, dass eine bedingungslose allgemeine Grundsicherung, die in aus-

reichender Höhe gewährleistet wird (z.B. die Modelle „Bedingungsloses Grundeinkom-

men“, „Soziale Infrastruktur“ sowie die „1000-für-Alle“-Kampagne), enormes Emanzipa-

tionspotential bietet. Eine materielle Grundversorgung könnte es möglich machen, dass 

autonom entscheidende Individuen in solidarischen Gemeinschaften leben. 

 

Ein ausreichendes Grundeinkommen bietet die Möglichkeit, sich die praktische Umset-

zung der Befreiung von der Lohnarbeit vorzustellen. Bezahlte Arbeit müsste dann nicht 

mehr die wichtigste Lebensbeschäftigung und Quelle von sozialer Identität und Zuge-

hörigkeit sein. 

 

Das Recht auf (Grund-) Einkommen darf jedoch keinesfalls das Recht auf (Erwerbs-) 

Arbeit ablösen, sondern muss es ergänzen. D.h., dass zwar keine Pflicht zur Arbeit be-

steht, wohl aber ein Recht darauf. Daraus soll sich eine Arbeitsumverteilung (Arbeits-

zeitverkürzung) und Steigerung der Arbeitsqualität (Verweigerung von unbeliebter bzw. 

unterbezahlter Erwerbsarbeit ist möglich) ergeben. Außerdem soll eine – infolge der 

sich reduzierenden Arbeitsplätze – drohende weitere Spaltung der Gesellschaft in Arbei-

tende und Nicht-Arbeitende verhindert werden 

 

Mit der Formel „Entkopplung von Einkommen und Arbeit“ wird lediglich eine Kritik der 

Lohnarbeit formuliert, während z.B. die Hausarbeit gleichzeitig verdeckt wird. Sie wird 

dadurch dem autonomen Sektor zugewiesen, der dann nach der Vorstellung einiger 

 
46 Ein Gedankenspiel: Dies könnte auch in den Führungsebenen von Unternehmen zu einer Veränderung der 

Werte führen: Wer nicht aus Geldgier, sondern aus Interesse im Management sitzt, würde vermutlich nicht 

alles in die Tat umsetzen, was die GeldgeberInnen (Eigentümer, AktienbesitzerInnen u.ä.) fordern (z.B. 

Lohnkürzungen, Kündigungen, menschenunwürdige Arbeitsbedingungen etc.). Diejenigen die bisher aus Ehr-

geiz zum Reichtum in Chefetagen gelandet sind, könnten zukünftig z.B. bei Abfallentsorgungsunternehmen 

zu Wohlstand kommen. 
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Protagonisten quasi von selbst voluntaristisch umstrukturiert wird. An dieser Stelle wird 

deutlich, dass die Forderung nach einem Grundeinkommen nur Anfang einer umfas-

senden Gesellschaftsveränderung sein kann. Eine konzeptionelle Eingliederung dieser 

Notwendigkeit in das System des Grundeinkommens versucht z.B. die „Soziale Infra-

struktur“. 

 

Vor dem Hintergrund, dass ein Grundeinkommen alleine noch keine solidarische Welt 

schafft, sondern lediglich die Grundlage dafür bietet, wurde das Konzept der sozialen 

Infrastruktur entwickelt. Es geht über jene Konzepte hinaus, die in der Auszahlung ei-

nes Grundeinkommens nicht nur eine notwendige materielle Absicherung und Grundla-

ge für weiterreichende Veränderungen sehen, sondern schon den Garanten für eine so-

lidarische Gesellschaft und die dafür notwendige Bewusstseinsveränderung. Da es 

durchaus denkbar ist, dass ein Grundeinkommen gegenteilig, also individualisierend 

wirkt, soll die Soziale Infrastruktur ein erster Schritt zur praktischen Ausgestaltung ei-

ner solidarischen Gesellschaft sein. 

 

Die Forderung nach Sozialer Infrastruktur soll also nicht nur die individuelle Abhängig-

keit von dem und Ausrichtung auf den Markt (Marktvergesellschaftlichung) abschwä-

chen, sondern auch die sozialen Kämpfe auf eine Dekommodifizierung (Entprivatisie-

rung, Entmarktlichung), eine nicht-warenförmige Versorgung mit Lebenswichtigem aus-

richten, um ihnen so mehr Gehalt zu geben. 

  

Das Individualisierungsprinzip ist unter den gegebenen Voraussetzungen ein weiterer 

großer Vorteil des bedingungslosen Grundeinkommens, denn es gewährleistet (z.B. ge-

schlechtsspezifische) Neutralität und (relative) Selbstbestimmung. Dies schafft zwar 

nicht schon von sich aus Gleichberechtigung, aber im Gegensatz zu den derzeitigen und 

traditionellen sozialen Sicherungssystemen (die stets auch patriarchale und repressive 

Instrumente waren) verhindert sie sie nicht oder wirkt ihr gar entgegen.  

 

Außerdem sind die traditionellen Sicherungssysteme so komplex, dass sie einerseits et-

liche Steuerungs- und Verschlechterungsmöglichkeiten beinhalten, die andererseits da-

zu führen, dass gemeinsame konkrete Ziele der sozialen Bewegungen kaum sichtbar 

werden und mensch sich in spezifischen Einzelkämpfen verzettelt. Ein bedingungsloses 

Grundeinkommen hätte den Vorteil, dass sich ein Großteil der sozialen Kämpfe vorerst 

auf die Höhe des Grundeinkommens fixieren könnte, anstatt sich wie heute in dutzende 
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Einzelkämpfe aufspalten zu lassen. Letztere scheitern zumeist am Sachzwang47, da 

Streiktage und zivilgesellschaftliches Engagement in der Regel nicht entlohnt werden. 

 

Bei (Einzel-)Kämpfen, die darüber hinaus notwenig sind, wären mit einem ausreichen-

den Grundeinkommen (und der derzeitigen Rechtslage) erstmalig in der Geschichte der 

Menschheit auch die nicht-besitzenden Akteure – zumindest materiell – so abgesichert, 

dass sie auch bei langwierigen Verteilungskämpfen nicht aus existenzieller Not auf- 

bzw. nachgeben müssten. 

 

Und weitergehende soziale (Verteilungs-) Kämpfe (auf der Straße, in den Betrieben, U-

niversitäten und Schulen, in Parlamenten, Informationsmedien, Kultureinrichtungen 

etc.) sind unumgänglich, auch nicht mit einem Grundeinkommen: Der kapitalistische 

Grundsatz, dass Aneignung auch maßgeblich nach dem Eigentum an Produktionsmit-

teln erfolgt, ist damit nicht überwunden. Es bietet lediglich die Grundlage dafür, dass 

auch Nicht-Besitzende ihre demokratischen und rechtsstaatlichen Freiheiten tatsächlich 

nutzen können. Denn Zusammensetzung und Verwendung von staatlichen Einnahmen 

(z.B. „Wer zahlt welche Steuern?“), und wofür sie ausgegeben werden, das liegt nach 

wie vor an den Ergebnissen von – meist unbezahlten – Verteilungskämpfen.  

 

Mit der Einführung eines Grundeinkommens wird weder die Lohnarbeit abgeschafft, 

noch wären die Geschlechterverhältnisse, die gesellschaftlichen Verhältnisse oder die 

internationale Arbeitsteilung automatisch gerecht und demokratisch. Ebenso wenig 

führt ein Grundeinkommen automatisch zur Abschaffung von Rassismus, Nationalismus 

oder des repressiven Staates. Es ist keine Zauberformel für eine bessere Welt und soll 

deswegen auch bestehende Gesellschaftsutopien nicht ersetzen. Da aber keinerlei Mo-

dell einer anderen Gesellschaft zur Verfügung steht, das als klares Ziel formuliert wer-

den könnte, muss der Weg schrittweise gegangen werden. Es können lediglich, auf-

grund der historischen Erfahrungen, bestimmte Konzepte als nicht emanzipatorisch 

ausgeschlossen werden. Das Grundeinkommen kann jedoch ein entscheidender Schritt 

sein, da es allen eine materielle Grundlage gewährt, die neoliberale Hegemonie prak-

tisch infrage stellt und die konkrete Emanzipation zugleich ausdrückt und ermöglicht. 

 

Aber ist dieser wichtige Schritt – nämlich dass die Kritik der neoliberalen Globalisierung 

nicht mehr nur defensiv formuliert wird – denn auf nationalstaatlicher Ebene wirklich 

emanzipatorisch oder kann er auch zu (verstärktem) Nationalismus und Besitzstands-

wahrung (der reichen gegenüber den armen Ländern) führen? Um diese Frage eindeu-

 
47 Im Gegensatz zu PolitikerInnen haben die hier vom Sachzwang betroffenen ihn nicht selbst zu verantwor-

ten. 
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tig mit „Nein“ beantworten zu können, muss das geforderte Recht auf Teilhabe als Glo-

bales Soziales Recht formuliert werden: nur so kann verhindert werden, dass die allge-

meine Grundsicherung nur in Wohlstandsländern und auf Kosten der armen Länder 

eingeführt wird. 

 

Eine praktische Forderung, die diesem Anspruch gerecht wird, wäre die nach sofortiger 

Einführung eines weltweiten Grund-Nahrungseinkommens (mit der entsprechenden Inf-

rastruktur).  

 

In Anbetracht der relativ hohen Akzeptanzwahrscheinlichkeit besteht in diesem Zu-

sammenhang allerdings einerseits ein besonders hohes Risiko der Vereinahmung bzw. 

Teilerfüllung: Wäre die Forderung nicht fest genug in die restlichen Forderungen bzw. 

Kämpfe eingebettet, könnte sie in selektiver Weise erfüllt werden, der Rest jedoch 

nicht. Zwar wäre dies ebenfalls ein großer Erfolg – einem bedingungslosen Grundein-

kommen in den entwickelten Ländern wäre mensch allerdings nicht näher gekommen. 

 

Andererseits bietet es eine weitere Chance: Wenn eine Mehrheit eingesehen hat, dass 

eine bedingungslose Nahrungsgarantie zur Erfüllung des Menschenrechts auf Nahrung 

akzeptabel ist, muss sie auch die Frage beantworten, warum dies beim Menschenrecht 

auf Teilhabe am soziokulturellen Leben nicht der Fall sein soll. 

 

Bei diesen Überlegungen darf nicht übersehen werden, dass ein Grund-

Nahrungseinkommen für die Menschen in den ärmsten Ländern schon fast so wertvoll 

ist wie ein existenzsicherndes Grundeinkommen: In vielen Ländern reicht ein harter 

Vollzeit-Job oft nicht, um die Familie vor Hunger zu schützen und (darüber hinausge-

hende) Konsum- und Lebensansprüche gibt es dementsprechend (noch) nicht. Ein 

Grund-Nahrungseinkommen hätte also eine weltweite (wenn auch sehr niedrige) Min-

destlohnfunktion, wobei diese Wirkung durch national unterschiedliche Gesetzge-

bungsmöglichkeiten sicherlich gewisse Risiken birgt (wie z.B. Arbeitspflicht bzw. -

zwang). 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine allgemeine Grundsicherung – um nicht 

(neoliberal) vereinnahmbar zu sein – mindestens folgende Aspekte beinhalten muss: 

 

• Bedingungslosigkeit (Kein Zwang zur Arbeit, keine Bedürftigkeitsprüfungen, in-

dividueller Rechtsanspruch). 

• Die sofortige weltweite Einführung eines Grundeinkommens zur Verhinderung 

absoluter Armut (Hunger). Dies soll, zumindest teilweise, durch die internatio-

nale Gemeinschaft finanziert werden; die OECD-Länder würden damit ihr selbst 
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gesetztes Ziel zur Erhöhung der Entwicklungshilfe auf 0,7% immer noch bei 

Weitem unterschreiten. 

• Die schrittweise Einführung eines Grundeinkommens zur Verhinderung relativer 

Armut (Ausschluss von Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum und würdevol-

lem, soziokulturell angemessenem Leben). Dies wird vermutlich vorerst nur in 

nationalen Rahmen verwaltbar sein – aufgrund der regionalen bzw. nationalen 

Unterschiede von Lebensstandards und der sich daraus ergebenden unter-

schiedlichen Höhe von Grundeinkommen erscheint dies auch sinnvoll. Ziel 

müsste allerdings die weltweite Einführung bleiben – eine Grundvoraussetzung 

dafür wäre die Einführung des Grundeinkommens in den EU- und/oder G8-

Ländern. 

• Die Demokratisierung aller Lebensbereiche und die Schaffung von gut ausges-

talteter sozialer Infrastruktur, die von allen kostenlos genutzt werden kann, vor 

allem Gesundheitsversorgung (inkl. Pflege), Bildung (inkl. Kinderbetreuung) 

und öffentliche (Nah-) Verkehrsmittel, aber auch Kultur- und Sporteinrichtun-

gen sowie Orte produktiver Tätigkeiten wie z.B. „Stadtteilwerkstätten“. 

• Das Recht auf (Erwerbs-) Arbeit muss erhalten bleiben, um eine Spaltung der 

Gesellschaft in wohlhabende Hochleistungs-Berufstätige und erwerbslose 

Grundeinkommen-EmpfängerInnen zu verhindern. 

 

Weitere Risiken und Wirkungen von ausreichenden Grundeinkommen konnten im Rah-

men dieser Arbeit nicht oder nur ansatzweise beantwortet werden: Welche konkreten 

Möglichkeiten der gerechten Finanzierung / Steuererhebung gibt es? Wie genau sollte 

das Verhältnis zum bisherigen Sozialversicherungssystem sein? Wie lässt sich die Höhe 

sinnvoll dynamisieren? Wie kann auch eine Umverteilung der reproduktiven Arbeit her-

beigeführt werden? 

 

Diese Fragen sollten geklärt sein, bevor ein bedingungsloses Grundeinkommen einge-

führt wird. Dass der Weg dorthin noch lang und steinig sein wird, davon ist auszuge-

hen. Die Einführung einer wie oben beschriebenen allgemeinen Grundsicherung ist je-

doch eine durchweg wünschenswerte Reform. Diese Arbeit soll zur derzeitigen Debatte 

in den sozialen Bewegungen über die Zukunft der „Arbeitsgesellschaft“ und des Sozial-

staats beitragen. Die hier angeführten Vorteile und Möglichkeiten allgemeiner Grundsi-

cherung sollen zu einer möglichst breiten Diskussion, Bearbeitung und Klärung der of-

fenen Fragen anregen. 
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Hamburg, http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,365558,00.html – zuletzt abgerufen 

am 20. Juli 2005  
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sen. Mönchengladbach, und auf http://www.stadtmagazin.de/news/Linke-in-MG-
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allen Ländern Europas. Und auf 

http://www.swr.de/nachrichten/ts/oid4244536_mod1.html – zuletzt abgerufen am 10. 

Juli 2005 
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Berlin, und auf http://www.wams.de/data/2005/05/22/721491.html – zuletzt abgerufen 

am 10. Juli 2005 

 

Westfalenpost vom 27. April 2005: KAB: Hartz IV schaffte keine Arbeitsplätze. Hagen. 

 

Wiener Zeitung vom 12. August 2005, Andreas WIRTHENSOHN: Soziales als Fragment 

Sennett: Die Kultur des neuen Kapitalismus. Wien, und auf 

http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3948&Alias=wzo&cob=1947

86 – zuletzt abgerufen am 24. August 2005  
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Gutachten 
über die Magisterarbeit von Philipp Jacks mit dem Titel: Konzeptionelle Ansätze für 
allgemeine Grundsicherung 
 
Angesichts eines angeblich drohenden Zusammenbruchs der bestehenden sozialen 
Sicherungssysteme bzw. einer diese immer weiter zurückschneidenden "Reform"- Politik 
haben in jüngster Zeit die Debatten um völlige Neukonzeptionen der sozialen Sicherung 
zugenommen. Hintergrund ist die als "Krise der Arbeitsgesellschaft" apostrophierte 
Entformalisierung und Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse auch in den kapitalistischen 
Zentren und eine anscheinend zum Dauerzustand werdende Massenarbeitslosigkeit. In diesem 
Debatten spielen Überlegungen zur Einführung einer allgemeinen Grundsicherung eine 
wichtige Rolle. Die entsprechenden Konzepte sind allerdings äußerst vielfältig, lassen sich 
verschiedenen politischen Lagern – von konservativen und neoliberalen bis linken – zuordnen 
und sind zugleich innerhalb derer umstritten. Die Arbeit stellt den Versuch dar, einen 
Überblick über die wichtigsten Vorschläge und Konzeptionen zu gewinnen und sie 
hinsichtlich ihrer Voraussetzungen, Zielsetzungen und möglichen Folgewirkungen zu 
beurteilen (4f.). 
 
Nach der Einleitung (3ff.), in der ein allgemeiner Überblick über den Diskussionsstand und 
den Diskussionshintergrund gegeben und die Fragestellung begründet wird, beschäftigt sich 
der Verfasser im ersten Hauptteil (Kap.2, 8ff.) mit der Geschichte der Debatte sowie 
allgemeinen theoretischen Überlegungen. Das beginnt mit dem gelungenen Versuch, etwas 
Ordnung in das herrschende Wirrwarr  von Begrifflichkeiten und Definitionen zu bringen 
(8ff.). Jacks arbeitet zwei Grundtypen allgemeiner Grundsicherung heraus, nämlich das 
bedingungslose Grundeinkommen, wie es z.B. die Bundesarbeitsgruppe Sozialhilfeinitiativen 
vorstellt und die negative Einkommensteuer, wie sie vor allem - aber nicht nur - neoliberalen 
Konzepten zugrundeliegt. In einem historischen Überblick werden praktische Experimente 
und die Entwicklung der Konzeptionen skizziert, ausgehend von den klassischen 
Sozialutopien über die wichtige Debatte in den USA der sechziger Jahre bis hin zu den 
nationalen und internationalen Grundeinkommensnetzwerken (10ff.). Bei den theoretischen 
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Überlegungen (21ff.) beschäftigt sich Jacks, ausgehend von Daten über Reichtums- und 
Einkommensverteilung, Arbeitslosigkeit und Armut mit Problemen der Finanzierung, geht 
auf die Problematik der Geschlechterverhältnisse ein und setzt sich mit linken Kritiken 
auseinander, die das allgemeine Grundeinkommen als Bestätigung der kapitalistischen 
Geldform ansehen (21ff.). Grundlegend werden die Unterschiede zwischen "rechten" und 
"linken" Konzepten herausgearbeitet und – vor allem unter Bezugnahme auf 
Bückle/Wohlgenannt – die Einbettung emanzipatorischer Grundeinkommenskonzepte in 
weitergehende Visionen einer solidarischen Gesellschaft dargestellt. In einem gesonderten 
Abschnitt über den "psychologischen Hintergrund" stellt er die einschlägige Abhandlung von 
Erich Fromm vor, wobei unklar bleibt, wieso es sich dabei nicht ebenfalls um einen 
theoretischen Hintergrund handeln soll. 
 
Im dritten Kapitel (47ff.) werden sodann in einer zusammenfassenden Übersicht die Chancen, 
Ziele und Risiken dargestellt, die mit der Einführung eines allgemeinen Grundeinkommens 
verbunden werden, um dann im folgenden Kapitel 4 auf die Maßnahmen einzugehen, die 
vorgeschlagen werden, um diese zu verwirklichen bzw. zu vermeiden (51ff.). Im fünften 
Kapitel werden die Kriterien vorgestellt, mit denen die existierenden 
Grundeinkommenskonzepte beurteilt werden sollen (54ff.). Das Kapitel 6 ist einem 
ausführlichen Vergleich der verschiedenen Modelle gewidmet. Einbezogen werden dabei das 
existierende Arbeitslosengeld II, die Konzepte der Parteien einschließlich der feministischen 
Partei, die Vorschläge der Bundesarbeitsgemeinschaft Sozialhilfeinitiativen und von ATTAC, 
das Infrastrukturkonzept von links-netz sowie das Modell des Grundnahrungeinkommens 
(FIAN) (59ff.).  
 
Im abschließenden Fazit wird festgehalten, dass die Konzepte eines allgemeinen 
Grundeinkommens bzw. einer allgemeinen Grundsicherung nicht nur äußerst verschieden 
sind, sondern auch nur dann sinnvoll bewertet werden können, wenn sie mit weiteren 
Bedingungen und Maßnahmen verbunden werden. D.h., dass in emanzipatorischer Hinsicht 
der Begriff eher leer sei. Der Unterschied der beiden Hauptvarianten liege darin, dass sich die 
negative Einkommensteuer nahtlos in die neoliberale Vorstellung eines "workfare state" 
einfügt, während Konzepte einer allgemeinen und bedingungslosen, von den 
Arbeitsverhältnissen abgekoppelten Grundsicherung dann eine emanzipative Wirkung 
entfalten könnten, wenn dies mit einem starken Wandel der gesellschaftlichen Bewusstseins- 
und Verhaltensweisen einher gehe. Die Einführung eines allgemeinen Grundeinkommens 
könne daher nur "Anfang einer umfassenden Gesellschaftsveränderung sein" (91). Trotz 
dieser Vorbehalte sieht der Verfasser in der Einführung eines allgemeinen Grundeinkommens 
die Möglichkeit, soziale Kämpfe zu fokussieren, die sich bisher im Gewirr der 
sozialstaatlicher Institutionen mit ihren selektiven Wirkungen zu verzetteln drohen. 
Allerdings: "Mit der Einführung eines Grundeinkommens wird weder die Lohnarbeit 
abgeschafft, noch wären die Geschlechterverhältnisse, die gesellschaftlichen Verhältnisse 
oder die internationale Arbeitsteilung automatisch gerecht und demokratisch. Ebenso wenig 
führt ein Grundeinkommen automatisch zur Abschaffung von Rassismus, Nationalismus oder 
des repressiven Staates... Der kapitalistische Grundsatz, dass Aneingung ... maßgeblich nach 
dem Eigentum an Produktionsmitteln erfolgt, ist damit nicht überwunden. Es bietet lediglich 
eine Grundlage dafür, dass auch Nicht-Besitzende ihre demokratischen und rechtsstaalichen 
Freiheiten tatsächlich nutzen können" (92). Abschließend werden noch einmal die 
Bedingungen zusammengefasst, die erfüllt sein müssen, dass Grundeinkommensregelungen 
nicht zur Befestigung bestehender gesellschaftlicher Verhältnisse und Tendenzen 
(Gesellschaftsspaltung, Lohnsenkung, geschlechtliche Diskriminierung usw.) dienen. 
 
Die Arbeit gibt einen guten und kenntnisreichen Überblick über die in der gesellschaftlichen 
und politischen Diskussion aktuell gehandelten Grundsicherungsmodelle. Der Verfasser hat 
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dafür eine umfangreiche Literatur aufgearbeitet und ausgedehntere 
Internetrecherchen angestellt. Seine Beurteilung und die dafür entwickelten Kriterien sind 
überzeugend. Insofern ist der gestellte Anspruch voll eingelöst worden. An einigen Stellen, 
etwa was die von ihm favorisierten Modelle angeht, wäre eine etwas eingehendere kritische 
Auseinandersetzung wünschbar gewesen. Nicht ganz überzeugend ist auch die Gliederung. 
das ändert jedoch nichts daran, dass es sich bei der Abhandlung um eine insgesamt 
überzeugende Leistung handelt. 
 
Ich bewerte sie daher mit 
 
                                                              gut (1,7). 
 
 
 
 
Joachim Hirsch 
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